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49J3L Sehutz und Sicherheit kleiner Staaten 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44151 vom 8. De
zember 1989 und 46143 vom 9. Dezember 1991, in denen sie 
anerkannt bat, daß kleine Staaten für Bedrohungen von außen 
und für Einmischungen in ihre inneren Angelegenheiten 
besonders anflUIig sein können, 

In Bekriifttgung ihres Einlretens für den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit, 

sowie unter Hinweis auf die Erklilrung über völkerrecht
Uche GrundsJI!Ze für freundschaftliche Beziehungen und 
Zusammllnarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 

. Charta der Vereinten Nationen', 

sich dessen bewqfJt, daß kleine Staaten für Bedrohungen 
von außen und Einmiscbungen in ihre inneren Angelegenhei
ten besonders anflUIig sein können und daß sie unter Um
stIInden llII8 dem Recht auf Souverllnität und territoriale 
Unversehrtheit erwachsende besondere Bedürfnisse haben, 

besorgt über die Gefahr, die Söldner und Terroristen sowie 
Dmgenhlindler für kleine Staaten darstellen können, 

unter Verurteilung aller Angriffsbandlungen, einschließlich 
derjenigen, die sich gegen die Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit kleiner Staaten richten, 

1IIJCh PrIifung des Berichts des GeneraIsekretlI über die 
Durchführung der Resolution 46143, 

1. spricht dem Genemlsekretär Ihren mifrlchtIgen Dank 
aus für seinen Bericht über die Durchführung der Resolution 
46143; 

2. erkennt an, daß kleine Staaten für Bedrohungen von 
außen und für Einmischungen in ihre inneren Angelegenheiten 
besonders anflUlig sein können; 

3. betont, wie entscheidend wichtig es für alle Staaten ist, 
daß alle Gl1IndsJItze der Charta der Vereinten Nationen, 
einschließlich der Grundsätze der souverilnen Gleichheit, der 
territoria1en Unversehrtheit, der Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten anderer Lllnder und der friedlichen 
Beilegung von Streitigkeiten von allen Staaten bedingungslos 
geachtet und konsequent angewendet werden; 

• a-_ 2625 (XXV), Anlage. 
, Al4913.53. 

4. betontfllf!Jerdem, wie wichtig es ist, daß die regi0na
len Sicherheitsabmachungen durch vermehrte Inte!aktion, 
Zusammenarbeit und Konsultation gefestigt werden; 

5. appeUJen an die zu!!tllndigen regionalen und interna
tionalen Organisationen, kleinen Staaten auf An1rag Hl1fe ZIIl' 
Festigung Ihrer Sicherheit Im Einklang mit den Grundslltzen 
der Charta ZU gewähren; 

6. ersucht den Generalsekretär, der OberwacJumg der 
Sicherheits1age k1einer Staaten auch weherhin besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen und die Anwendung der Be
stimmungen des Artikels 99 der Charta ZU erwiIgen; 

7. forrIert den Sicherheitsiat und die andenm ZIIst!Jndigen 
Organe der Vereinten Nationen tnif, dem Schutz und der 
Sicherheit k1einer Stsaten bei der Neugliederung und NeubeJo. 
hung der Arbeit der Vereinten Nationen besondere Aufinmit
samkeit zu widmen, besonders im Rahmen des Sonderaus
schusses für die Charta und die Stärkung der Rolle der 
Vereinten Nationen und bei den Aktivililten in Weherwedbl
gung des Berichts des GeneraIsekretl1 • Agenda für den 
Frieden" vom 17. Juni 1992. 

83. PIenanitvIng 
9. Dezember 1994 

49132. Auswlrlmngen der atomaren Strabhmg 

J?ie Generalve1'Sll11ll1llung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 913 (X) vom 3. De
zember 1955, mit der sie den WISSellSchaft\ic AusscJmB der 
Vereinten Nationen ZIIl' Untersuchung der Auswirkungen der 
atomaren Strahlung eingesetzt bat, sowie auf ihre nachfolgen
den Resolutionen zu der gleichen Frage, so aw:h Resolution 
48138 vom 10. Dezember 1993, in der sie unter anderem den 
WISSenschaftliChen Ausschuß ersucht bat, seine Arbeit 
fortzusetzen, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des WIssen
schaftlichen Ausschusses der Vereinten Nationen ZIIl' Untersu
chung der Auswirkungen der atomaren StrahIung', 

erneut erldlJrend, daß die Fortsetzung der Arbeit des 
WissenschaftIic Ansscbn e 9 wIInschenswert ist, 



besorgt über die schädlichen Auswirkungen. die sich aus 
der Strahlenbe1astung des Menschen und der Umwelt für die 
heutigen und die kommenden Generationen ergeben können. 

sich dessen bewußt. daß es weiterhin notwendig ist, Daten 
über die atomare und die ionisierende Strahlung zu prüfen und 
zusammenzustellen und die Auswirkungen dieser Strahlung 
auf den Menschen und die Umwelt zu analysieren. 

1. beglllckwfJnscht den WlliSeDSChafdiehen Au&<!chuß der 
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der 
atomaren Strahlung zu dem wertvollen Beitrag, den er wIIh
rend der vergangenen neununddreißig Jahre seit seiner 
Einsetzung zur besseren Kenntnis und zum besseren Ver
ständnis der Mengen, der Folgewirkungen und der Gefahren 
der atomaren Strahlung geleistet hat, sowie dazu. daß er sein 
ursprüngliches Mandat mit wissenschaftIicher Autorität und 
unabhllngiger Urteilsktnft wnhrnimmt; 

2. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis. daß der 
WlliSeDSChaftIiche Ausschuß 1994 seinen zwölften umfassen
den Bericht mit dem TItel Sources and FJ!ects of lonWng 
Rodilltion6 (Quellen und Auswirkungen der ionisierenden 
Strnhlung) fertiggestellt hat, in dem er der Fachwelt und der 
Weltgemeinschaft seine neuesten Evaluierungen der Quellen 
und Auswirkungen der ionisierenden Strahlung vorlegt; 

3. ersucht den WJSSenSChaftIichen Ausschuß nm die 
Fortsetzung seiner Arbeit, darunter auch seiner wichtigen 
Aktivitäten zur Erhöhung des Keontnisstands hinsichtlich der 
Mengen. Folgewirkungen und Gefahren ionisierender Strah
lung jeglichen Ursprungs; 

4. U1IterstiItU die Absichten und PlIlne des WlliSeDSChaft
lichen Ausschusses bezilgIich seiner künftigen wissenschaftIi

. cben Untersuchungs- und Bewertungstlltigkeit im Auftrag der 
Generalversammlung; 

5. ersucht den WlSSenSChaftIichen Ausschuß tll4fJerdem. 
auf seiner nächsten Thgnng die Untersuchung der wichtigen 
Probleme auf dem Gebiet der Strahlung fortzusetzen und der 
Generalversammlung auf ihrer fUnfzigsten Thgnng darüber 
Bericht zu erstatten; 

6. ersucht das Umweltprognmun der Vereinten Nationen, 
den WissenschaftIichen Ausschuß im Hinblick auf die erfolg
reiche DurchfUhrung seiner Arbeit und die Weitergnbe seiner 
Arbeitsergeboisse an die Generalversammlung. die Fachwelt 
und die öffentlichkeit weiter zu unterstlltzen; 

7. danIa den Mitgliedstaaten. den Sonderorgnoisationen, 
der Interaationalen Atomenergie-Organisaton und den nicht
staatlichen Organisationen für ihre Unterstlltzung des WISSen
schaftlichen Ausschusses und bittet sie, ihre Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet weiter ZU verstlirken; 

8. bittet die Mitgliedstaaten. die Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen sowie die in Betracht kom
menden nicbtstaatIichen Organisationen. weitere wichtige 
Daten über die mit verschiedenen Strahlnngsquellen verbunde
nen Strahlungsdosen, Folgewirkungen und Gefahren zur 
Verfflgung zu stellen. was für den WlSSenschaftIichen Aus
schuß bei der Ausarbeitung seiner könftigen Berichte an die 

. Generalversammlung sehr hilfreich wäre. 
83. Plenanltvmg 
9. Dezember 1994 

6 VerIIffent'WnmgdorV_NIlIiomm,Best..Nr.B.94.JX.l1. 

10J1 

49/33. Erh6Jumg der MitgIieden:ahl des AlIBlhqsses fiIr 
die friedliche Nutzung des Weltmums 

DIe Generalversammlung. 

mit Genugtuung darüber. daß Staaten aus mehreren 
regionn1en Gruppen ihr Intel: sse bekundet haben, Mitglieder 
des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums zu 
werden, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Ausschusses für 
die friedliche Nutzung des Weltraums über seine siebenund
dreißigste Thgnng7. 

beschließt, die Zahl der Mitglieder des Ausschusses für die 
friedliche Nutzung des Weltraums von dreiundfUnfzig auf 
einundsechzig zu erhöhen, das heißt nm nicht mehr als zwei 
Sitze für jede der regionalen Gruppen, die ihr Interesse an 
einer stlirkeren Vertretung im Ausschuß bekundet haben, und 
den Präsidenten der Generalversammlung zu bitten. nach 
Konsultationen mit den betreffenden regionalen Gruppen 
höchstens acht neue Mitglieder des Ausschusses für die 
friedliche Nutzung des Weltraums zu ernennen. 

83. PlenarsiJzrmg 
9. Dezember 1994 

49/34. lutetuatlouale Z"881111111lD111"be bei der friedlichen 
Nutzung des Weltraums, efnsebIleIIJIeh der Frage 
der Oberprilfong des ÖbereInkommens zur Rege
lung der TlWgkeIten von Staaten auf dem Mond 
und anderen HlmmeJsJdllpem 

DIe Generalversammlung, 

U1Iter Hinweis auf ihre Resolution 48/39 vom 10. Dezember 
1993. 

zutiefst fJberz.eugt von dem gemeinsamen Interesse der 
Menschheit an der Förderung der Erforschung und Nutzung 
des Weltraums für friedliche Zwecke und an der Fortsetzung 
der Bemühungen, alle Staaten an dem daraus erwschsenden 
Nutzen teilhaben zu lassen, sowie von der Wichtigkeit der 
interaationa1en Zusammenarbeit in diesem Bereich, für die die 
Vereinten Nationen auch in Zukunft eine Koordinierungsstelle 
sein sollten. 

in BekTlIftigung der Wichtigkeit der internationn1en 
Zusämmenarbeit bei der Sicherung der Herrschaft des Rechts, 
einschließlich der einschIilgigen Normen des Weltraumrechts 
und deren wichtiger Rolle für die internationale Zusammen
arbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für 
friedliche Zwecke, 

besorgt über die Möglichkeit eines Wettriistens im Welt
raum, 

in der Erkenntnis. daß alle Staaten, insbesondere die 
flIbrenden Raumfahrtnationen. als wesentliche Voraussetzung 
für die Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der 
Erforschung und Nutzung des Weltraums für friedliche 

, 0jJkJß1les ProtoIwIl der Genera/118TSQ17III!/ung. Ntl1I1IU11IMImJgSle 
T"II""B. BBilaBe 20 (A/49f1JJ). 
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Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verlifltung eines WettriIsteJIs im 
Weltraum beitragen sollten, 

in der Erwligung, daß die Frage des We1traummOlls für alle 
Nationen von Belang ist, 

in Anbetracht der Fortschritte beim weiteren Ausbau der 
friedlichen Weltraumforschung und ihrer Anwendung sowie 
bei verschiedenen einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen 
Weltraumprojekten, die zur internationalen Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet beitragen, und der Wichtigkeit der weiteren 
internationalen zusammenarbeit auf diesem Gebiet, 

KenntnIs nehmend von dem Bericht des Generalsekretlirs8 

lIber die Umsetzung der Empfeblungen der Zweiten Konferenz 
der Vereinten Nationen über die Erforschung und friedliche 

. Nutzung des Weltraums", 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
friedliche Nutzunp des Weltraums über seine siebenund
dreißigste Thgung , 

1. billigt den Bericht des Ausschusses für die friedliche 
Nutzung des Weltraums; 

2. bittet die Staaten, die noch nicht Vertragspartei der 
internationalen Verträge zur Regelung der Nutzung des 
Weltraums'o geworden sind, die Ratifikation dieser Verträge 
beziehungsweise den Beitritt zu denselben zu erwägen; 

3. stellt fest, daß der Unterausschuß Recht des Aus
schusses für die friedliche Nutzung des Weltraums auf seiner 
dreiunddreißigsten Thgung im Rahmen seiner Arbeitsgruppen 
seine Tätigkeit entsprechend dem Auftrag der Genera1ver
samm1ung in Resolution 48/39 fortgesetzt hatll ; 

4. billigt die Empfehlungen des Ausschusses, der 
Unterausschuß Recht solle auf seiner vierunddreißigsten 
Thgung unter Berücksichtigung der Belange anderer LIInder, 
insbesondere der Entwicklungs1änder, damit fortfabren, 

a) auch weiterhin die Frage der baldigen ÜberprOfung 
und der möglichen Revision der Grundsätze für den Einsatz 

. nuklearer Bnergiequellen im Weltraum12 zu erwilgen; 

b) im Rahmen seiner Arbeitsgruppe auch weiterhin die 
Fragen der Definition und Abgrenzuug des Weltraums sowie 
der Merkmale und der Nutzung der geostationllren Um
lautbabn zu behaudeln, einschließlich, unbeschadet der Rolle 
der Internationalen Fernmeldeunlon, der Mittel und Wege zur 

• Al4912ßO • 

• Siebe Report ufthe Seamd U_NotUms Cm(ilrence on the &plomtltm 
mulPeat:tdW UsesufOuterSpace, VIenruz, 9-21 August 1982 und Kmrigenda 
(AiCONF.101l\O und Korr. 1 und 2). 

10 VertmgUberdle ClI_ zur Regehmg derTliIlgkol1en von _ bei 
der Erl'omcbung und Nutzung des Wellmums elnscblleRlh:h des Mondes und 
__ &per (Resolution 2222 (XXJ). Anlage); tlbenoinkommen 
Uberdle Rel!ungund RUckfllbrung von Raumlilhrmn sowie dle RIII:kgabe von 
In den WeIImum geotm_ ~den (Rosolntlnn 2345 (XXII), Anlage); 
tlbereInkmnmeo über dle ._ Haftung fiIr Schlldeo durch 
W~ (Resolution m7 (XXVI), Anlage); tlbenoinkommen 
Obar die Rcgistrlenmg VOtt in den Weltraum gestarteten Gegensln!!de" 
(Reso1ntion 323S (XXIX). Anlage); ÜflereInkommen zur Regelung der 
Tl!tigkelten von Staaten IWf dom Mond und anderen lIlmmeIskIIrpem 
(ResolutIon 34/68, Anlage). 

U Siebe 0jf/tieIles l'rrMTtQ/l du Generalvor.rammlung. NI!U1Ul1Idvie1Zigsts 
Tagung. Beilage 20 (Al4912O), Abscbnin n.e. 

" Siebe Reso1ntion 47/68. 

Gewllbrleistung einer rationellen und gerechten Nutzung der 
geostationllren Umlautbabn; 

c) im Rahmen seiner Arbeitsgruppe auch weiterhin die 
rechjlichen Aspekte der Anwendung des Grundsatzes zu 
untersuchen, wonach die Erforschung und Nutzung des 
Weltraums zugunsten und im Interesse a11er Staaten unter 
besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Entwick
lungslIinder erfolgen soll; 

S. btlligt aqßerrJem die Empfehlung des Ausschusses, der 
Unterausschuß Recht solle auf seiner vierunddreißigsten 
Tagung die Behandlung der Grundsätze für den Einsatz 
nuklearer Energiequellen im Weltraum in seiner Arbeitsgruppe 
bis zum Vorliegen der Ergebnisse der Arbeiten im Unteraus
schuß Wtssenschaft und Thchnik 8Ussetze'l, unbeschadet der 
möglichen Wiedereinberufung seiner Arbeitsgruppe zu diesem 
Punkt, wenn IIlICh Auf1'aSSlmg des Untersusschusses Recht auf 
der Thgung des Unterausschusses Wissenschaft und Thchnik 
1995 genügend For1l!Chritte mzielt wurden, um die Wiederein
berufung der Arbeitsgruppe zu rechtfertigen; 

6. stellt fest, daß der Unterausschuß Recht, wie aus 
seinem Bericht" hervorgeht, die Frage der geostationllren 
Umlautbabn erilrtert hat, unter Zugrundelegung der nenesten 
Vorschllige, die eine neue und bessere Grundlage für die 
künftige Arbeit bieten könnten; 

7. blUtat die Empfehlungen und Vereinbarungen des 
Ausschusses beb:effend die Arbeitsplanung im Unterausschuß 
Recll!; 

8. btlligt aqßerrJem die Empfehlung des Ausschusses, der 
Vorsitzende des Unteraussclmsses Recht solle auf seiner 
vierunddreißigsten Thgung ausführliche. allen Mitgliedern 
offenstehende infmmelle KoDSU!tationen mit allen Mitgliedern 
des Unterausschusses über seine Arbeitsmethoden und seine 
Tagesordnung führen, unter anderem auch lIber die Frage der 
Aufnahme möglicher ZusaIzgegenstiI in die Tagesordnung, 
wie im Bericht des Ausschussesl3 dargelegt; 

9. stellt fest, daß der Unterausschuß WJSseDSChaft und 
Thchnik des Ausschusses für die friedliche Nutzung des 
Weltraums auf seiner einunddreißigsten Thgung seine Arbeit 
entsprechend. dem Auftrag der Generalversamm1ung in 
Resolution 48/39 fortgesetzt hat"; 

10. begrlfJt den Beschluß des Ausschusses, sich mit der 
Frage des WeltraummOlls zu befassen und der Tagesordnung 
des Untersusschusses Wtssenschaft und Thchnik einen neuen 
Punkt "Weltraummüll" hinznzufilgen; 

11. stellt fest, daß der Unterausschuß WISsenschaft und 
Thchnik unter diesem Punkt die wissenschaftlichen For
schungsarbeiten im Zusammenhang mit dem WeltnnllDmilll 
behandelt hat, einschließlich einschlägiger Studien, ma
thematischer Modelle und anderer analytischer Arbeiten über 
die Merkmale der Umwelt von Weltraommi!U; 

12. bllUgt die Einigung des Ausschusses dahin gehend, 
daß der Unterausschllß WISSeDschaft und Thchnik auf seiner 
zweiunddreißigsten Thgung seine Aufmerksamkeit auf die 

" Siebe 0jff:JsIles ProIoIoJU der GenemIverstmrm/ Nl!U1Ul1IdvienJgsts 
Tagung. Beilage 20 (A/49I2O), Abscbnin n. ll.S und AnIIaug. 

I" BbcL, Abschnitt ß.B. 
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Gewinnung und das Verständnis VQII Daten über die Merkmale 
der Umwelt von WeltraummOlI richten und auf seiner zwei
unddreißigsten Thgung auch einen laufenden. systematischen 
und konkreten Mehrjabresplan fiIr seine Arbeit zu diesem 
'llIgesordnungspuokt aufstellen soll; 

13. bURgt a/f/JerrJem die Empfehlungen des Ausschusses. 
der Unterausschuß Wissenschaft: und 'Thchnik solle auf seiner 
zweiunddreißigsten Thgung unter BerOcksichtigung der Be
lange aller Länder. insbesondere der Entwicklungs1änder. 

a) folgende Punkte mit Vorrang behandeln: 

i) Programm der Vereinten Nationen fiIr angewandte 
Weltraumtechnik und Koordinierung der Weltraum
aktivitäteo im Rahmen des Systems der Vereinten 
Natiooen; 

ü) Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten Konferenz 
der Vereinten Nationen über die Erforschung und 
friedliche Nutzung des Weltraums"; 

ili) Fragen im Zusammenhang mit der Erdfernerkundung 
durch Satelliten, so unter anderem auch Anwendungs
möglichkeiten fiIr die Entwicklungsländer; 

iv) Einsatz nnklearer Energiequellen im Weltraum; 

v) WeltraUmmOll; 

b) folgende Punkte behandeln: 

i) Fragen im Zusammenhang mit Weltraumtransport
systemen und deren Imp1ikationen fiIr künftige Welt
f8nmaktivitiiten; 

ü) 

ili) 

iv) 

v) 

vi) 

vii) 

Untersuchung der physikalischen Eigenschaften und 
der technischen Merkmale der geostationären Um
laufbahn sowie ihrer Nutzung und Anwendungs
möglichkeiten, unter anderem auch auf dem Gebiet der 
Weltraumkommnnikation, sowie anderer Fragen im 
Zusammenhang mit der Entwicklung der Weltraum
kommunikation. unter besonderer Berücksichtigung 
der Bedürfnisse und Interessen der Entwicklungs
länder; 

Fragen im Zusammenhang mit den Biowissenschaften, 
einschließlich der Weltraummedizin; 

Fortschritte bei nationalen und internationalen Welt
mllmaktivitliten im Zusammenhang mit der terre
strischen Umwelt, insbesondere Fortschritte im Pr0-
gramm Geosphllre-Biosphllre (weltweite Verlinderun
gen); 

Fmgen im Zusammenhang mit der Erforschung der 
Planeten; 

Fragen im Zusammenhang mit der Astronomie; 

Das fiIr die Thgung 1995 des UntemnsscJll'sses WIS
senschaft und 'Thchnik festgelegte Schwerpunktthema 
• Anwendung der Weltraumtechnik im Bildungs
bereich. unter besonderer Berllcksichtigung ihrer 
Anwendung in den Entwicklungsländern"; der Aus
schuß fiIr Weltraumforschung und der lnternationa1e 
Astronantische Bund sollen gebeten werden. in Ver
bindung mit den Mitgliedstaaten ein Symposium zu 
veranstalten, das in der ersten Woche der Tagung des 
Unterausachusses unter möglichst breiter Beteiligung 

abgehalten werden und die im Unterausachuß statt
findenden Erörterungen über das SchwetpUnkUhema 
ergänzen soll; 

14. ist im Zusammenhang mit Ziffer 13 a) ü der Aqf
fassung. daß die Umsetvmg der nachstehenden Empfehlungen 
besonders dringend geboten ist: 

a) Alle Länder sollen die Gelegenheit haben, die sich aus 
medizinischen Studien im Weltraum ergehenden 'Thchniken ZU 
nutzen; 

b) Die nationalen und regionalen Datenbanken sollen 
ausgebaut und erweitert werden, und es soll ein internationaler 
Weltrauminformatioenst gesc!taffim werden, der als Koor
dinierungszentrum dient; 

c) Die Vereinten Nationen sollen die Schaffung ge
eigneter Ausbildungszentren auf regionaler Ebene unter
stf1tzen, die nach Möglichkeit mit lnstitutionen verbunden sein 
sollen. die Weitraumprogmmme durchfübren; die erforderli
chen Mittel fiIr den Aufbau solcher Zentren sollen über 
Finanzinstitntionen bereitgestellt werden; 

d) Die Vereinten Natiooen sollen ein Stipendienpro
gramm aufstellen, in dessen Rahmen sich ausgewilhlte Gradu
ierte oder postgraduierte aus Entwicklungs1ändern über 
längere Zeit hinweg gründlich mit der Weltraumtechnik und 
ihren Anwendungen vertrantmru:hen könoen; darüber hinaus 
soll darauf bingewirkt werden, daß Gelegenheiten hierfiIr auch 
anderweitig. außerbalb des Systems der Vereinten Nationen. 
auf bi1ateraIer oder mnlti1ateraler Grundlage angeboten 
werden; 

15. baugt die Empfehlung des Ausschusses, der Unteraus
schuß WISSenschaft und Thchnik solle auf seiner zweiund
dreißigsten Thgung die Plenararbeitsgruppe zur Evaluierung 
der Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten Konferenz der 
Vereinten Nationen über die friedliche Nutzung des Weltraums 
wieder einsetzen, damit sie ihre Arbeit fortsetzt; 

16. bimgt a/f/Jerdem die vom Ausschuß gebilligten. im 
Bericht der P1enararbeitsgruppe enthaltenen Empfehlungen der 
Plenararbeitsgruppe des Unterausachusses WISsenschaft und 
Thchnik"'; 

17. beschließt. daß die Arbeitsgruppe fiIr den Einsatz 
nnklearer Energiequellen im Weltraum während der zweiund
dreißigsten Thgung des Unterausachusses WJSseDSChaft und 
Thchnik wieder zusammentreten soll. und bittet die Mitglied
staaten. dem Genera1sekretiI regelmäßig über nationa1e und 
internationale Forschungsarbeiten über die Sicherheit von 
kemenergiebetriebenen Satelliten Bericht zu erstatten; 

18. billigt das Programm der Vereinten Nationen fiIr 
angewandte Weltraumtechnik fiIr das Jahr 1995. das der 
Sachverständige fiIr angewandte We1tnmmtechnik dem Aus
schuß vorgeschlagen Iuit"'; 

19. unterstreicht. wie dringend und wichtig die volle 
Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten Konferenz der 
Vereinten Nationen über die Erforschung und friedliche 
Nutzung des Weltraums ist; 

~ AlAC.IOSIS7I. Anhang n. 
16 AlAC.IOS/SSS. AbscImitt I. 
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20. bekrllftigt ihre Billigung der Empfehlung der Konfe
renz hinsichtlich der Einrichtung beziehungsweise Stärkung 
regionaler Kooperationsmechanismen sowie deren Förderung 
beziehungsweise Schaffung durch das System der Vereinten 
Nationen; 

21. danJa allen Regierungen, die Beiträge zur Umsetzung 
der Empfehlungen der Konferenz geleistet oder ihre dahin 
gehende Absicht bekundet haben; 

22. bittet alle Regierungen, wirksame Maßnahmen zur 
Umsetzung der Empfehlungen der Konferenz zu eJg!eifen; 

23. ersucht alle Organe, Organisationen und Gremien der 
Vereinten Nationen und die anderen zwischenstaatlichen 
Organisationen, die sich mit dem Weltraum oder damit 
zusammenhängenden Fragen befassen, bei der Umsetzung der 
Empfehlungen der Konferenz zusammenzuarbeiten; 

24. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fllnfzigsten Tagung Ober die Umsetzung der Empfeh
lungen der Konferenz Bericht zu erstatten; 

25. stellt fest, daß der Unterausschuß WISSenSChaft und 
Technik gemäß dem in Ziffer 22 ihrer Resolution 48139 
enthaltenen Ersuchen auf seiner einunddreißigsten Tagung die 
Möglichkeit erörtert hat, eine dritte Konferenz der Vereinten 
Nationen über die Erforschung und friedliche Nutzung des 
WeItraums abzuhalten, und daß der Ausschuß diese Er6rterun
gen auf seiner siebenunddreißigsten Tagung fortgesetzt hat, 
damit er in dieser Angelegenheit rasch einen Beschluß fassen 
kann; 

26. stimmt darin iiberein, daß eine dritte Konferenz der 
Vereinten Nationen Ober die Erforschung und friedliche 
Nutzung des Weltraums in naher Zukunft einberufen werden 
könnte, und stinunt außerdem darin Oberein, daß vor einer 
Empfehlung Ober einen Termin für die Konferenz eine 
Konsensempfehlung Ober die Thgesordnung, den Konferenzort 
und die Fmanzierung der Konferenz vorliegen soUte; 

27. empfiehlt, daß der Unterausschuß WISSenschaft und 
11:chnik auf seiner zweiunddreißigsten Tagung eine gründliche 
Analyse vorninunt und eine Tagesordnung für eine solche 
Konferenz festlegt, und stinunt darin Oberein, daß der Unter
ausschuß ein breites Spektrum von Themen erörtern soll, die 
in einer klaren und detaillierten Tagesordnung zusammenge
faßt werden könnten, und daß er außerdem seine Prüfung 
anderer Mittel zur Erreichung der für eine solche Konferenz 
festgelegten Ziele fortsetzt; 

28. bittet interessierte Mitgliedstaaten, weitere Ideen und 
Vorschläge für eine dritte Konferenz der Vereinten Nationen 
Ober die Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums 
so rechtzeitig vorzulegen, daß sie auf der zweiunddreißigsten 
Tagung des Unterausschusses WISSenSChaft und Technik 
behandelt werden können, und unterstützt die Bitte des 
A1J&'iChusses, das Sekretariat möge rechtzeitig zur Behandlung 
auf der zweiunddreißigsten Tagung des Untersusschusses ein 
Dokument zusammenstellen, das die verschiedenen dem 
Ausschuß vorgelegten Ideen betreffend die Tagesordnung und 
die Organisation der Konferenz beinhaltet; 

29. stimmt darin iiberein, daß die Erörterungen des 
Unters1J&'iChusses WISSenschaft und 11:chuik die Grundlage für 
einen raschen Beschluß des Ausschusses Ober eine Empfeh
lung an die C-eneralversammlung betreffend die Tages-

ordnung, den Termin, die Finanzierung und die Organisation 
einer solchen Konferenz bilden sollen; 

30. onefkenns den Beitrag der 1994 in Bangkok abgehalte
nen Ersten Asiatisch-Pazifischen Konferenz über die multiIate
rale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Weltraumtechnologie 
und deren Anwendungen, der 1994 in Beijing abgehaltenen 
Ministetkonferenz Ober angewandte Weltraumtechnik im 
Dienste der Entwicklung und der zweiten Tagung des 1994 in 
Tokio abgehaltenen regionalen Asiatisch-Pazifischen Forums 
der WeltraumOIglUlisationen zur Förderung der regionalen 
Zusammenarbeit bei Weltrallmaktivitllten, sowie den Beitrag 
der in Ziffer 13 des Berichts des Generalsekretär8 genannten 
Tagungen Ober die Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten 
Konferenz der Vereinten Nationen Ober die Erforschung und 
friedliche Nutzung des Weltraums und fortIert die Regional
koJUl]lissionen auf, diese Initiativen zu unterstOtzen; 

31. empfiehlt, a1len Aspekten im Z,JS8!DmCIlhang mit dem 
Schutz und der Erhaltung der Weltraumumwelt mehr Beach
tung zu schenken, insbesondere soweit diese die Umwelt auf 
der Erde beeinflussen könnten; 

32. hiilt es für unerllißlich, daß die Mitgliedstaaten dem 
Problem der ZnsammenstöBe von WeltraumgegenstIlnden, so 
auch von nuklearen EnergiequeIlen, mit WeltraummOll sowie 
anderen Aspekten des W .. ltraummOlls mehr Beachtung 
schenken, fordert die Fortsetzung nationaler Forschungs
arbeiten Ober diese Frage, die Entwicklung besserer Technolo
gien zur fiberwacbung von WeltraummOlI und die 'blsammen
stellung und Verbreitung von Daten Ober WeltraummOll und 
vertritt außerdem die Auffassung, daß dem Unterausschuß 
WISsenschaft und 11:chnik im Rahmen des Möglichen 
Informationen darüber zur Verftlgung gestellt werden sollen; 

33. nimmt mit lnremsse KenntnIs von dem vom Sekretariat 
ausgearbeiteten analytischen Bericht17 mit aktualisierten 
Informationen über die Umsetznng der Agenda 2118 durch das 
System der Vereinten Nationen, Informationen Ober die 
Aktivitäten des Progranuns für angewandte Weltraumtechnik 
in bezug auf die Umwelt und die Entwicklung sowie Anregun
gen, wie die Aktivitäten des Programms für angewandte 
Weltraumtechnik auf diesem Gebiet ausgeweitet werden 
köunten; 

34. macht sich die Entscheidung des Ausschusses zu 
eigen, den Ausschuß für bestandflihige Entwicklung zu er
suchen, seinen Mitgliedern die wertvoll .. Funktion der Welt
raumtechnik und ihrer Anwendungen bei der DurchfOhrung 
von Programmen der bestandfllhigen Entwicklung zur Kennt
nis zu bringen; 

35. fordert alle Staaten, inabesondere die fOhrenden 
Raumfabrtnationen, 1IIlChdrilcklich auf, als wesentliche Vor
wJS"etzImg für die Förderung der internationalen Zusammen
arbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für 
friedliche Zwecke aktiv zu dem ZIel der Verhütung eines 
Wettrüstens im Weltraum beizutragen; 

11 NAC.IOSIS471Add.I. 
I' Repon of th8 Un11e4 Nations Cmference on _ muI 

DeveIopmsnt, RIo de 1_.1·14 IUM 1992 (A/CONF.IS1I26IRov.t (Vol. I, 
Vot. 1I.Korr.I, Vol. D, VoI. mundVoI. 1DIKoJr.1)) (V_uc!mng der 
Vereinten NatIonett, Best·Nt. B.931.8 und Kotrlgenda)' Vol. t: RßsolutIons 
/tdopIId l7y th8 Cmference, Resolution I, Alltage D, 
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36. rmtel'lllmicht die Notwendigkeit. stlbketen Nutzen aus Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIbeauf-
der WelttmllDtechnik und ihren Anwendungsmöglichkeiten zu tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
ziehen und zu einer geordneten Ausweitung der Weltnunn- flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1993 bis 
aktivitliten beizutragen, die dem sozioökonomlschen Fort- 30. Juni 199421, 

schritt der Menschheit, insbesondere der Menschen in den 
Bntwicklungsllindern, filrderlich ist; 

37. nimmt Kenntnis von den auf der siebenunddreißigsten 
Tagung des Ausschusses und auf der neunundvierzigsten 
Tagung der Generalversammlung zum Ausdruck gebrachten 
Auffassungen zn der Frage. wie der Weltraum einer friedlichen 
Nutzung vorbehalten werden kann; 

38. enucht den Ausschuß, auch weiterhin mit Vorrang 
Mittel und Wege zn prIIfen, wie der Weltnunn friedlichen 
Zwecken vorbehalten werden kann, und der Generalversamm
lnng auf ihrer flInfzigsten Tagung darIIber Bericht zn erstatten: 

39. enucht den Ausschuß lllfIJerdem, auf seiner achtund
dreißigsten Tagung die Behandlung des Thgesordnungs
punktes "Nl1tz1iche Nebenprodukte der Weltraumtecbnik' 
Oberbllck über den derzeitigen Stand" fortzusetzen; 

40. enucht die Sonderorganisationen und anderen inter
nationalen Organisationen, ihre Z"samm~beit mit dem 
Ausschuß fortzusetzen und gegebenenfalls zn vertiefen und 
ihm Sachstendsberichte über ihre Tiltigkeit auf dem Gebiet der 
friedlichen Nutzung des Weltraums zn ilbermitteln; 

41. begrqßt den Bericht des Genera1sekretllrs über die 
internationale Zusammenarbeit bei We1trallmaktivitäten zur 
Erhöhung der Sicherheit in der Zeit nach dem Kalten Krieg'" 
und fordert die zuständigen Organe auf, den Inhalt dieses 
Berichts zn berUcksichtigen; 

42. nimmt Kenntnis von der Empfehlung des Ausschusses, 
die Generalversammlung solle auf ihrer laufenden Tagung bei 
der Behandlung der Frage einer Revision des "Obereinkom
mens zur Regelung der Tilti~ von Staaten auf dem Mond 
und anderen Himmelskörpern'" vorläufig keinen Beschluß 
fassen; 

43. enucht den Ausschuß, seine Arbeit entsprechend 
dieser Resolution fortzusetzen, neue Projekte im Bereich der 
Weltmumaktivitäten in Erwägung zu ziehen, soweit ihm dies 
angebracht erscheint, und der Generalversammlung auf ihrer 
fIlnfzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, der auch seine 
Auffassungen darIlber enthIIlt, welche Themen in Znkunft zn 
untersuchen wären. 

83. PIlmDnItvmg 
9. Dezember 1994 

49/35. Hilfswerk der Vereinten Nationen fOr Pal!lstlnp
ßOt:btllnge Im Nahen Osten 

A 
HlLFBFORPALÄSTJNAPL1l"CHllJNGE 

Die Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/40 A vom 10. De
zember 1993 und alle ihre früheren Resolutionen zn dieser 
Frage. so auch Resolution 194 (Iß) vom 11. Dezember 1948, 

.. A/481221. 
.. Resolution 34/68. AoIago. 

mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in 
Wasbington erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung 
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung 
durch die Regierung des Staates Ismel und die Palifstinensische 
Befreiungsorganisation" und die darauffolgenden DurchfDh
rungsabkommen, 

in Wtlrdlgrmg der Arbeit der im Rahmen des Friedens
prozesses im Nahen Osten eingesetzten Mn1ti1atera1en Arbeits
gruppe für Flüchtlinge. 

mit Genugtuung über die Ernennung eines Sonderkoordina
tors der Vereinten Nationen in den besetzten Gebieten durch 
den GeneralsekretII, 

sowie mit Genugtuung über den Beschh,ß, den Amtssitz des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für PallIstinaflüchtlinge im 
Nah~ Osten in sein Einsatzgebiet zu verlegen. 

1. stellt mit Bedauern fest, daß die in Ziffer 11 ihrer 
Resolution 194 (Iß) vorgesehene Repatriierung beziehungs
weise Entschlldigung der FliIchtlinge noch nicht stattgefunden 
hat und daß daher die Situation der Flüchtlinge weiterhin zn 
Besorgnis An1aß gibt. 

2. dankt dem GeneraIbeauftra und allen Mitmbeitern 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Pal!!stjnaßüchtlinge 
im Nahen Osten, erkennt an, daß das Hilfswerk innerhalb der 
Grenzen der verfUgbaren Mittel alles in seinen KrIIften 
SIehende tot, und dankt außerdem den Sonderorganisationen 
und privaten Organisationen ffIr ihre wertvolle Arbeit zur 
Unterstiltzung der Flüchtlinge; 

3. schließt sich dem Beschluß des Generalsekretllrs an, 
den Amtssitz des Hilfswerks zu verlegen. ersucht den Ge
nera1sekretär, diesen Best:hluß so durchzufilbren, daß die 
eIliziente und kontinuierliche Tätigkeit des HiJfswerks auf 
a1len Gebieten in seinem Einsatzbereic:h nicht beeintrilchtigl 
wird, und ersucht den Genera1sekretär, einen detaillierten 
Fmanzplan zu erstellen, der der Arbeitsgruppe zur Frage der 
Fmanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für 
PaJl!stinaflßchtlinge im Nahen Osten so bald wie möglich, auf 
jeden Fall jedoch noch vor dessen Verlegung vorzulegen ist; 

4. stellt mit Bedauern fo,lt, daß es der St:h1ichtungs
kommisaion der Vereinten Nationen für Palästina nicht 
gelungen ist, einen Weg zn finden, um Fortschritte bei der 
Durchfllhrung von Ziffer 11 der Resolution 194 (III)" zu 
erzielen, und ersucht die Kommission, sieh auch weiterhin um 
die DurchfDhrung der besagten Ziffer zu bemühen und der 
Generalversammlung zn gegebener Zeit, splItestens jedoch bis 
zum 1. September 1995, darIlber Bericht zu erstatten; 

5. nimmt Kenntnis von dem betriichtlichen Erfolg, den 
das Programm des Hilfswerks zur Verwirklichung des Fric-

" 0jfIas1Jes Proto/rQU der GeIumzlvIlT8Q1l1ll//ung Neununtl1>ienJgm 
Tagung. BeIlage 13 (A/49n3). 

" A1481486-S/26S60. Anhang; siebe 0fficIaJ II«tmls qf the Seauity 
Cowteil, Forty-sewmIh Year. Supplement tor October. N_r and 
Det:ember 1993. Dot.t-nt SI22656O • 
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dens im ersten Jahr nach der Unterzeichnung der Grundsatz
erklärung über Regelungen betreffend eine vorläufige Seihst
regierung verzeichnet hat; 

6. begrqpt die Ergebnisse, die auf der am 1. Oktober 
1993 in Washington abgehaltenen Konferenz zur Unterstüt
zung des Friedens im Naben Osten im Hinblick auf die 
Gewllhrung dringender finanzieller und wirtschnftlicher HiJfe 
zur Unterstützung der wirtschaftIichen und sozialen &!Wick
lung des pailIstinensischen Volkes mzie\t worden sind, begrüßt 
außerdem die diesbezüglichen Beiträge der Mitgliedstaaten 
und fordert alle Mitgliedstnaten nachdrücklich auf, so rasch 
wie möglich Hilfe und Unterstiltzung zu gewiihren, damit die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der besetzten Gebiete 
vorangetrieben wird; 

7. lenkt die Arifmerksamkelt darauf, daß die im Bericht 
des Generalbeauftragten dargestellte Finanzlage des Hi1fs. 
werks nach wie vor ernst ist; 

8. stellt mit tiefer Besorgnis fest, daß das Problem des 
strukturellen Defizits, mit dem das Hilfswerk konfrontiert ist, 
fast mit Sicherheit eine Verschlechterung der Lebensbedingon
gen der Pallistinaflüchtlinge erwarten läßt und sich somit auf 
den Friedensprozeß auswirken könnte; 

9. fordert alle Regierungen auf, dringend möglichst 
großzügige Anstrengongen zu unternehmen, um den voraus
sichtlichen Bedarf des Hilfswerks zu decken, namentlich auch 
die Kosten für die Verlegong des Amtssitzes nach Gaza, und 

. fordert die nichtbeitragszahlenden Staaten nachdrücklich auf, 
rege1mlißig Beiträge zu entrichten, und die beitragszahlenden 
Staaten, eine Erhöhung ihrer rege1mlißigen Beiträge in 
Erwägung zu ziehen. 

B 

83. Plenarsitzung 
9. Dezember 1994 

ARBElTSGRUPPB ZUR FRAGE DER FINANZIERUNG DFS HlLFs
WERKS DER VIlREINTEN N..mONEN FÜR PALÄS11NAFLÜClIT
lJNGE IM NAHEN OSTEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Reaolutionen 2656 (XXV) vom 
7. Dezember 1970, 2728 (XXV) vom 15. Dezember 1970, 
2791 (XXVI) vom 6. Dezember 1971, 48/40 B vom 
10. Dezember 1993 und die fröheren Reaolutionen zu dieser 
Frage, 

sowie unter Hinweis auf ihren Beschluß 36/462 vom 
16. März 1982, mit dem sie den Sonderbericht der Arbeits
gruppe zur Frage der Fmanzierung des Hilfswerks der Ver
einten Nationen für PalUstinafJ1lchtlinge im Naben 0sten24 zur 
Kenntnis nahm, 

nach Beluuullung des Berichts der Arbeitsgruppe" , 

unter BerUcksichtigung des Berichts des Generalbeauf
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für PaIlIstina
flüchtlinge im Naben Osten für die Zeit vom 1. Juli 1993 bis 
30. Juni 199421

, 

.. AI36I866 und Kort. I: siehe BUCb AI'>I1S91. 
" A/491S70. 

In großer Sorge über die kritische Finanzlagn des Hi1fs. 
werks, die sich auf die weitere Bereitstellung der notwendigen 
Dienst1eistnngen des Hi1fswerks an die Palästinaflüchtlinge, so 
auch auf die Notstandsprogram, ausgewirkt hat und noch 
immer auswirkt, 

betonend, daß auch künftig außergewöhnliche Anstrengun
gen unternommen werden müssen, damit die Tätigkeit des 
Hi1fswerks wenigstens auf dem gegenw6rtigen Mindestniveau 
weitergeht und das Hilfswerk unbedingt notwendige Bau
arbeiten vornehmen kann, 

1. spricht der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Pal6atinaflüchtlinge 
im Naben Osten Ihre Anerkennung aus für ihre Bemühnngen, 
zur Gewlihrleistnng der finanziellen Sicherheit des Hilfswerks 
beizutragen; 

2.. nImmI den Bericht der Arbeitsgruppe zustimmend zur 
Kenntnis; 

3. ersucht die Arbeitsgruppe, sich in Zusammenarbeit 
mit dem Generalsekretär und dem Generalbeauftragten auch 
weiterhin daram zu bemühen, die Finanzierung des Hi1fswerks 
für ein weiteres Jahr sicherzustellen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Arbeitsgruppe die für 
ihre Arbeit erforderlichen Dienste und HiJfen zur VerfIlgung 
zn stellen. 

c 

83. Plenmsitvmg 
9. Dezember 1994 

INFOLGEDERFBiNDSBLJ.GKB\IHNVOMJ'UNI 1967 UND 
SPÄTERER F'i!lNDSBLIGKI!ITEN vmmuEBENB l'BRsoNBN 

Die GeneralverstlllUllbmg, 

unter Hinweis auf ihre Reaolutionen 2252 (ES-V) vom 
4. Juli 1967, 2341 B (XXI) vom 19. Dezember 1967 und alle 
danach verabschiedeten Reaolutionen zn dieser Frage, 

sowie unter Hinweis auf die Reaolutionen des Sicherheits
rats .237 (1967) vom 14. Juni 1967 und 259 (1968) vom 
27. September 1968, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht, den der Generalsekre
tIIr gemäß Reaolution 48/40 F der Generalversammlung vom 
10. Dezember 1993 vorgelegt haf6, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des General
beauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für 
PaIlIatinaflüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 
1993 bis 30. Juni 199421, 

besorgt über das anhn\tende menschliche Leid, das durch 
die Feindseligkeiten vom Juni 1967 und sp/Itere Feindselig
keiten verursacht wird, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Bestimmungen 
der durch die Regienmg des Staates Israel und die Pallistinen
sische Befreiungsorganisation am 13. September 1993 in 
Washington unterzeichneten Grundsatzerklllrung über Rege-

" A/49/441. 



Itmgen betreffend eine vorlliufige Selbstregierung'Z betreffend sowie 1IfJCh Behandlung des Berichts des Generalbeauf-
:b:Uwurden·täten filr, die Aufnahme von Personen, die 1967 tragtcn des Hilfswerks der Vereinten Nationen filr Palästina

flüchtlinge im Nahen Osten filr die Zeit vom 1. Juli 1993 bis 
30. Juni 1994', 

1. be/aiiftl.gt das Recht aller infnlge der Feindseligkeiten 
vom Juni 1967 und splIterer Feindseligkeiten verbiebenen 
Personen auf Rftckkehr an ihre HeimstfitWl oder frI1heren 
Wohnorte in den seit 1967 von Israel besetzten Gebieten; 

2. verleiht der Hoffiumg Ausdruck, daß die Rnckkehr der 
verlrlebenen Personen dank des von den Parteien in Ar
tikel XII der Gnmdsatmr1dilrtmg über Regeltmgen bebeffend 
eine vorillufige Selbstregierung vereinbarten Mechanismus 
beschleunigt wird; 

3. unterstUtzt in der Zwischenzeit die Bemühungen des 
Generalbeauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen 
filr PaIlIstinafIftchtiinge im Nahen Osten, Personen in diesem 
Gebiet, die infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und 
splIterer Feindseligkeiten gegenwärtig verbieben sind und 
dringend weitere Hilfe benötigen, als zeitweilige Notstands
maßnahm., im Rahmen des praktisch Möglichen auch weiter
hin humanitllre Hilfe zu gewähren; 

4. appeUiert nachdriJc1dich an alle Regierungen sowie an 
Organisationen und Einzelpersonen, hierfilr großzllgige 
Beibllge an das Hilfswerk sowie an die anderen beteiligten 
zwischcnstaatlichen und nichtstaat1ichen Organisationen zu 
entrichten; 

5. ersucht den Generalsekretär, nach Absp:rachc mit dem 
Generalbeauftragten der Generalversammlung vor ihrer 
ftlnfzigsten Thgung über den Stand der DurchfOhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

D 

83. plenan/tf.ung 
9. Dezember 1994 

VON MiTGLmDsTAATEN ANGEBOTBNB ZUSCHOSSB UND 
S11PBNDIBNFÜRDmHOCIISCIIUL- UND BERUFSAUSBILDUNG 
VON PALÄSTINAFLilCIITLINOEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 212 (Ill) vom 
19. November 1948 über Hilfe filr Palästinaflüchtlinge, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 35113 B vom 
3. November 1980, 36/146 H vom 16. Dezember 1981, 
37/120 D vom 16. Dezember 1982, 38/83 D vom 15. De

. zember 1983, 39/99 D vom 14. Dezember 1984, 40/165 D 
vom 16. Dezember 1985,41/69 D vom 3. Dezember 1986, 
42/69 D vom 2. Dezember 1987,43/57 D vom 6. Dezember 
1988,44/47 D vom 8. Dezember 1989, 4Sn3 D vom 11. De
zember 1990, 46/46 D vom 9. Dezember 1991, 47/69 D vom 
14. Dezember 1992 und 48/40 D vom 10. Dezember 1993, 

in Kenntnis der Thtsachc, daß die PaIästinafIftchtiinge seit 
vier Jahrzehnten ohne Heimstfittcn, Land und Existenz.. 
grundlage sind, 

1IfJCh Belumdltmg des Berichts des Generalsekretärs27
, 

., A/49/439. 

I. fordert alle Staaten nacJrdrllckIlch tIlff, auf den in ihrer 
Resolution 32190 F vom 13. Dezember 1977 enthaltenen und 
in spliteien einschlligigen Resolutionen wiedeIholten Appell in 
einer Weise zu reagieren, die dem Bedarf der PaUlstinatlncbt
linge an Hochschnl- und Berufsallsblldllngsmöglichkeiten 
Rechnung triIgt; 

2. appelliert nachdrIlcIdich an alle Staaten, Sonder
organisationen und IllchtstaatUchen Organisationen, zuslltz!h:h 
zu ihren BeitrlIgen zum ordcntIichen Haushalt des Hilfswerks 
der Vereinten Nationen filr PaIästinafIftchtiinge im Nahen 
Osten mehr Sonderzuweisongen filr Zuschüsse und Stipendien 
filr PaIästinafIftchtiinge bereitzustellen; 

3. dtmkt allen Regierungen, Sonderorganisationen und 
nichtstaatlichen Organisationen, die ihren Resolutionen 
41/69 D, 42/69 D, 43/57 D, 44/47 D, 4Sm D, 46146 D, 
47/69 D und 48/40 D nachgekommen sind; 

4. bittet die bebeffenden Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
in lhrcnt jeweiligen Znstiindigkeitsbereich auch künftig . 
studierenden Pal!!stinaflftchtlingen Hilfe filr die HochschuIaus
bildung zu gewähren; 

S. appeUiert an alle Staaten, Sonderorganisationen und 
an die Universitfit der Vereinten Nationen, den pa1lIstinensl
sehen Universitäten in dem seit 1967 von Israel besetzten 
pa1lIstinensischen Gebiet großzllgige Beibllge zukommen zu 
1!!ssen, darunter zu gegebener Zeit auch der geplanten Uni
versität von Jerusa1em (EI Kuds) filr PaIästinafIncbtlinge; 

6. appeUiert aqßerdem an alle Staaten, Sonderorganisa
tionen und sonstigen internationalen OIganc, BeibIIge zur 
Errichrong von Berufsbildungszben für PaIlIstinaflftchtlinge 
bereitzustellen; 

7. ersucht dus Hilfswerk, als Empfl!nger und 'nellh!!nder 
der Sonderzuweisungen filr Zuschüsse und Stipendien zu 
fungieren und diese an qualifizierte Kandidaten unter den 
PallIstinafIiIchtlingen zu vergeben; 

8. ersucht den Generalsekretilr, der Generalversmnmlung 
auf ihrer fünfzigsten Thgung über die DurchfOhrung dieser 
Resolution Bericht zu crststten. 

E 

83. plenan/tf.ung 
9. Dezember 1994 

AKTiVITÄTEN DES HILFSWERKS DER VEREINTBN NA110NBN 
FÜR PALÄSTINAFLilCIITLINGB IM NAHBN OSTEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (Ill) vom 
11. Dezember 1948, 212 (Ill) vom 19. November 1948, 302 
(IV) vom 8. Dezember 1949 und alle dan!!ch verabschiedeten 
Resolutionen zu dieser Frage, 

sowie unter Hinweis auf die einschlligigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 
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nach Behand/.ung des Berichts des Generalbeauftragte des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen fIIr PaIlistinaf1Ocht1inge im 
Naben Osten fIIr die Zeit vom 1. Juli 1993 bis 30. Juni 199421• 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Vorsitzenden 
des Beirats des Hilfswerks der Vereinten Nationen fIIr Palllati· 
naflllcht1inge im Naben osten an den Generalbeauftragten. 
datiert vom 15. September 1994. das im Bericht des General· 
beauftragten wiedergegeben ist, 

nach Be1umdlung der Berichte. die der Generalsekretär 
gemlIß ihren Resolutionen 48/40 E"'. 48/40 H"" und 48/40 1" 
vom 10. Dezember 1993 vorgelegt hat, 

unter Hinweis auf die Artikel 100. 104 und lOS der Charta 
der Vereinten Nationen und das Übereinkommen über die 
Vorrechte und Immunitäten der Ven:inten Nationen". 

erneut erklilrend. daß das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten" auf das seit 1967 besetzte pa1lIstinensische Gebiet 
einschließlich Jerusalems anwendbar ist, 

bn Bewt4fJtseln dessen, daß die PaIlistinaf1Ocht1inge seit 
. mehr als vier Jahrzehnten ohne HeimstJitten.· Land und 
Existenzgrundlage sind, 

sowie bn Bewt4fJtseln der nach wie vor bestehenden 
Bedürfnisse der PalästinaflOcht1inge im gesamten besetzten 
paJllstinensischen Gebiet und in den anden:n Einsatzgebieten, 
namentlich in Libanon. Jordanien und in der Syrischen 
Arabischen Republik, 

mit dem Ausdruck Ihrer Anerkennung fIIr die Rolle. die das 
Hilfswerk der Vereinten Nationen fIIr Palästinaflflcht1inge im 
Nahen Osten im Laufe der Jahre im Dienste der Pal!!stina. 
flflcht1inge gespielt hat, sowie im Bewußtsein der Wichtigkeit 
seiner Präsenz und der Zunahme seiner Arbeit unter den neuen 
Gegebenheiten, 

ferner bn Bewt4fJtseln der wertvollen Arbeit, die die utit 
F1f1cht1ingsfragen befaßten Bediensteten des Hilfswerks 
geleistet haben, indem sie dem pallIatinensischen Volk, 
insbesondere den PalIlstinaflOcht1ingen, Schotz gewiihrt haben, 

In gTOßer Sorge über die kritische F1nanz1~ des Hi1fs.. 
werks und den:n Auswirlamgen auf die weitere Bereitstellung 
der notwendigen Dienstleistungen des Hilfswerks an die 
PaIlistinaf1f1chtlinge, so auch auf die Notstandsprogramme, 

bn Bewt4fJtseIn des vom Hilfswerk eingeleiteten neuen 
Prognunms zur Verwirklichung des Friedens, 

flberteugt von der Notwendigkeit, den Amtssitz das Hi1fs.. 
werks in das besetzte paIlIstinensisce Gebiet zu verlegen. das 
ein ThiI des Einsatzgebiets des Hilfswerks ist, 

mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in 
Washington erfolgte Unterzeichnung der Gnlßd .. ~k1iirung 
über Regelungen betreffend eine vorUlufige Selbstregierung 
durch die Regierung des Sraates Israel und die Pal!!stinensisce 

.. A/49/440. 

.. A/49/442. 

.. A/491443. 

.. Resobrtlnn 22A (1). 

" V.- NIIIioneJI, TreoJy!leriu. Vol. 75. Nr.973. 

Befreiongsorganisation'" und die darauffolgenden Durch· 
flIhrungsabkommen, namentlich das am 4. Mai 1994 in Kairo 
unterzeichnete Abkommen über den Gaza·Streifen ond das 
Gebiet von Jericho33

• 

Kenntnis nehmend von dem am 24. Juni 1994 erzielten 
Abkommen, das in dem Briefwechsel zwischen dem Hilfswerk 
und der PallIstinensischen Befreiungsorganisation enthalten 
ist", 

Ullter Hinweis auf ihren Beschluß 48/417 vom 10. De
zember 1993 über die Herstellung von Arbeitsbeziehungen 
zwischen dem Beirat des Hilfswerks und der Pallistinensischen 
Befreiungsorganisation, 

1. dankt dem Generalbeauftragten des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen fIIr PaIUstinafillcht1inge im Naben Osten 
sowie a11en Mitarbeitern des Hilfswerks fIIr ihre unermiIdli
eben Anstrengungen ond ihre wertvolle Arbeit; 

2. dankt at4fJerdem dem Beirst des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen fIIr Pall!stinaflflchtlinge im Nahen Osten 
und ersucht ihn, seine 1Ierni1lulßgen fortzusetzen und die 
Generalversammlung über seine .AktivitlIten, namentlich die 
vo11inhaltliche Durcbfilbrung des Beschlusses 48/417, unter
richtet zu halten; 

3. anerkennt die Unterstützung, welche die Gaststsaten 
und die Paillstinensisclte Befreiungsorganisation dem Hi1fs.. 
werk bei der Ert11I1ung seiner Aufgaben gewilhren; 

4. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die De-juro
Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten12 zu akzeptie
ren und sich genaneste\lS an seine Bestimmungen ZU halten; 

5. fordert Israel at4fJerdem auf, sich hinsichtlich der 
Sicherheit der Mitarbeiter des Hilfswerks und des Schutzes 
seiner Institutionen sowie der Sicherung der Einrichtongendes 
Hilfswerks in den besetzten Gebieten einschließlich Jefllsa1ems 
an die Artikel 100, 104 ond lOS der Charta der Vereinten 
Nationen und das Übereinkommen über die VOl'RlChte nnd 
Immunitäten der Vereinten Nationen" zu halten; 

6. fordert die Regierung Israels abel7llllls auf, dem 
Hilfswerk fIIr die Schliden, die durch die Handlungen der 
israelischen Seite an seinem Eigentom und seinen Einrichtun
gen entstanden sind, Schadenersatz zu leisten; 

7. ersucht den Generalbeauftra die Ausstellung von 
Personalausweisen an PalästinaflOcht1inge ond den:n Nacll
kommen in dem besetzten paliistinensischen Gebiet fort-
zusetzen; 

8. SleUtfest, daß das neue Umfeld, das durch die von der 
Regierung des Sraates Israels und der Palistinenslschen 
Befreiungsorganisation unterzeichnete Grundsatzerk1iirung 
betreffend eine vor1llufige Se1bstregierung" ond die dar
auffolgenden Durchfllhrungsabkommen geschaffen wurde, 
weitreichende Folgen fIIr die Tlitigkeit des Hi1fswerks gehabt 
hat, welches kllnftig aufgerufen ist, in enger ZusammenarbeIt 
mit dem Sonderkoordinator der Vereinten Nationen in den 

" A/49ß8O-SI19941727. Anhang; s1ehe 0jfIcIal Rectmis oftlte Secm1ty 
Courrcil, Forly-llelHmlh y...,.. Supp/ßnwrt /0, April. May and ltmß 1994 • 
Dolmment 8/19941727 • 
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besetzten Gebieten, den Sonderorganisationen und der 
Weltbank auch weiterhin dazu beizutragen, daß sich die 
wirtschaftliche und soziale Stabilität in dem besetzten Gebiet 
bessert; 

9. stellt at4/eniemJest, daß die Arbeit des Hilfswerks auf 
allen Tlitigkeitsgebieten auch in Zukunft unverzichtbar ist; 

10. nimmt ferner Kenntnis von dem betriichtlichen Erfolg, 
den das Progmmm zur Verwirklichung des Friedens im ersten 
Jahr nach der Unterzeichnung der Grundsatzerkllirung ver
zeichnet hat; 

11. fonkrt alle Staaten, Sonderorganisatonen und nicht
staatlichen Organisationen nachdrilckllch auf, auch weiterhin 
Beiträge an das Hilfswerk zu entrichten und ihre Beiträge zu 
erhöhen, damit die gegenwärtigen finanzießen Schwierigkeiten 
gemildert werden, und das Hilfswerk zu unterstfItzen, damit es 
den PaIIlstinaf1f1chtlingen auch weiterhin wirksam die notwen
digste Hilfe gewähren kann. 

F 

83. P1enarsilz.ung 
9. Det.ember 1994 

EINKoMMEN AUS DEM EIGENTUM 
VON PALÄSTlNAFLÜCH1UNOBN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (Ill) vom 
11. Dezember 1948, 36/146 C vom 16. Dezember 1981 und 
alle danach verabschiedeten Resolutionen zu dieser Frage, 

Kenntnis nelunend von dem Bericht des Generalsekretärs 
gemliß Resolution 48140 G vom 10. Dezember 1993"', 

sowie Kenntnis nelunend von dem Bericht der Schlich
tungskommission der Vereinten Nationen ffIr PallIstina ffIr die 
Zeit vom 1. September 1993 bis 31. August 1994", 

unter Hinweis darauf, daß in der Allgemeinen Erklllrung 
der Menschenrechte31 und in den Grnndslltzm des Völker
rechts das Prinzip verankert ist, daß niemand willkllrlich seines 
Privateigentums beraubt werden darf, 

die Auffassung vertretend, daß die arabischen PaIllstina
f1fIcht1inge nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit 
Anspruch auf ihren Grundbesitz und das daraus erwachsende 
Einkommen haben, 

insbesondere U1Iter Hinweis auf ihre Resolution 394 (V) 
vom 14. Dezember 1950, in der sie die Schlichtungskommis
sion der Vereinten Nationen ffIr PallIstina anwies, in Ab
sprache mit den beteiligten Parteien Maßnahmen zum Schutz 
der Rechte, des Grundbesitzes und der Interessen der arabi
schen PallIstinaflflcht1inge vorzuschreiben, 

Kenntnis neIunend davon, daß das Progmmm zur Erfassung 
und Schätzung arabischen Grundbesitzes laut dem zweiund
zwanzigsten Sachstandsbericht der Schlichtungskommission 
der Vereiaten Nationen ffIr PallIstina'" abgeschlossen ist und 

.. Al49/488. 

.. Al49/SC19, Anhang. 
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daß das Katasteramt Uber ein Verzeichnis der· arabischen 
Grundeigeatilmer und über Unterlagen über Lage, FlIlche und 
andere Merkmale arabischer GrundstfIcke verfilgt, 

1. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der 
ScbIichtungsrommission der Vereinten Nationen ffIr Pal!1stina 
alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz arabischen Grund
besitzes sowie arabischer VermögeDswerte und GnmdatiIcks
rechte in Israel zu ergreifen und zugunsten der rechtmll1ligen 
Eige'ntömer einen Fonds ffIr das daraus erwachsende Ein
kommen einzurichten, 

2. fonkrt Israel abermals auf, dem Generalsekretllr zur 
Durchfilhrung dieser Resolution alle Bimichtungen und HiJfen 
zur Verfilgung zu stellen; 

3. fonkrt die Regierungen aller anderen in Betracht 
kommenden Mitgliedstuaten auf, dem GeneraIsekretär alle in 
ihrem Besitz befindlichen sachdienlichen Informationen über 
arabischen Gnmdbesi\z sowie arabische Vermögenswerte und 
Grundstflcksrechte in Israel zur Verfilgung zu stellen, die ihm 
bei der Durchfllhnmg dieser Resolution dienlicb sein könnten; 

4. ersucht den Genemlsekretllr, der Generalversammlung 
auf ihrer fönfzigsten Thgung Ober die DurchflIbrung dieser 
Resolution Bericbt zu erstatten. 

G 

83. PlenarsiIz.ung 
9. Dezember 1994 

UNIVERSITÄT VON JBRUSALEM (BI. KUDS) 
FOR PALÄSTlNAFLÜCHTI.INGE 

Die Generalversommbmg, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/146 vom 
16. Dezember 1981, 37/120 C vom 16. Dezember 1982, 
38/83 K vom 15. Pezember 1983, 39199 K vom 14. Dezember 
1984,40/165 D und K vom 16. Dezember 1985, 4U69 K vom 
3. Dezember 1986,42169 K vom 2. Dezember 1987, 43/57 J 
vom 6. Dezember 1988, 44/47 J vom 8. Dezember 1989, 
45n3 J vom 11. Dezember 1990, 46/46 J vom 9. Dezember 
1991, 47/69 J vom 14. Dezember 1992 und 48140 I vom 
10. Dezember 1993, 

nach Behandlang des Berichts des GeneraIsekretII, 

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeanf
tragten des Hilfswerks der Vereiaten Nationen ffIr Pal!1stim .. 
flflcht1inge im Nahen Osten ffIr die Zeit vom 1. Juli 1993 bis 
30. Juni 199421

, 

I. bettmtdie Notwendlgkeit eines Auabuus des Bildungs
systems in dem seit 5. Juni 1967 von Israel besetzten paIiisti
nensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und insbesondere 
die Notwendigkeit der Errichtung der geplanten UDiversitilt; 

2. ersucht den Generalsekretllr, gemlIß ihrer Resolution 
35/13 B vom 3. November 1980 und unter gebilhrender Be
rücksichtigung der mit dieser Resolution im Einklang stehen
den Empfehlungen auch weiterhin alles zur Errichtung der 
UDiversität von Jerusalem (BI Knds) zu tun; 

" Al49/SOS. 



UB Geaeral'Ohi1iIlllIl!nng-Neummd,le .. "", T_ 
3. fordert die Besatzungsmacht Israel abermals m4. die 

Durchfllhrung dieser Resolution zu unterstiltzen und die 
· HIndernisse zu beseitigen, die sie der Errichtung der Uni
versität von lerusalem (EI Kods) entgegenstellt; 

4. ersucht den Generalsekretär Cl14!Jerdem, der General
versammIung auf ihrer filnfzigsten Thgung Ilber den Stand der 
DurchfIlhrung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsitz.ung 
9. Dezember 1994 

49136. Bericht des Sonderausschusses zur Untersuclnmg 
lsraeIisclter Praktiken, dle die Menschenrechte des 
paJUstinensfsehen Volkes und anderer Araber der 
besetzten Gehlete beelntrih:htlgen 

A 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, 

sowle geleitet von den Grundsätzen des humanitären 
Völkerrechts, insbesondere dem Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten32, sowie von den internationalen Normen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte, Insbesondere der Allgemeinen 

· Erk1llrung der Menschenrechte" und den Internationalen 
Menschenrechtspakten40, 

unter Hinweis auf ihre einschlllgigen Resolutionen, 
einschließlicb Resolution 2443 (XXIIT) vom 19. Dezember 
1968, und die einschlllgigen Resolutionen der Menschen
rechtskommission, 

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 

in Kenntnis des Aufstands ("Intifadah") des pa1IIstinensi
schen Volkes, 

In der lJberzeugung, daß die Besetzung an sich bereits eine 
grundlegende Verletzung der Menschenrechte darstellt, 

nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des pa1IIstinensiscen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträcbtif.'D41, sowie der einschlllgigen Berichte 
des Generalsekretäts 2, 

in Anbetracht der am 13. September 1993 in Washington 
erfolgten Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Re
gelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung samt 
AnhIingen und Binvernebmlichem Protokoll durch die Regie
rung des Staates Israel und die PaIästinensische Befreiungs-

· organisation22 sowie der darauffolgenden DurchfDhrungsver
einbsrungen, einschließlich des am 4. Mai 1994 unterzeichne
ten Abkommens Ilber den Gaza-8treifen und das Gebiet von 
lericho", 

I. wiJrdigt die Bemllbungen des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 

.. _ 2200 A (XXI). AnJage. 

.. A/49/67. A/49/17:I undA/49/SlI. 
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des pallistinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen, bei der Wahrnehmung der ihm von 
der Generalversammlung Ilhertragenen Aufgaben sowie seine 
Unparteilichkeit; 

2. verlangt, daß Israel mit dem Sonderausschuß bei der 
Erll1Ilung seines Auftrags zusammenarbeitet; 

3. mj/JbUUgt die Politiken und Praktiken Israels, die die 
Menschenrechte des pallistinensischen Volkes und anderer 
Araber der bes_ Gebiete -letzen, wie aus den Berichten 
des Sonderausschusses über den Berichtszeitraum hervOl'
geht"; 

4. verleiht der HojJmmg Ausdruck, daß diese Politiken 
und Praktiken im Lichte der jilDgsten positiven politischen 
Entwicklungen sofort ein Ende finden; 

S-. ersucht den Sunderausschuß, bis zur vollSlllndigen 
Beendigung der israelischen Besetzung die israelischen 
Politiken und Praktiken in dem besetzten pa1IIstinensiscben 
Gebiet einschließlich lerusalems und anderen seit 1967 von 
Israel besetzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu 
untersuchen, sich zur GewiibrIeistung des Wohls und der 
Menschenrechte der Völker der bes_ Gebiete nach Bedarf 
mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz im 
Einklang mit dessen Vorscbriften ins Benehmen zu setzen und 
dem Generalsekretllr so bald wie möglich und danach je noch 
Notwendigkeit Bericht zu erstatten; 

6. ersucht den Sonderausschuß Cl14!Jerdem, dem Ge
neralsekretär regelmäßig periodische Berichte über die 
jeweilige Sitnation in dem ~n pa1IIstinensischen Gebiet 
vorzulegen; 

7. ersucht den Sonderausschußfemer, die Behandlung 
von Gefangenen in dem besetzten pa1IIstinensiscben Gebiet 
einschließlich lerusa1ems und anderen seit 1967 von Israel 
besem-n arabischen Gebieten auch weiterhin zu untersuchen; 

8. ersucht den Generalsekretlir, 

a) dem Sonderausschuß nlle erforderlichen Hi1fen zu 
gewiibren, auch soweit diese für Besuche in den besetzten 
Gebieten benötigt werden, damit er die in dieser Resolution 
genannten israelischen Politiken und Praktiken untersuchen 
kann; 

b) dem Sonderausschuß erforderlichenfnlls auch kilnftig 
zusätzliche Mitarbeiter zur VerflIgung zu stellen, die ihn bei 
der Wahrnehmung seiner Aufgnben unterstiltzen; 

c) den Mitgliedstnnten die in Ziffer 6 erwilhnten periodi
schen Bericbte regelutiißig zukommen zu lassen; 

d) über die Sekretnrints-Hauptnbteilung Presse und 
Information mit nllen verflIgbaren Mitteln für eine möglichst 
weite Verbreitung der Berichte des Sonderausschusses sowie 
von Informationen über seine Tätigkeit und seine Arbeits
ergebnisse zu sorgen und nötigenfnlls vergriffene Berichte des 
Sonderausschusses neu aufzulegen; 

e) der Generalversamm1ung auf ihrer fiJnfligsten Thgung 
über die ihm mit dieser Resolution übertragenen Aufgnben 
Bericht zu erstatten; 

9. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschusses 
zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschen
rechte des pallistinensischen Volkes und anderer Araber der 
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besetzten Gebiete beeintrl!chtigen" in die vorlilufige Tages- eingedenkder einscblägigen Resolutionen des Sicherheits-
ordnung ihrer fllnfzigsten Thgung aufzunehmen. rats, zuletzt Resolution 904 (1994) vom 18. MIlIz 1994, 

83. Plenanttvmg 1IIJCh Behandlung der Berichte des Sonderausschn"SM zur 
9. Dezember 1994 Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschoorechte 

des palIistinensischen Volkes und nnderer Araber der besetzten 
Gebiete beeintrl!chtigen41, sowie der Berichte des GeneraIse-

B kretlirs42
, 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, 

eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheits-
rats, 

1/ßCh Belumdlung der Berichte des SonderausschU"SM zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschoorechte 
des paUlstinensischen Volkes und nnderer Araber der besetzten 
Gebiete beeintrl!cbti§fn41, sowie der einschlägigen Berichte 
des Generalsekretlirs , 

in Anbetracht dessen, daß die Förderung der Achtung der 
sich aus der Charta der Vereinten Nationen und anderen 
völkerrechtlichen Übereinkünften und Regeln ableitenden 
Verpflichtungen zu den wichtigsten Zielen und Grundsätzen 
der Vereinten Nationen gchllrt, 

betonend, daß sich die Besalznngsmncht Israel genauestens 
an ihre Verpflichtungen aufgrund des VöIkerrechts halten 
soUIe, 

1. erkllJrt erneut, daß dns Genfer Abkonunen vom 
12. Augnst 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten" auf dns besetzte paUlstinensische Gebiet einschließlich 
Jerusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische 
Gebiete Anwendung findet; 

2. verlangt, daß Israel die De-jure-Anwendbarkeit des 
Abkommens auf dns besetzte palästinensische Gebiet ein
schließlich Jernsalerns und andere seit 1967 von ihm besetzte 
arabische Gebiete akzeptiert und sich genauestens an die 
Bestimmungen des Abkonunens hIIlt; 

3. fordert a11e Vertragsstaalen des Abkonunens mif, alles 
im Einklang mit dem gemeinsamen Artikel 1 der vier Genfer 
Abkonunen43 zu tun, um in dem besetzten paIlIstinensischen 
Gebiet clnschließlich Jernsalerns und anderen seit 1967 von 
Israel besetzten arabischen Gebieten die Achtung seiner 
Bestimmungen sicherzusteUen; 

4. ersucht den GeneraIsekretII, der Generalversammlung 
auf ihrer fllnfzigsten Thgung über die Durchfilhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

Im Bewqßtsein der Verantwortung der internationalen 
Gemeinschaft fIIr die Förderung der Menschoorechte und die 
Gewllhrleistung der Achtung des Völkerrechts, 

in Bekr4ftigung des Grundsatzes der UnzullIssigkeit des 
gewaltsamen Gebietserwerbs. 

erneut erk1iJrend, daß dns Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten" auf dns besetzte palUstinensische Gebiet einschließlich 
Jerusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische 
Gebiete Anwendung findet; 

mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in 
Washington erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklllrung 
über. Regelungen betreffend eine vorlilufige Selbstregierung 
samt Anhängen und Einvernehmlichem ProtokoU durch die 
Regierung des Staates Israel und die Palästinensische Befrei
ungsorganisation22 sowie über die darauffolgenden Durch· 
fllhnmgsvereinbarungen, einschließlich des am 4. Mai 1994 in 
Kairo unterzeichneten Abkommens über den Gaza-Streifen 
und dns Gebiet von Jericho", 

Kenntnis nehmend vom Abzug der israelischen Armee aus 
dem Gaza-Streifen und dem Gebiet von Jericho, im Einklang 
mit den von den Vertragsstaaten getroffenen Vereinbarungen, 
und der Einsetztmg der PalUstinensischen Behörde in diesen 
Gebieten, 

beso18f über die anhaltende Verletzung der Menschenrech
te des palästinensischen Volkes dnrch die Besatzungsmacht 
Israel, insbesondere über die Anwendung der koUektiven 
Bestrafung, dns Schließen von Gebieten, die AnDellinn und die 
Errichtung von Siedlungen, sowie über die MaBnahmeu, die 
Israel auch weiterhin zur Änderung des Rechtsstatus, der 
geographischen Beschaffenheit und der demographischen 
Zusammensetzung des besetzten pallIstinensisc Gebiets 
ergreift, 

insbesondere besorgt über die gefährliche Sitnation, die 
durch die Handlungen der illegalen, bewaffneten israelischen 
Siedler in dem besetzten Gebiet hervorgerufen wurde, wie sie 
durch dns Massaker von palästinensischen Gottesdienst· 
besuchern durch einen illegalen israelischen Siedler am 
25. Februar 1994 in Al·Kbalil veranschaulicht wird, 

83. Plenarsllvmg Ubel7J!Ugt von der positiven WIrkung einer vorllbergehen· 
9. Dezember 1994 den internatinnalen beziehungsweise ausländischen Präsenz in 

dem besetzten palIistinensischen Gebiet auf die Sicherheit und 
C den Schutz des palästinensischen Volkes, 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen und die 
Resolutionen der Menschenrechtskommission, 

" V_ Nationen, Treaty Se1l .... Vol75, Nr. 970-973. 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes an die an der Vorüber· 
gehenden internationalen PrIIsenz in Hebron beteiligten Länder 
fIIr ihren positiven Beitrag, 

außerdem Ube17.eugt von der Notwendigkeit der voU· 
inhaltlichen Durchfilhrung der Resolution 904 (1994) des 
Sicherheitsrats, 



1. stellt fest. daß alle Maßnahmen und Handlungen. 
welche die Besatzungsmacht Israel in dem besetzten Gebiet 
einschließlich lerusa1ems unter Verletzung der einschlägigen 
Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 12. Augost 1949 
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten und unter 
Zuwiderhandlung gegen die einschIligigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats entfaltet hat, unrechtmllßig sind und keine 
Gllltigkeit haben, und verlangt, daß Israel sofort alle derartigen 
Maßnahmen oder Handlungen unterläßt; 

2. erkliirt Insbesondere erneut. daß die israelischen 
Siedlungen in dem besetzten pall1stinensischen Gebiet ein
schließlich Jerusalems und den anderen seit 1967 von Israel 
besetzten arabischen Gebieten unrechtmlißig sind und ein 
Hindernis fOr eine umfassende Regelung darstellen; 

3. nimmt mit BefriedigUllg Kenntnis von der Rl1ckkebr 
einer Anzahl von Aosgewiesenen in das besetzte pall1stinensi
sche Gebiet und fordert die Besatzungsmacht Israel auf. die 
RlIckkebr der übrigen Ausgewiesenen zu erleichtern; 

4. fordert die Besatzungsmacht Israel mif, im Einklang 
mit den erzielten Vereinbarungen die Freilassung aller übrigen 
willkilrlich festgenommenen oder inhaftierten PaIlistinenser ZU 

beschleunigen; 

5. fordert die Besatzungsmacht Israel mif, alle Grund
freiheiten des palästinensischen Volkes bis zur Ausweitung der 
Regelungen betreffend die Selbstregierung auf das übrige 
Wesijordanien vollstllndig zu achten; 

6. ersucht den Generalsekretlir. der Generalversammlung 
_ auf ihrer filnfzigsten Tagung über die Durchfllhrung dieser 

Resolution Bericht zu erstatten. 

D 

Die Generalversammlung. 

83. PlenorsItvmg 
9. Dezember 1994 

zutiefst besorgt darüber. daß sich der seit 1967 besetzte 
syrische Golan weiter unter israelischer militärischer Beset
zung befindet, 

unter Hinweis auf Resolution 497 (1981) des Sicherheits
rats vom 17. Dezember 1981. 

sowie unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen 
Resolutionen. zuletzt Resolution 48/41 D vom 10. Dezember 
1993. 

ntlCh Behandlung des Berichts des GeneralsekretllIS vom 
31. Oktober 1994 .... 

ferner UIIter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen 
Resolutionen. in denen sie Israel unter anderem aufgefordert 
hat, seine Besetzung der arabischen Gebiete zu beenden, 

erneut die Unrechtmlißigkeit des israelischen Beschlusses 
vom 14. Dezember 1981 bekrtiftigend, den besetzten syrischen 
Golan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner 
Verwaltong zu unterstellen. was zur faktischen Annexion 
dieses Gebiets-gefilbrt hat, 

.. A/49/fiOI. 

erneut erldilrend, daß der gewaltsame Gebietserwerb nach 
der Charta der Vereinten Nationen unzulllssig ist, 

sowie erneut erldilrend, daß die Bestimmungen des Genfer 
Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilper
sonen in Kriegszeiten32 auf den besetzten syrischen Golan 
Anweodung finden. 

eingedenk der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats 
vom 14.1uni 1967. 

mit Genugtuung über die Einberufung der Friedens
konferenz über den Nahen Osten in Madrid gemIiß den 
Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. No
vember 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973. die die 
Verwirklichung eines gerechten, umfassenden und danerhaften 
Friedens zum Ziel haben, und die Notwendigkeit von mschen 
Fortscbritten in allen bilateralen Verhandiungen betonend, 

1. fordert die Besatzungsmacht Israel mif, sich an die 
eInscbll!gigen Resolutionen über den besetzten syrischen 
Golan zu halten. insbesondere an die Resolution 497 (1981) 
des Sicherheitsrats, in der der Rat unter anderem beschlossen 
hat, daß der Beschluß Israels. den besetzten syrischen Golan 
seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung 
zu unterstellen. null und nichtig und ohne völkelTechtliche 
Wirkung war. und verlangt hat, daß die Besatztmgsmacht 
Israel ihren Beschluß umgehend rilckgiingig macht; 

2. fordert Israel m41erdem mif, die Änderung des phy
sischen Charakters, der demographischen Zusammensetzung. 
des institutionellen Aufbaus und des Rechtsstatus des besetzten 
syrischen GoIan und insbesondere die Errichtong von Sied
lungen ZU unterlassen; 

3. stellt fest. daß alle bisherigen oder könftigen gesetz
geberischen und administrativen Maßnalnnen und Handlungen 
der Besatzungsmacht JsraeI, die eine Veränderung des Charak
ters und des Rechtsstatus des besetzten syrischen Golan zum 
Ziel haben, null und nichtig sind, eine flagrante Verletzung des 
Völkerrechts und des Genfer Abkommens vom 12. August 
1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten dar
stellen und keinerlei Rechtswirkung haben; 

4. fordert Israel ferner mif, aufzuhören. den syrischen 
Staatsbürgern im besetzten syrischen Golan die israelische 
Staatsbilrgerschaft und israelische Personalausweise auf
zuzwingen. und von seinen gegen die Bevölkerung des 
besetzten syriscben Golan gerichteten Unterdrilckungsma1l
nahmen abzulassen; 

5. mißbilligt die Verletzungen des Genfer Abkommens 
durch Israel; 

6. fordert die Mitgliedstaaten erneut mif, keine der 
genannten gesetzgeberischen oder administrativen Maß
nahmen und Handiungen anzuerkennen; 

7. ersucht den Generalsekretllr. der Generalversammlung 
auf ihrer filnfzigsten Thgung über die Durchfllhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsttvmg 
9. Dezember 1994 



4')137. Umfassende tlbeIpIilfuDg aJIer 1\!IIaspekte des in Anbetracht der verschiedenen Vorschllige und Ideen 
Frageukomplexes der Frlrdensslo:hemngselnslUa hinsichtlich der Friedenssicherung durch die Vereinten 

Nationen, die im Laufe der Generaldebattc auf ihrer neunund-
Die GeneralveTSflllll1lltmg, vierzigsten 'Thgung zur Sprache sekommen sind, 

WIIer Hinweis auf ihre Resolution 2006 (XIX) vom 
18. Februar 1965 und alle anderen einscblägigen Resolutionen, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48142 
und 48143 vom 10. Dezember 1993, 

mil Genugtuung über die Fortschritte, die der Sonderaus
schuB für Friedenssicberungseinslltze auf seinen jllngsten 
'Thgungen eIZielt bat, 

aberteugt, daß die Friedenssicberungseinslitze einen be
deutenden Thil der von den Vereinten Nationen unternODlllle
nen Anstrengungen zur Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit ausmachen und die diesbezßgliche 
Wirksamkeit der Vereinten Nationen erhöhen, 

in der Erwllgung, daß die friedenscbaffenden Aktivitllten 
des 0eneralsekretIi und der Organe der Vereinten Nationen, 
das beißt Maßnahmen, dereI' Ziel darin besteht, im wesentli
chen durch friedliche Mittel, wie sie in Kapitel VI der Charta 
der vereiirten Nationen vorgesehen sind, eine Einigung 
zwischen verl'eindeten Parteien berheizufiIbren eine wesentli
che Aufgabe der Vereinten Nationen darstellen und zu den 
wichtigen Mitte1n zur Verhlltung, Eindärmmmg und Bei1egung 
von Streitigkeiten zIIh1en, dereI' Fortdauer geeignet ist, die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
zu geftIbrden, 

Kenntnis nehmend von den ErkllIrungen des Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 3. Mai'" und vom 4. No\'elllber 199446 

und insbesondere mit Genugtmmg über die darin berichteten 
Fortscbritte, was Konsultationen mit den truppenstellenden 
LlIndern bet:tifft, 

eingedenk dessen, daß die Vereinten Nutionen angesichts 
ihrer zune>hmenden Aktivitllten auf dem Gebiet der Friedens
sicherung mehr menschliche, finanzielle und meterielle 
Ressourcen benötigen und daß diese besser verwaltet werden 

.mOssen, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse
kretits über die TIltigkeit der Vereinten Nationen", nach 
PrIIfuug des Berichts des Sonderausschusses für Friedens
sicherungseinslltze" und ferner Kenntnis nehtnend von dem 
Bericht des Generalsekretits'" sowie von der Erk1lIrung des 
Präsidenten des Sicherheitsrats vom 27. Juli 1994'" über 
VCIfi1gungsbereihaftsabkommen für die Frledenssicberung, 

.. S/PRST11994122; siehe 0fIIdmJea Pro1wtkoIl des ~ 
NezmundvlenJgSle3 Jahr, I/mJIutioMn und _ des lIkherludtJmzIa 
1994. 

.. S/PRST11994162; siehe 0fIIdmJea proktJtkDll des ~ 
NezmundvlenJssta Jahr, I/mJIutioMn und _ des SIcherheitsrats. 
1994. 

"0JjIde1lM Protokoll des Gmeralversammlung. NllU1ItJ1IthIerdgSle 
T_ &Ilage 1 (Al4911). 

... A/491136. 

.. S/19941717: siehe 0JfId4l RI!ctm1s oflh8 &crufty Councll. Fol'Iy-IIJnth 
Year, Supplmumtfor Aprll. MayundJuns 1994. 

51) S/PRST11994136: siehe 0fIIdmJea ProtokoU des ~ 
NezmundvlenJgSle3 Jahr, I/mJIutioMn und _ des ~ 
1994. 

sowie in Anbetracht der flestebenden hmnanjtJ!nm AktiYitll
ten zur Unterstiltzung bestimmter Friedenssic1teruugseinsl\t 
der Vereinten Nationen und der Nfltzlicbkeit bi1ateraler 
Vereinbarungen zwischen den beteiligten Mitg1iedstanten 
betreffend Konsultationen Ober die ClewIIbruug von recht
licbem Schutz für das an diesen AktivitIIten betei1igte Personal, 

1. begrqpt den Bericht des SonderansschIJsses für Frie
denssicherungseinslltze"; 

FI!S1LEmJNo UND DtlRcHFOHRUNG DBRMANDA'I1! 

2. betonJ, daß die Achtung der Gnmdslltze der Sonveril
nitlIt, territorialen Unversebrtbeit und politischen Unabhllngig
keit der Staaten sowie der Nichtintervention in Angelegenhei
ten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zustllndigkeit eines 
Staates sehören. für gemeinsame BemOhungen zur Förderung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, ein
schließlich Friedenssiebenmgseinsli17fl, von aussc:bJaggeben 
Bedeutung ist; 

3. unterstreicht die Notwendigkeit, die tieferen UI'SIIIlben 
von Konf1ikten wirksam zu beseitigen; 

4. unters1re1cht flIIßerdem, daß Friedenssichenmgsein
sIi17fl zur politischen Beilegung von Streitigkeiten beitragen, 
diese jedoch nicht ersetzen und daß vorher beziehungsweise 
s'eil;hzeitig alle denkbaren Mittel zur friedlichen JIeileguug 
von Streitigkeiten im Einklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen eingesetzt werden sollen, und fordert bei bereits 
lange andauernden EinsIItreu die beteiligten Parteien nach
dri1cklich auf, für die bisher nicht beigelegten Streitigkeiten 
politische Lösungen zu finden; 

5. vertritt die At.tfassung, daß es von höchster Wwhtig
!reit ist, daß die Mandnte von FriedenssicbenmgseinsUI '6" klar 
und präzise formuliert werden, auf der Grundlage einer 
umfassenden Analyse und Beurteilung der Situation auf dem 
Boden durch den Genera1sekretUr und den Sicbetheitstat und 
unter Binschluß von Zielen, die innerhalb eines klaren zeitli
chen Rahmens zu erreichen sind, zu einer politischen Lösung 
beitragen und in einem klaren Verbliltnis zur Verfllgbarkeit der 
für ihre Verwirk1ichung unverzlcbtbaren Ressourcen stehen 
sollten; 

6. unters1re/cht, wie wichtig es isI, je nach den Um
stlInden des Einze1fa11s die Schaffung entmilitarisierter Zonen 
sowie den Rflckgriff auf den vorbeugenden Einsatz von 
Truppen gemiiB ihrer Resolution 47/120 B vom 20. September 
1993 zu erwiigen; 

7. betont, daß es gilt, unter Berücksichtigung der 
GrundsIItze, welche die Friedenssicherungseinslltze geleitet 
hnben, und der Zlmebmenden Komp1exiW; dieser EinsJ!tze 
einen Katalog von Gnmd!!lltmn und Richtlinien auszuarbeiten, 
und daß es notwendig ist, die Koordinierung zwischen 
politischen, mi1i1llrischen, zivilen und humanitlIren Aspekten 
je nach den Umständen des Einze1fa11s zu priIfen, und daß es 
notwendig ist, daß die Friedenssichenmgseinslltze der Ver
eieten Nationen ihr jeweiliges Mandnt weiterhin unparteiisch 
wahrnehmen, und ersucht den Generalsekretllr, im Benehmen 
mit den Mitgliedstaaten weitere gemeinsame Definitionen von 
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Begriffen auszuarbeiten, die bei friedensichernden ond d!!mit 
zusammenhiingenden Aktivitäten verwendet werden; 

KONSULTATIONS- UND KOORDlNlllRUNOSMECIIANJSMBN 

8. betont, daß der Sicherheitsrat zwar die Hauptverant
wartung fiIr die Wahrung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit trägt, daß die Charta diesbezllglich !iber 
anch Aufgaben ond Befugnisse der Generalversammlung 
festIegt, ond daß die Versammlung zusiitzIich zu ihrer Vemnt
wortung fiIr die Fimmziernng der Friedenssichernngseinslltz 
unter anderem gemäß den einschlägigen Artikeln des 
Kapitels 1V der Charta Empfehlungen in bezog auf Gmnds!!tze 
ond Richtlinien zur Durchfllhrung von Friedenssichernngsein
sätzen, zu ihrer wirksamen Steuernng und, in ÜbereiDstim
mung mit der Chart!!, zur Förderung von Unterstlltzung fiIr ihr 
Mand!it abgeben könnte; 

9. steUt fest, daß die Auffassungen der truppenstellenden 
Länder'1 von maßgeblicher Bedeutung sind, ond fordert 
bessere Vorkehrungen fiIr Konsultationen ond den Infonna
tionsaustansch mit !ruppenstellenden Ländern llber die 
Friedenssicherungselnslltze. namentlich deren Planung, 
Steuerung und Kourdiniernng, während der gesamten Dauer 
der Einsätze; 

10. begT#ßt die jllngste Praxis der Mitglieder des Si
cherheitsrat!!, einschließlich desPrlisidenten, an Sitzungen 
zwischen dem Sekretariat und den truppenstellenden Ländern 
teilzunehmen, stimmt mit dem Genemlsekretllr d!irin llberem, 
daß dies einen Schritt zur Entwicklung besserer Mechanism"'l 
fiIr wirksame Konsultationen darstellt, und vertritt die Auf
fassung, daß derartige Konsultationen besonders wichtig sind, 
wenn der Rat Änderungen oder eine wesentliche Verlllngerung 
des Mandats bestehender Missionen in Erwägung zieht; 

11. begT#ßt avtJerdem die ErkIlIrung des Präsidenten des 
Sicherheitsrat!! vom 4. November 1994 llber Konsultationen 
zwischen den Ratsmi~edern, den truppenstellenden Ländern 
ond dem Sekret!iriat ; 

12. verweist auf die wichtige Rolle, die die Länder der 
jeweils betroffenen Region bei der Unterstlltzung von Frie
denseinslitzen spielen, begrilßt die in der Erklärung des 

. Präsidenten des Sicherheitsral!! vom 4. November 1994 zum 
Ausdruck gebrachte Anerkennung der Praxis der iufonnellen 
Kommnnibtjon zwischen dem Ratspräsidenten oder Rat!imit
gliedern ond Nichtmitgliedern, ond regt an, daß die jeweils 
betroffenen Länder der Region je nach den Umstlinden des 
Einzelfalls in diesen Kommunikationsprozeß mit einbezogen 
werden, wenn es sich um BeschlUsse llber einen Friedens
einsatz handelt, der sie direkt betreffen könate; 

13. empJ/ehlJ die regelmäßige Übermittlung von Lagebe
richten llber alle Friedenssichenuigseinsätze an die !ruppen
stellenden Länder, die Mitglieder des Sicherheitsrat!! und nach 
Möglichkeit an andere Mitgliedstaaten; 

EVALUJBRUNG DER EiNSÄTZE 

14. ersucht den Genemlsekretllr abennaIs, den Mitglied
staaten regelmäßig analytische Berichte llher die Ergebnisse 
aller Friedenssichernngseinslltze zur Verfllgung zu stellen; 

15. nimmt Kenntnis von dem Sacbstandsbericht des 
Generalsekretllrs über die eingehende Evaluierung der An1auf
~ Friedenssichernngsl'inslitzen>2 und bringt ihre 

g zum Ausdruck, daß ein kontinulerlicher ProzelI 
der eingehenden Evaluiernng der verschiedenen Phasen ond 
Aspekte der Friedenssichernngseinslltze fiIr die Beratungen 
llber die Verbesserung der Kapazität der Vereinten Nationen 
auf dem Gehiet der FriedeJll1Sicherung wichtig ist; 

EiNSATZFO:l!RUNG 

16. betont die Notwendigkeit einer einheitlichen und klar 
umrissenen Struktnt fiIr die EinsatzfiJlmmg der Vereinten 
Nationen, die eine kl!ire Abgrenzung der jeweiligen Funktio
nen des Amtssitzes der Vereinten Nationen und der Feldein
sIItze enthlllt, und stellt fest, daß die Verantwortung fiIr 
operative Angelegenheiten zwar im wesentlichen beim 
KommanWIf liegen sollte, daß der Amtssitz jedoch fiIr die 
Gesamt!1lhnmg ond die politische (lesamtleitung zuständig ist; 

17. bestlJtigt als Leitsatz, daß ein Friedensslchernngsein
satz der operativen FIIbrung der Vereinten Nationen unter
stehen soll, im Einklang mit seinem Mand!it ond unter BerIIck
sichtigung der vorgesehenen Aufgaben der zur Verfllgung 
gestellten Einheiten sowie gemäß der zwischen dem Ge
nemlsekretllr ond den truppenstellenden Ländern getroffenen 
Vereinbarung, ond daß der angemessene Weg, konkrete 
Bedenken von Staaten hinsichtlich der bei einem Einsatz 
verfolgten Vorgehensweise vorzubringen, der über den 
Amtssitz ist; 

UI. betolll avtJerdem die Notwendigkeit einer effektiven 
Kourdini zwischen dem Fe1dbauptqWlrtier ond den 
TruppenIroer:!:andeuren, was die Fragen der Planung und der 
Steuernng eines Friedenssicherungseinsatzes angeht; 

19. fordert mit Nochdruck, daß sofort Maßnahmen 
ergriffen werden, um die derzeitigen Regelungen der Vet'
einten Nationen in bezug auf die politische Leitung, die 
militlirische Fllbrung ond Konsultationen zu verstlIrken, sowie 
nach Bedarf die Abstimmung mit den humanitllren und 
sonstigen zivilen Aspekten der FriedenssicherungseinsUtze 
sowohl am Amtssitz als auch im Feld zu verbessern; 

VERSTÄRKUNG DER FRmDIlNSSICIIBRUNGSKAPAZITÄT 
DER VI!REINTIlN NATIONEN 

FlNANZIBRUNG 

20. erkllJrt erneut, daß die Finanzierung der Friedens
sichernngseinslltze im Einklang mit Artikel 17 Absatz 2 der 
Charta die gemeinS8m~ Verantwortlichkeit aller Mitgliedstaa
ten ist, und wiederholt ihren Aufruf an alle Mitgliedstaaten, 
ihre vemn1sgten Beiträge voßstJindig und pIInktlich ZU 
entrichten. wllrdigt diejenigen Mitgliedstaaten, die zusl!tzlich 
ZU ihren veranlagten Beitriigen freiwillige Beiträge entrichtet 
haben, und ermutigt andere Mitgliedstaaten, einschließlich 
derjenigen, die direkt von einer Streitigkeit betlOffen sind, die 
zur Dislozierung eines Friedenssicherungselnsatzes gefiIhrt 
hat, ein Gleiches zu tun, namentlich auch durch die Bereit
stellung von Sachleistungen im Einklang mit ihren finanzieUen 
Möglichkeiten ond mit der Fmanzordnung und den Fmanzvor
schriften der Vereinten Nationen; 

" l!IAC.St/t994ß und Korr.1. 



21. bringt Ihte tiefe Besorgnis zum ArtSdruck fIber die 
nachteiligen Auswirkungen der sich verschlechternden 
Finanzlage auf die Kostenerstattung an truppensteIIend 
LIinder, von denen viele Entwicklungsll!nder sind, was eine 
zusätzliche Belastung fUr alle truppenste\lend Länder 
darstellt und die fortgesetzte Bereitstellung von Kontingenten 
tiIr Friedenssicherungseinsälze der Vereinten Nationen und 

· somit die wirksame DurchfIIhrung der Mandate gefIIbrdet; 

22. nimmt Kenntnis von den in Thil V des Berichts des 
Generalsektetärs fIber die Verbesserung der Friedenssiche
nmgskapazitlit der Vereinten Nationen" enthaltenen wichtigen 
Vm:schlägen zur Rationalisierung des Haushaltsverfahrens 
sowie von den im Bericht des Generalsekretll über wirksame 
Planung, Hausha1tsanfstellung und Verwaltong bei Friedens
sicherungseinslitzen" enthaltenen VOrschlägen; 

23. empjlehlt, daß Beschilisse über die Zuweisung 
zusätzlicher Ressonrcen fUr Friedenssicherungseinslltze un
beschadet der BeschlUsse über die Zuweisung kllnftiger 
Ressonrcen fUr die internationale Entwicklungsznsammen
arbeit getJ:offen werden; 

24. fordert ein besseres FinanzkontroUinstrumentarium. 
namentlich die Verstärkung von RechnungsprOfungs- und 
Inspektiousmechanismen, und erinnert an ihre Schaffung des 
Amtes fUr interne Aufsichtsdienste mit Resolution 481218 B 
vom 29. Juli 1994; 

25. unterstreicht die Notwendigkeit der Delegation 
angemessener Fmanz- und Verwaltungabefugnisse an die 
TruprenkmnmandeIJre oder die Sonderbeauftragten, wubei es 
gleichzeitig sicherzustellen gilt, daß Maßnahmen betreffend 
Verantwortlichke und Rechenschaftspflicht verstärkt werden, 
damit die Missionen besser in der Lage sind, sich auf neue 

· Situatinnen und spezifische Anforderungen einzustellen; 

26. ersucht den Generalsekretllr, seine Konsultationen mit 
den Mitgliedstaaten fortzllsetzen, mit dem Ziel, die derzeit von 
ihm durchgefi1hrte Oberprofung der Kostenerstaltongssll1ze fUr 
die Wertminderung der kontingenteigenen Ausrllstungsgegen
stiinde, die auf Ersuchen der Vereinten Nationen disloziert 
wurden, möglichst bald zu beenden und der Generalversamm
lung darüber Bericht zu erstatten; 

Zl. betont, wie wichtig es ist, daß die geltenden Rege
lungen fUr den Schadenersatz im Falle von Krankheit, Unfall 
oder Thd, die auf den Dienst bei Friedenssicherungseinsätzen 
zurilckzufllhren sind, im Hinblick auf die Brarbeitong an
gemessener Regelungen derzeit ilberpriIft werden, nimmt 
Kenntnis von dem diesbez!lglichen Bericht des Generalsekre
tilrs'o und regt an, daß diese Frage in den zustllndigen Foren 
dringend geprilft wird: 

REssoURCEN 

28. begrqpt die Arbeit der Gruppe Verfllgungsbereite 
Truppen der P1anungsabteilung der Sektetariats-Hanpt
abteilung Frioooossicherungseinsätze und stellt fest, daß einige 
MitgliMstaaten gegenflber dem Generalsekretär diesbezüglich 
Verpflichtungen eingegangen sind, erwartet mit Interesse die 

· Vollendung der Zusammenstellung der Listen von Einheiten, 

.. A/48/-.s/264SO;_OjfIdQl_oftheSecurlly Counci/, Fo1ly
nlnlh Year. Supplement for JQ1UII1J1. Feh""", and March 1994, DoIannmIt 
Sl264SO. 

" A/48/94S und Kort.!. 
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'Ii'uppen, Ei!!!l!!lzmitteln oder Ressonrcen, die MitgJiOO8taatmt 
grundslltzlich von Fall zu Fall vorbehaltlich der ZustimmJmg 
der betroffenen Regierung den Vereinten Nationen zur 
Verfllgung ste\len wIIrden, und empfiehlt, daß die Liste 
rege1mllBig auf den neuesten Stand und den Mitgliedstaaten 
zur Kenntnis gebracht wird; 

29. erkennt die Notwendigkeit an, die Logistikkapazität 
der Vereinten Nationen zu verstärken, betrachtet das Hand
buch der operativen Unterstlitzung fUr alle Bereiche logisti
scher Unterstiltzung als einen ersten Sehriit in diese Richtong 
und sieht in diesem Zusammenhang der Fertigstellung aller 
Kapitel dieses Handbuchs und ihter Veröffentlicbung fUr die 
truppenstellenden Länder mit Interesse entgegen; 

30. Ist der Ar4f1assung, daß alle Auswirktmgen der 
Schaffung eines begrenzten Lagerbestands an Ausrilstong in 
den entsprechenden Gremien der Vereinten Nationen geprflft 
werden sollten: 

31. nimmt Kenntnis von der wachsenden BedeUllmg des 
zivilen Anteils bei Friedenssicherungseinslltzen, ersucht in 
dieser Hinsicht den Generalsekretllr, einen Vm:schlag zum 
Aufbau rege1mllBig zu akbJalisimender Datenbanken auszu
arbeiten, in denen die Ressoun:e.n, die von den Mitg1iMstaaten 
auf Ersuchen der Vereinten Nationen fUr zivile Aufgaben zur 
Verfllgung gestellt werden könnten, nach Art und Verfllgbar
keit erfaBt sind, und ermutigt den Generalsekretär, seine 
Bemi1hungen um die Aufnahme von Zivilpersona!, beispiels
weise Polizeikriiften, in die derzeitigen Verfllgungsbereit
schaftsabkommen und in die Planung fortzusetzen; 

32. fordert den Generalsekretär rtQChdrllckllch auf, die 
Schaffung einer Gedenkm.edaiIIe fUr zivile 'llillnehmer zu 
erwägen, die als Anreiz fUr eine solche Tlltigkeit dienen 
kOnnte; 

PLANUNG, ORGANISATION UND EJlFEK:nYrrÄT 

33. ermutigt den Generalsekretär, mit seinen PIlinen zur 
Stärktmg der Hauptabteilung Friedenssichenmgseinslitze 
fortzufahren, um bestmögliche strukturelle und kapazitlits
mäßige Voraussetzungen fUr die erfolgreiche Stenerung 
so1cher Einsätze zu gewlJhrleisten, eingedenk der Notwendig
keit, dem Prinzip der ausgewugenen geographischen Ver
tretong gebührend Rechnung zu 1ragen, und nimmt Kenntnis 
von dem organiaatmischen Ansatz des GeneralsekretIi der in 
seinem Bericht fIber die Verb fmnmg der Friedenssicherungs
kapazität der Vereinten Nationen" darge1egt ist; 

34. begr#ßt die Schaffung einer Gruppe Grundsatzfragen 
und Analyse und einer P1anungsahteilung innerbalb der 
Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze und ist der Anf
fassung, daß diese Dienststelleu weiler gestIIrkt werden sollten, 
mit dem Ziel, die Kapazität der Vereinten Nationen zur 
Steuerung von Friedenssicherungseinsätzen zu verbessern; 

35. hIJlt es fIlr wichtig, daß Truppenkommande und 
sonstiges einsatzwichtiges Personal von Anfang an an der 
Planung von Friedenssicherungsl'inslimm beteiligt werden und 
daß sie, soweit durchfllhrbar, an technischen Vorbeteitungs
missionen im Feld milnehmen sollten, deren Aufgabenstellung 
klsr vorgegeben sein sollte, und hlIlt es außerdem fUr nIItzlich, 
einige Mitglieder der technischen Feldmissionen in der 
Anfangsphase eines Einsatzes zu dislozieren; 
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36. ersucht den GeneraIsekretII. die Funktion der Zivil- ÖFFBNnJCHKBtlSARBBIT 
polizei innerbalb der Hauptabteilung Friedenssicherungsein
sIitze weiter zu verslllrken, unter besonderer BerOcksichtigung 
von Planung. Ausbildung. logistischer UnterstOtzung und 
einheitlichen FtIhrungs- und EinsatzgJ'1lndsätreu und Verfah
ren. und nimmt in diesem Znsammenhang Kenntnis von den 
in seinem Sachstmulsberi.cht über die eingehende Evaluierung 
der Anlanfphase von Friedenssicherungseinslltwt" dargeleg
ten Ansichten; 

37. ersucht das Sekretariat, sofort alle erforderlichen 
Vorkehrungen für die Aktnalisienmg und NenauflaS" der 
Veröffentlichung The Blue Heimets" (Die Blauhelme) im 
lahre 1995 zu treffen; 

S1CHI!RHE\T DES PBRsoNAL'I DER VI!REINTI!N NATIONEN 

38. betont. daß die Sicherheit des Personals einen wesent
lichen Bestandteil der Planung jedes Friedeossicherungsein
satzea bilden muß. und betont außerdem, daß geeignete 
Maßnahmen getroffen werden sollen. um seine Sicherheit zu 
gewDhrleiaten; 

39. begrqfJt die Anusbme der Konvention aber die 
Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und bei
geordnetem Personal durch ihren Sechsten Ausschuß"'; 

40. erkennt an. daß die Gesamtverantwortung für die 
Sicherheit der Mitglieder eines Friedenssicherungseinsatzea 
dem Generalsekretär obliegt. der außerdem die Entwicklung 
der Lage verfolgen, erforderllchenfalls rechtzeitige An
passungen bei den Sicherheitsvorkehrungen vornehmen und 
mit den truppenstellenden Ländem und dem Sicherheitsrat 
diesbezüglich eng zusammenarbeiten muß. und fordert den 
GeneraIsekretII nachdriIcklich auf. mit den Mitgliedstaaten 
einen Dialog aber mögliche zuslltzUche Sicherheitsmaß
nahmen einzuleiten, die in Situationen ergriffen werden 
k6Dnen. in denen die derzeitigen Maßnabmen für unzulänglich 
erachtet werden; 

41. ersucht den Generalsekretlir. die truppenstellenden 
Länder und die Mitglieder des Sicherheitsrats gegebenenfalls 
über Evakuierungsplline und -vorkehrungen unterrichtet zu 
halten; 

42. fordert den Generalsekretlir nachdrilcklich auf, das 
BUro des Sicherheitskoordinatonl der Vereinten Nationen im 
Rahmen der ver:tllgbaren Ressourcen zu stärken. mit dem Ziel. 
eine bessere KoonIinierung zur Gewllbrleistong der Sicherheit 
des an Friedeosslchenmgseinslltzen beteiligten Personals zu 
en:eicben; 

MUSTERABKOMMEN 

43. stellt fest. wie wichtig es ist, daß die Vereinten 
Nationen und die truppenstellenden Länder Abkommen 
schließen, bevor 'lhIppen disloziert werden. und bittet nach
cJrackUch darum, daß diesen Abkommen das im Bericht des 
Oeneralsekretli vom 23. Mai 1991 enthaltene Mustet
abkommen soweit wie möglich zugrunde gelegt wint"; 

" V_lcJmngder V_ Nadoneo, Best.·Nr. E.9O~18. 
.. Der Wortlaut der Kouwntion findet sich In dor Anlege ZI1 Resglntfnn 
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44. betont, wie wichtig es ist. daß die Vereinten Nationen 
in ihrer Öffentlichkeitsbeit für Friedenssicherungseinsiltz 
aktiver vorgehen. daß sie die einheimische Bevölkerung über 
die Art der Friedenssichenmgseinslltze auf dem laufenden 
halten, unter anderem im Hinblick darauf. konstruktive 
Gesprilche zwiachen den Parteien zu ermöglichen, um truppeD
stellenden Ländem nach Möglicbkeit Iofonnationsmaterlal 
über Friedeossicheru zur Verfi1gung zu stellen, das 
ihnen bei ihrer innerstsntIichen ÖffentliChkeitsarbeit helfen 
könnte, und den internationalen Medien objektive lnforma
tionen bereitznsteI1en mit dem Ziel, ein genaueres Vcntllndnis 
der Maßnabmen der Vereinten Nationen zu fOrdern, und regt 
den InformationsIDJsschnß an, Wege zur Stiirkung der Öfl'eni. 
1icbkeitsarbeit zur UnterstOtzung der Friedenssicherung zn 
aberprllfen; 

45. ersucht den Genera1sekretiI. die UnterstDtznng für die 
P1annng und DurchfiIbrung der Ö!fentlicbkeilsaJbeilSptOgram
me der Friedenssicherungsmission so auch für ibre BedUrf
nisse in bezug auf Presse und Rundfunk, zu verbessern und 
unter RUckgriff auf die Erfahrungen der Veleinten Nationen 
und nationalen Sachverstand Programme und Materialien zur 
Ausbildung von Experten für Öffentlichkeitsarbeit auszu
arbeiten; 

46. ersucht den Generalsekretär flIIIIerrJem, Bedienstete 
am Amtssitz wie auch Personal der Miasionen im Umgang mit 
den Medien auszubilden, damit sie unter anderem Friedens
sicherungseiosI entsprechend begrflnden und wIIbrend ihres 
Ver1äufa Erk1llrungen dazu abgeben können; 

AUSBD..DUNG 

47. erlcennt an. daß die Ausbildung des Personals für 
Frieden:ssicherungseioslltze zwar in erster Linie in der Verant
wordicbkeit der Mitgliedstsaten liegt, legt den Vereinten 
Nationen jedoch nabe, grundlegende Richtlinien und Lei
stungskriterien auszuarbeiten und deskriptive Unterlagen zur 
Verfllgung zu stellen; 

48. begrqpt die Bemühungen des GeneJa1seIaetIb 
Handbacher zu erste11en, einschUeß1ich eines Ansbll
dungsplan-Moduls. und ein Femunterrichtsprogmmm auszu
arbeiten, was es den Mitgliedstaaten ermöglichen winI, dem 
für Friedenssichernogseinslltze der Vereinten Nationen bereit
gestellten Persona1 eine einheitliche und kostenwirksame 
Ausbildung zu erteilen, die den vereinbarten gemeinsamen 
Nonnen, Fllhigkelten. Praktiken und Verfahren entspricbt, und 
sieht der Bereitstellung dieser Handbacher und anderer 
Materialien an die Mitgliedstaaten mit Interesse entgegen; 

49. ersucht den GeneraIsekretII. Mittel zur StlIrkung des 
Filhrungskaders für die Friedenssicherung zu untersuchen, 
unter anderem durch die Koordinierung der einscbliglgen 
Ausbildung für poteatielle 'Ihippenkommand und anderes 
leiteitdes Militär-- und Zivilpersonal für Filhrungs- und 
Steuenmgsaufgabe auf dem Gebiet der Friedenssichern 

50. ersucht den Genera1sekretiI flIIIIerrJem, versuchsweise 
ein Programm zur Koordinierung der Friedenssicherungsans
bildung aufzustellen; ein derartiges von den Vereinten Natio
nen verwaltetes Progmmm könnte AusbildungssemiJIIIRI für 
Ausbilder, eine spezielle Ausbildung für die Bezlchungen zur 
Bevölkerung und für Konfliktlösung. Vorkehrungen zur 



IV. ResoJnIIonen- Aussclmß filrbesomlorepolltlsdte '"-undEnt~ (VJerIer Aussclmß) 

Organisation und auf Ersuchen der Mitgliedstaaten raschen 
Entsendung von Ausbildungsgruppen, die bei nationalen 
Ausbildungsmaßnahmen behilflich sein können, Seminare 
i1her die Steuerung von Missionen sowie kurze Orientierungs
kurse am Amtssitz oder im Feld filr Stabsoffiziere beinhalten, 
ehe diese zu einer neuen Mission entsandt werden; 

51. ermutigt die Mitgliedstaaten, die über Friedens
sicherungsansbildungsprogramme verfügen. Infonnationen 
und Erfahrungen zu teilen und auf AntIag dem Personal 
anderer Mitgliedstaaten zu ermöglichen, an der Arbeit na
tionaler Militllrakademien teüzunebmen. um bei der Auf
stellung von Ausbildungsprogrammen behilflich zu sein. und 
Personal anderer Mitg/iedstaaten aufzunehmen. die an der
artigen Programmen interessiert sind; 

52. befllrwortet die Schaffung von Zentren filr Friedens
sicherungsansbildung filr Militär- und ZivilpersonaI, je nach 
Bedarf auf nationaler oder regionaler Ebene; 

53. empfiehlt. daß die Gruppe Ansbildung als Anlmifstelle 
filr Friedenssicherungsansbildung in der Hauptabteilung 
Friedenssicherungseinslitze als Kootdinierungszentrum filr 
Angelegenheiten der Friedenssicherungsansbildung zwischen 
den Vereinten Nationen und nationalen sowie intematIonaien 
Zentren filr Friedenssicherungsansbildung fungiert, mit dem 
Ziel, Beziehungen mit Partnerorganisationen herzustellen und 
den Austausch von Unterrichtsmateria1 mit und zwischen den 
Mitgliedstaaten zu filtdem; 

54. legt den Mitgliedstaaten 1Il1he zu prüfen. inwieweit es 
möglich ist, in ihren Regionen filr kurze Zeit kleine 
Ansbildungsgruppen ans in der Friedenssicherung erfahrenen 
Mitgliedstaaten zu bilden. die anderen Mitgliedstaaten be
hilflich sein können; 

55. legt dem Generalsekretär 1Il1he zu prOfen, inwieweit es 
möglich ist, eine Beratungsgruppe filr Ausbildung zu schaffen. 
die eine Verbindung zu nationalen und regiona1en Instinrtionen 
filr Friedenssicherungsansbildung gewährleisten würde, mit 
dem Ziel. die Hauptahteilung Friedenssicherungseinsätze bei 
der regelmäßigen ÜbeJ:pr!lfung des Ansbildungsbedarfs zu 
unterstötzen; 

ZUSAMMENARBEIT MIT REGIONALEN ORGANISATIONEN 

56. betont die Notwendigkeit, eingedenk der Bestimmun
gen des Kapitels vm der Charta. die Zusammenarbeit und 
Kootdinierung zwischen den Vereinten Nationen und denjeni
gen regionalen Abmachungen und Organisationen zu ver-
stärken. die ihnen bei ihren Friedenssicherungsaktivitäten im 
Einklang mit ihrem Mandat, ihrem Wltkungshereich und ihrer 
Zusammensetzung bebilflich sein können. und ermutigt den 
Generalsekretär und die Mitgliedstaaten zu prOfen, wie diesen 
regionalen Abmachungen und OIganisationen bei den genann
ten Aktivitäten Unterstützung gewährt werden kann; 

57. nimmt Kenntnis von der jüngsten Initiative des 
Generalsekretärs. BOl Amtssitz eine informelle Sitzung mit 
VeIln,teID regionaler Abmachungen und OIganisationen sowie 
mit anderen zwischenstaatlichen Organisationen zu ver
ansta1ten; 

58. nimmt at4JenIem Kenntnis von der jüngsten Arbeit des 
Sonderansschusses filr die Charta und die Stärkung der Rolle 
der Vereinten Nationen bei der Ausarbeitung des Wortlauts der 

Erk\linmg i1her die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinten Nationen und regionalen Abmachungen oder 
Einrichmngen bei der Wahrung des Weltfriedens und der 
inteIDationaien Sicherbeit"; 

*** 
59. empjiehJt filr den Fall, daß einer der in dieser Resolu

tion enthaltenen Vorschlllge Auswirkungen auf den Zwei
jahreshm1shalt 1994-1995 haben sollte, die zusl!tzlichen Kosten 
ans den von der Generalversamm\ung filr diesen Zweijah
reszeitraum gebilligten Haushaltsmitteln zu bestreiten; 

60. besc1lließt. daß der Sonderansschuß filr Friedens
sicherungseinslllze im Einklang mit seinem Mandat seine 
Bemühungen um eine umfassende Überprüfung aller Thi\
aspekte des Fragenkomp\exes der Friedenssicherungseinslltze 
fortsetzen soll; 

61. enucbt den Sonderansschuß filr Friedenssicherungs
einslitze, der Generalversammlung auf ihrer fünfzigsten 
Thgung einen Bericht über seine Arbeit vorzulegen; 

62. bittet die Mitgliedstaaten. dem Generalsekretär bis 
zum 1. Miirz 1995 weitere Stellungnahmen und Anregungen 
betreffend die Friedenssicherungseinslllze vorzulegen und 
darin in großen Zügen praktische Vorschllige zu bestimmten 
Punkten zu unterbreiten, die der SonderausschllB eingehender 
behandeln könnte; 

63. ersucht den Generalsekretär. im Rahmen der vorhan
denen Ressourcen eine Zusammenstellung der erwllhnten 
Stellungnahmen und Anregungen anzufertigen und dem 
Sonderansschuß bis zum 30. Miirz 1995 vorzulegen; 

64. besc1lließt, den Punkt "Umfassende ÜheIprilfung aller 
Thi\aspekte des Fragenkomp\exes der Friedenssicherungsein
sätze" in die vorläufige Thgesordnung ihrer fünfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

83. Plenanitzung 
9. Dezember 1994 

4!1J38. lDfonnationsfragen 

A 

INFORMATION IM DmNSTB DER MBNSCHH1!lT 

Die GetIBralversammlung. 

Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen 
Bericht des Informationsausschusses"'. 

sowie Kenntnis tlBhmend von dem Bericht des Generalse
kretärs über Infonnationsfragen"". 

fordert alle Länder. die Organisationen des gesamten 
Systems der Vereinten Nationen und alle anderen, die es 
angeht, 11ßChdrlIcklich auf, in Bekräftigung ihrer Verpflichtung 
auf die Gnmdsätze der Charta der Vereinten Nationen und die 

.. Der Wortlaut der l!tkIIirung findet sich In der Ao!age zu ResolIItlOJ! 
491S7. die VOJ! der GeneraI_Iung am 9. )Jewnter 1994...-.J>scbf"" 
wurde. 
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Grundsätze der Presse- und Ioformationsfteiheit sowie der gen, die in den EntwicklungsJIIndenl unter öffentlicher 
Unabhängigkeit, des Pluralismus und der Vielfalt der Medien, wie auch privater Schirmherrschaft bereits überall 
zutiefst besorgt über die zwischen den entwickelten Ländern durchgefllhrt werden; 
und den Entwicklungsländern bestehenden Disparitllten und 
die sich daraus ergehenden vielfllltigen Folgen, die sich auf die 
Fllhigkeit der öffentlichen, privaten oder sonstigen Medien 
sowie von Einzelpersonen in den Entwick1ungsländem 8U8-

. wirken, Infonnationen zu verbreiten und ihre Auffassungen 
sowie ihre kultureJIen und ethischen WertvoIStellungen mittels 
ihrer eigenen kulturellen Produktion mitzuteilen und die 
Vielfalt der Ioformationsquellen und den freien Zugang zu 
Ioformationen zu sichern, und in Anerkenoung der in diesem 
Kontext erhobenen Forderung nach einer, wie es in den 
Vereinten Nationen und in anderen internationalen Foren 
heißt, "neuen Weltinfonnations- und -kommunikationsord
nung, die als ein in ständiger Entwicklung begriffener Prozeß 
ZU sehen ist": 

a) ZllsammenZllarbeiten und zusammenzuwirken, um die 
beatehenden Disparitäten im lnformationsfluß auf allen 
Ebenen zu verringern, indem sie den Aushau der Kommunika
tionsinfrastruktun und -kapazitllten in den Entwicklungs
ländern stlIrker unterstlltzen, unter gehlihrender BerOcksichti
gang der Bedürfnisse dieser Länder und des Vorrangs, den sie 
diesen Bereichen beimessen, mit dem Ziel, es ihnen und den 
öffentlichen, privaten oder sonstigen Medien in den Entwick
lungslliJWern ZII gestIltten, frei und lInabhängig ihre eigene 
Ioformations- und Kommunikationspolitik zu entwickeln, 
Medien und Einzelpersonen stlIrker am Kommunikations
prozeß zu beteiligen und einen freien lnformationsfluß auf 
allen Ebenen sicherzustallen; 

b) sicherzustellen, dn8 10urnalisten ihrer beruflichen 
. Tätigkeit ungehindert und wirkungsvoll nachgehen können 
und alle tätlichen Angriffe auf sie entschieden zu verurteilen; 

c) Unterstlltzung zu gewllhren, damit die praktischen 
Ausbildungsprogramme ffIr Presse-, Hörfunk- und Fernseh
joumalisten öffentlicher, privater und sonstiger Medien in den 
Entwicklungsländern beibebalten und ausgebaut werden; 

tl) regionale Bemühungen und die zusammenarbeit 
zwischen den Entwick1ungsländern sowie die Zusammenarbeit 
zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungs
ländern zu fördern, um das Kommunikationspotential zu 
stlIrken und die Medieninfrastruktur und die Kommunikations
technologien in den Entwick1ungs1ändern, insbesondere in den 
Bereichen Ausbildung und Ioformationsverbreitnng, zu 
verbessern; 

e) sich zusätzlich zur bilateralen Zusammenarbeit ZU 

bemühen, den Entwicklungsländern und ihren öffentlichen, 
privaten oder sonstigen Medien unter gebllbrender BerOcksich
tigang ihrer Interessen und BedOrfnisse im Informations
bereich sowie der im Rahmen des Systems der Vereinten 
Nationen bereits getroffenen Maßnalunen jede mögliche 
Unterstützung und HiIfe zu gewähren, wozu insbesondere auch 
folgende Maßnahmen gehören: 

i) die Entwicklung der menschlichen und technischen 
Ressourcen, die ffIr die Verbesserung der Infonna
tions- und Kommunikationssyateme in den Entwick
lungsländern unerllißlich sind, und Unterstiltzung bei 
der FortfIIhrung beziehungsweise beim Ausbau 
praktischer Ausbildungsprogramme, wie etwa derjeni-

ü) die Schaffung von Bedingungen, die es den Entwick
lungsländern und ihren öffentlichen, privaten oder 
sonstigen Medien ermöglichen, unter EInsatz ihrer 
nstionalen und regionalen Ressourcen über die ihren 
nstionaIen BedfIrfnissen entsprechenden Kmnmllnika
tionstechnologien wie auch über die erforderlichen 
Programme, insbesondere ffIr Hörfunk- und Fernseh
sendungen, zu verfllgen; 

ili) Hilfe bei der Herstellung und beim Ausbau von 
subregionalen, regionalen und interregionalen Fern
meldeverbindungen, insbesondere zwischen Entwick
lungsländern; 

iv) die den ErfonIernissen entspreehende Erleichternng 
des Zugangs der Entwicklungsländer zu den auf dem 
freien Markt erbiIltlichen modernen Kommunikations
technologien; 

f) volle UnterstiItZung ffIr das von der Organisation der 
Vereinten Nationen ffIr Erziehung, WlSSeDSCbaft und Kultur 
getragene Internationale Programm ffIr die Entwicklung des 
Kommunikationswesens6J zu gewlIhren, mit dem öffentliche 
wie private Medien unterstützt werden sollen. 

B 

83. Plenars/tvmg 
9. Dezember 1994 

INFoRMATIONSPOLITIK UND INFoRMATIONSTÄTIGKBlT 
DER VI!RI!INTI!N NXI'IONEN 

Die Generalversammlung, 

in Bekrllftigung ihrer fiIhrenden Rolle bei der Ausarbeitnng, 
Koordinierung und Abstimmung der lnformationspolitik und 
der Ioformationstitigkeit der Vereinten Nationen, 

sowie erneut erklilrend, dn8 der Genela!sekretlir sicher
steUen soU, dn8 die Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabteilung 
Presse und Infonnation als Koordinierungsatelle ffIr die 
Aufgaben der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Öffent
lichkeitsarbeit unter BerOcksichtigung der Ziele und Grundsi!t
ze der Charta der Vereinten Nationen, der von der Generalver
sammlung abgesteckten Schwerpunktbereiche und der 
Empfehlungen des Infonnationsansschnsses intensiviert und 
verbessert wird, 

Kenntnis nehmend von allen Berichten des Generalsekre
tIIrs, die dem lnfonnati(lßsallsschuß auf seiner sechzehnten 
Thgung vorgelegt wurden, 

1. beschließt, die Rolle des lnfonnatioDsausschlJSSCS zu 
konsolidieren, der ihr wichtigstes Nebenorgan ffIr die Abgabe 
von Empfehlungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der 
Selaetariats-HauptabteiIung Presse und Infonnation ist; 

2. fordert den Generalsekretllr auf, die die Ioformations
politik und Informationstitigkeit der Vereinten Nationen 



belxeffenden Empfehlungen in Ziffer 2 der Resolution 48/44 B 
vom 10. Dezember 1993 vollinhaltlich umzusetzen; 

3. beschließt jedoch, nach der Schaffung eines geeinten 
und demokratischen SOdafrikas ohne Rassenschranken, die 
Informationsbemühungen der Vereinten Nationen zur Beseiti
gong der Apartheid einzustellen; 

4. nlmm1 mit Genugtuung Kell1lt1lis vom wertvollen 
Beitrag der Hauptabteilung Presse und Information zur 
Beseitigung der Apartheid; 

5. nlmm1 Kenntnis von dem Bericht des GeneralsekretIi 
über die periodischen und die wichtigsten Vetöffentlichungen 
der Hauptabteilung Presse und Information" und bittet nach
drücklich darum, daß alles getan wird. um die rechtzeitige 
Herstellung und Verteilung der wichtigsten Veröffentlichun
gen der Hauptabteilung sicherzustellen, insbesondere der 
Zeitschrift UN Clmmlcle, des Yearbook 0/ the United Nations 
(Jahrbuch der Vereinten Nationen) und der Publikation Afrlca 
Recovery, untet _ Wahrung der redaktionellen Unabhän
gigkeit und einer sachlich richtigen Berichterstattung und untet 
Sicherstellung dessen, daß ihre Veröffentlichungen aus
reichende, objektive und ausgewogene Infonnationen Ober die 
Fragen enthalten, mit denen sich die Vereinten Nationen 
befassen, und daß auch etwaigen abweichenden Meinungen 
Raum gegeben wird; 

6. nlmm1 tJl4Perdem KeII1It1Iis von dem Bericht des 
Generalsekretärs Ober den Status des Development Forum" 
und legt dem Gemeinsamen Infonnationsausschuß der 
Vereinten Nationen nabe, seine Behnndlung der Frage fort
zusetzen; 

7. ersucht die Leitung der Hauptabteilung Presse und 
Infortnation, alle Veröffentlichungen und vorgeschlagenen 
Veröffentlichungen der Hauptabteilung zu prilfen, um sicher
zustellen, daß alle Veröffentlichungen einem nachweisbaren 
Bedarf entsprechen, sich nicht mit anderen VerOffendiehungen 
innerhalb und außerbalb des Systems der Vereinten Nationen 
Oberschneiden und kosteuwirksam sind, und dem Informa
tionsausschuß auf seiner siebzehnten Arbeitstagung darüber 
Bericht zu erstatten; 

8. bekrlJftlgt, welche WIChtigkeit die Mitg1iedstaaten der 
Rolle der Informationszentren der Vereinten Nationen im 

. Hinblick auf die wirksante und umfassende Verbreilxmg von 
Informationen über die Tätigkeiten der Vereinten Nationen 
beimessen, insbesondere in den Entwicklungslllndern und in 
den Umbruchländern; 

9. nimmt KeII1It1Iis von dem Bericht des GeneralsekretIi 
Ober die Ergebnisse des Versuchs, Infonnationszentren der 
Vereinten Nationen in Ortsbüros des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen einzugliedern", und bittet den Ge
nera1sekretär, dies soweit möglich und von Fall zu Fall untet 
Beröcksicbtigong der Auffassungen des Gastlandes auch 
weitet zu tun und dabei sicherzustellen, daß sich dies nicht 
nachteilig auf die Informationsaufgaben und Informationszen
tren der Vereinten Nationen auswirkt, und dem Informations
ausschuß darüber Bericht zu erstatten; 

.. AlAC.I98/1993/S. 
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10. bekrlJftlgt die Rolle, die der Generalversammlung in 
~g auf die Eröffnung neuer Infonnationszentren der 
Vereinten Nationen zukommt, und bittet außerdem den 
Generalsekretär, alle von ibm für notwendig eracbteten 
Empfehlungen in bezug auf die Errichtuag und den Standort 
dieser Zentren abzugeben; 

11. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIsekreIlI 
Ober die Zuweisung von Ressoun:en an die Informationszen
tren der Vereinten Nationen im Jabre 1993"' und fordert ihn 
auf, weitetbin Mittel und Wege zu untersuchen, um eine 
ausgewogenere und rationellere Verteilung der verfllgbaren 
Ressourcen an alle Informationszentren der Vereinten Natio
nen zu gewährleisten, und dem InformationSI!!Isschuß auf 
seiner siebzehnten 'Thgong darüber Bericht zu erstatten; 

12. begriIßt die Maßnahmen, die einige Mitgliedstaatell 
ergriffen haben, um die Informationszentren der Vereinten 
Nationen in ihren jeweiligen HauptstlIdten finanziell und 
materiell zu untetstOtzen; 

13. nimmt KeIl1lt1lis von den Fortschritten, die bei der 
Ausarbeilxmg der Vereinbarungen über eine InformationssteUe 
der Vereinten Nationen in Warscbau erzielt wurden, und 
ersucht den Genera1sekretär, im Rahmen der vorhnndenen 
Ressourcen der Hauptabteilung Presse und Information die 
diesbezilglichen Vorbereitungen mit der Regierung Polens 
fortzusetzen; 

14. nimmt cu4ßerdem Kenntnis von den Fortschritten, die 
der GeneraIsekretIl und die deutschen Behörden im Hinblick 
auf die Errichtung eines Infonnationszentrums der Vereinten 
Nationen in Bonn im Rahmen der bestehenden Ressourcen der 
Hauptabteilung Presse und Information erzielt haben; 

15. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen, 
die der Generalsekretär ergtiffen hat beziehungsweise ergreift, 
um Infonnationszentren der Vereinten Nationen in Sanaa, 
Blliumbura, Daressalam und Dhaka zu errichten beziehungs
weise zu reaktivieren oder zu stärken; 

16. nimmt Kenntnis von den Maßnahmen, die der Ge
nera1sekre1iir zur Reaktivierung des Informationszentrums der 
Vereinten Nationen in Thheran ergriffen hat, und fordert den 
Genera1sekretlir auf, dem Infonnationsansschuß auf seiner 
siebzehnten 'llIgong über die voDstlindige Reaktivierung dieses 
Infonnationszentrums Bericht zu erstatten; 

17. begr4fJt die fortgesetzte und verstllrkte Zusammen
arbeit zwischen der Hauptabteilung Presse und Information 
und der Friedensuniversitl!t in Costa Rica, die als Koordinie
rungsstelle für die Förderung der Aktivitäten der Vereinten 
Nationen und für die Verbreitung von Infonnationsmaterial 
Ober die Vereinten Nationen fungiert; 

18. nimmt Kenntnis von den Antriigen Bulgariens, Costa 
Ricas, Gabuns, Guineas, Haitis und der Slowakei auf Er
richtung von Informationszentren beziehungsweise Informa
tionsstellen; 

19. bekundet Ihre voUe Umerst/ltt.U1lg für eine umfussende 
und scbnelle Berichterstattung über die Tätigkeiten der 

" AlAC.1981l99416. 
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Vereinten Nationen durch die Portset7llng der Vwöffentli- 49/39. informationen aus den GebIeten ohne Selbst· 
chung der Pressemitteilungen der Vereinten Nationen in regIerung, lIbermittelt gemlIß ArtIkel 73 e) der 
beiden Arbeitssprachen des Sekretariots; Charta der ~ Nationen 

20. legt dem Genera1sekretär nahe. Mittel und Wege zu 
untersuchen. um dem Hörfuok der Vereinten Nationen 
weltweit hteiteten Zugang zu Hörfunkstationen zu verschsft'en, 
in Anbetracht dessen. daß der Hörfuok eines der kostenwirk
samsten und weitreichendsten Medien ist, die der Haupt
ohteilung Presse und Information zur VerfI1gung stehen; 

21. nimmt KennI11is von den im Bericht des Generalsekte
tärs" enthaltenen Empfehlungen und Bemerkungen der 
Mitgli...-Jstaatm und bittet diejenigen Mitgliedstaaten. die dies 
wilnscben, dem Generalsekretär bis zum 1. Februar 1995 ihre 
Bemerkungen und Vorschlllge Ober Möglichkeiten zur 
FIlrdenmg des Ausbaus der Kommlluikationsinfrastruktoren 
und -kapazitllten in den Entwicklungsländern vorzulegen, mit 
dem Ziel. die jilngsten Erfahrungen bei der internationalen 
Zusammenarbeit 7llsammenznfas_. damit die Entwicklungs
liinder ihre eigenen Informations- und Kommunikations
kapozitliten frei und unabhängig entwickeln können. und 
ersucht den GeneralsekretlI. dem Informationsausscbuß auf 
seiner siebzehnten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

22. empflehll. der Vorstand des Informationsausschusses 
möge zur Erleichterung des ständigen Kontokts zwischen der 
Hauptabteilung Presse und Iofonnation und dem Informations
ausschuß in der Zeit zwischen den Thgungen gemeinsam mit 
den Vertretern jedet Regionalgruppe, der Gruppe der 77 und 

,ChInas, in engeI Zusantmenarbeit mit den Mitgliedern des 
Ausschusses. je nach Bedarf zusammentreten und in regel
milßigen Abständen mit den Vwlielein der Hauptahteilung 
Konsoltationen abhalten; 

23. nimmt KennI11is von dem Brsochen Belarus' und der 
Uktaine. die Möglichkeit zu etwiigen. anllißlich des zehnten 
Iahrestags der Katastrophe von 1kcheroobyl im Iahre 1996 ein 
systemweites ProgtanIm auszuarbeiten und dw:chzufllhren; 

24. ersucht den Generalsekretär. dem Iofonnationsaus
schuß auf seiner siebzehnten Tagung und der Generalver
sammlung auf ihrer :fIIttbjgsten Tagung Ober die Tätigkeit der 
Hauptahteilung Presse und Information und Ober die Durch
fllhnmg der in dieser Resolution enthaltenen Empfehlungen 
Bericht zu erstotteo; 

25. beschlUifJt. daß die siebzehnte Tagung des Infonna
tionsausscbosses zehn Arbeitstoge dauern soll. und bitter den 
Vorstand des Ausschusses. zu untersuchen. wie die dem 
Ausschuß zur Verfllgung stehende Zeit am besten genl1tzt 
wetden könnte; 

26. ersucht den lnformationsallsscbllß. der Generalver
sammlung auf ihrer :fIIttbjgsten Thgung Bericht zu erstatten; 

27. beschlhißt, den Punkt "lnformationsfragen" in die 
vorll!ufige Thgesordnung ihrer :fIIttbjgsten Thgung auf
zunehmen. 

.. AlAC.19lll1994/8. 

83. Plenors/tvmg 
9. Dezember 1994 

Die Generalversammlung. 

nach PrlIfung des Kapitels im Bericht des Sonderaus
scbllSS"S ffIr den Stand der Verwirklichung der Brldlirung Ober 
die Gewllhrung der Unabblingigkeit an koloniale LiInder und 
Völker Ober die gemlI8 Artikel 73 e) der Charta der Vereinten 
Nationen Ilbermittelten Informationen aus den Gebieten ohne 
Selbsttegienmg"' und nach Prilfung der vom Sonderausscbuß 
hinsichtlich dieser Informationen eJgriffenen MaBuahmen. 

sowie nach PrlIfung des Berichts des General.sekretllr zu 
dieser Frage". 

unler Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom 
16. Dezember 1963. worin sie den Sonderausschuß ersucht 
hat, die dem Generalsekretär gemlI8 Artikel 73 e) der Charta 
Obermittelten Informationen zu untersuchen und sie bei der 
PrDfung des Standes der Verwirklichung der in Resolution 
1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 1960 
enthaltenen Erkliirung Ober die Gewllhrung der Unabhängig
keit an koloniale Länder und Völker in jeder Weise zu beriIck
sichtigen, 

sowie unler Hinweis auf ihre Resolution 48145 vom 
10. Dezember 1993. worin sie den Sonderausschuß ersucht 
hat, die ihm mit Resolution 1970 (XVIII) Obertragenen 
Aufgaben weiter wahrzunehmen. 

betonend. wie wichtig es ist, daß die Verwaltungsmilchte 
insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu er
stellenden Arbeitspapiere Ober die jeweiligen Gebiete recht
zeitig ausreichende Informationen gemlI8 Artikel 73 e) der 
Charta Ilbermitteln, 

1. billigt das Kapitel im Bericht des Sonderaussch~ 
ffIr den Stand der Verwirklichung der Erkliirung Ober die 
GewlIhrung der Unabhängigkeit an koloniale LiInder und 
Völker. das sich auf die gemlI8 Artikel 73 e) der Charta der 
Vereinten Nationen Ubermittelten Informationen aus den 
Gebieten ohne Selbstregierung bezieht; 

2. erkllJrt erneut. daß die jeweilige Verwaltungsmacht 
weiterhin gemlI8 Artikel 73 e) der Charta Informationen Ober 
das 6etreffende Gebiet Ilbermitteln sou. soInnge kein Beschluß 
der Generalversammlung selbst vorliegt, wonach ein Gebiet 
ohne Selbstregierung die volle Selbstregierung nach Kapitel XI 
der Charta erInngt hat; 

3. ersucht die betreffenden Verwaltungsmllchte, dem 
Generalsekretli jetzt und auch kiinftig splitesteDs sechs Monste 
nach Ablauf des Verwaltungsjahres in den jeweiligen Gebieten 
die in Artikel 73 e) der Charta vorgeschriebenen Iofonnationen 
sowie möglichst ausfilhrliche Informationen Ober politische 
und konstitutionelle Entwicklungen in diesen Gebieten zu 
Obermitteln; 

4. ersucht den Genera1sekretlI. im Zusammenhang mit 
der Erstellung der Arbeitspapiere Ober die jeweiligen Gebiete 
auch weiterhin dafiIr Sorge zu tragen, daß ausreichende 

" (JjfI1Jelks Protokoll der Generaltlenammlung. N~ 
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Infmmationen aus a1Ien verffigbaren veröffentlichen Quellen 
herangezogen werden; 

S. ersucht den Sonderausschuß, die ihm mit Resolution 
1970 (XVIll) lIbertragenen Aufgaben nach den IIb1ichen 
Verfabren wnhrzunebmen und der Generalversammlung auf 
ihrer fllnfzigsten Tagung darllber Bericht zu erstatten. 

83.PletuJrsiWmg 
9. Dezember 1994 

49/40. AktMtIiten ansl!lnd/seher wirtsehaftIIche und 
sonstiger Intereiseu. weIehe die VerwIrklIclmng 
der ErkIl\nmg iIber die Gewihnmg der Unabblln· 
glgkett an koloDinle LIInder und Villker In unter 
KolOD!alherrschaft stehenden Gebieten behfndern 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Punktes "Aktivitl!ten aus1!1ndischer 
wirtschaftli.cher und sonstiger Interessen, welche die Ver
wirklichung der Brk1iirung llber die Gewllbrung der Un
abhllttgigkeit an koloniale Länder und Völker in unter Koloni
alherrschaft stehenden Gebieten behindern", 

nach Prllfung des diese Frage betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses flIr den Stand der Verwirkli
chung der Erk1lirung lIber die GewlIbrung der Unabbllngigkeit 
an koloniale Länder und Völket", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erk1lirung lIber die GewlIbrungder 
Unabbllngigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf alle 
ihre anderen Resolutionen zu diesem Thema, insbesondere die 

. Resolution 46/181 vom 19. Dezember 1991, mit der der 
Aktionsplan flIr die Internationale Dekade zur Beseitigung des 
Kolonialismus beflIrwortet wurde'", 

in JJelcr4Itigung der nach der Charta der Vereinten Nationen 
bestehenden feierlichen Verptlichbmg der VerwaItongsmlicbte, 
den politischen, wirtschaftlichen. sozialen und bildungs
mIIßlgen Fortscbritt der Einwohner der unter ihrer Verwaltung 
stehenden Gebiete zu fördern sowie die menschlichen und 
natilr1ichen Ressourcen dieser Oebiete vor Mißbrauch zu 
sclri!tzen, 

sowie erneut erkllirend, daß jede wirtscbaftliche und 
sonstige Aktivitllt, die ein Hindernis flIr die Verwirklichung 
der Erklllrung llber die GewlIbrung der Unabhllttgigkeit an 
koloniale Länder und Völker darstellt und die Bemilhungen 
um die Beseitigung des Kolonialismus behindert, eine 
unmittelbare Verletzung der Rechte der Einwohner sowie der 
Gnmdslitze der Charta und aller einschlilgigen Resolutionen 
der Vereinten Nationen darstelh, 

ferner erneut erIdIJrend, daß die oatßr1ichen Ressourcen das 
Erbe der autochthonen Bevölkerung der Kolonialgebiete und 
der Gebiete ohne Selbstregierung sind, 

besorgt llber die Aktivitl!ten derjenigen ausländischen 
Interessen wirtschaftlicher, finanzieller und sonstiger Art. 

. welche die natDr1ichen und menschlichen Ressourcen der 
Gebiete ohne Selbstregierung entgegen den Interessen der 

.. 0.If/%IBIlB< ProhJkoU der ~ Net/IIllIIdvIerdshl 
T_ BeiIoB. 23 (A/49J231 Kap. IV. 

,. SIebe A/46/634/Rev.l und KotT.l. 

Einwohner dieser Gebiete ausbeuten, die sie damit ihrer 
VerfUgongsgewait lIber den Reichtum ihrer Länder berauben, 

eingedenk der einscblilgigen ßestimm.mgen in den Schlu8-
dokomenten der aufeinanderfolgenden Konferenzen der 
Staats- und Regierungschefs der nichtgehundenen Länder 
sowie der von der Versammlung der Staats- und Regierungs
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit, dem SIIdpa
zifischen Forum und der Karibischen Gemeinschaft ver
abscbiedeten Resolutionen, 

1. bekriiftlgt das unverlluBerliche Recht der Völker der 
Kolonia1gebiete und der Gebiete ohne Selbstregierung auf 
Selbstbestimmung und Unabbllngigkeit und auf die Nutzung 
der natflrlichen Ressourcen ihrer Gebiete sowie ihr Recht, lIber 
diese Ressourcen zn ihrem eigenen Wohl zn verfilgen; 

2. erkIiirt erneut, daß jede Verwaltongsmacht, welcbe die 
Kolonialvölker der Gebiete ohne Selbstregierung nn der 
Ausllbung ihrer legitimen Rechte an ihren oatßr1ichen Ressour
cen hindert oder die Rechte und Interessen dieser Völker 
aus1IIndischen Wn1schafts.. und Fmanzinteressen unterordnet, 
ihre mit der Charta der Vereinten Nationen eingegangenen 
feierlichen Verpflichtungen verletzt; 

3. bekriiftlgt ihre Besolgllis lIber die Aktivitl!ten derjeni
gen auslIIndischen Interessen wirtschaftlicher, finanzieller und 
sonstiger Art. welche die oatßr1ichen Ressourcen, die das Erbe 
der autochthonen Bevölkernng der Kolonialgebiete und der 
Gebiete ohne Selbstregienmg in der Karibik, im Pazifik und in 
anderen Regionen sind, sowie deren menschliche Ressourcen 
entgegen den Interessen dieser Bevölkerung auch weiterhin 
ausbeuten und sie dnmit ihrer Verfllgungsgewa!t lIber die 
Ressourcen ihrer Gebiete berauben und die Erft1llung des 
legitimen Strebens dieser Völker nach SelbsIbestimmung und 
Unabbllngigkeit behindem; 

4. verunellt diejenigen Aktivitäten ausländischer wirt
schaftlicher und sonstiger Interessen in den Kolonialgebieten 
und den Gebieten ohne Selbstregierung, welche die Ver
wirklichung der in ihrer Resolution 1514 (XV) enthaltenen 
Erk1lirung llber die Gewllbrung der Unabhängigkeit nn k0-
loniale Länder und Völker sowie die Anstrengungen zur 
Beseitigung des Kolonialismus bebindern; 

5. fordert alle Regierungen obe171lllls fl1If, soweit nicht 
bereits geschehen, im Ejnklang mit den einschIiIgigen ßo. 
stimmungen ihrer Resolution 2621 (XXV) vom 12. Oktober 
1970 gesetzliche, administrative und andere Ma9nabmen 
bezilglich ihrer Staatsangehörigen und der ihrer Rechtspre
chung unterstehenden juristischen Personen zn mgreifen, die 
in Kolonia1gebieten und Gebieten ohne Selbstregierung 
Unternehmen besitzen und be1relhen, die den Intemsen der 
Einwohner dieser Gebiete abtrIIglich sind, dnmit der Tätigkeit 
solcher Unternebmen ein Ende gesetzt wird und Neninvestitio
nen verhindert werden, die den Intere isen der Einwohner 
dieser Gebiete zuwiderlaufen; 

6. erkIiirt erneut, daß die in Verletzung der einscblilgigen 
Resolutionen der Vereinten Nationen erfolgende Ausbeutung 
und Plilnderung der Meeres- und sonstigen natDrlichen 
Ressourcen der Kolonia1gebiete ond Gebiete ohne Selbst
regierung durch ausländische Wirtschaftsinte eine 
Bedrohung der Unversehrtheit und des Wohlstands dieser 
Gebiete darstellt; 



7. binet alle Regierungen und Organisationen des und die den Vereinten Nationen angeschlossenen intema-
Systems der Vereinten Nationen, im Rabmen des Möglichen tionalen Institutionen", 
alles zu tun, um sicberzustellen, daß die ständige SouverIInitlit 
der Völker der KoloniaIgebiete und der Gebiete ohne Selbst
regierung über ihre natürlichen Ressouroen voll respektiert und 
geschlitzt wird; 

8. fordert die betreffenden Verwaltungsml!cbte 1ItICh
dTfJckllch flIif, witksam.e Maßnahmen zu ergreifen, um das 
unveräußerliche Recht der Völker der Koltmialgebiete und der 
Gebiete ohne Selbstregierung auf ihre natürlichen Ressouroen 
sowie Ihr Recht auf Ausübung und Beibehaltung der Verfi1-
gungsgewalt über die kOnftige BtschIießung dieser Ressouroen 
zu sichern und zu garantieren, und ersucht die Verwaltungs
mlichte, alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der 
Elgentumsrecbte der Völker dieser Gebiete zu ergreifen; 

9. fordert die betreffenden Verwaltungsmllchte flIif, 
sicherzustellen, daß in den unter ibrer Verwaltung stehenden 
Gebieten keine diskriminierenden und ungerechten Lohn
systeme oder Arbeitsbedingungen bestehen, und in jedem 
Gebiet fIIr alle Einwohner ohne jede Diskriminierung ein 
einheitliches Lobnsystern anzuwenden; 

10. ersucht den Generalsekretllr, die Weltöffentlichkeit 
mit aI1en Ihm zu Gebote stehenden Mitteln auch weiterhin über 
diejenigen Aktivitäten ausländischer wirtschaftlicher und 
sonatiger Interessen zu informieren, welche die Verwirkli
chung der Erk1iirung behindern; 

11. appeUiert an die Massenmedien, die Gewerkschaften 
und die nicbtstaat1ichen OIganisationen sowie an Einzeipers0-
nen, ihre Bemühungen um die volle Verwirk1ichung der 
Erk1iirung fortzusetzen; 

12. beschließt, die Lage in den Kolonialgebieten und den 
Gebieten ohne Selbstregierung auch weiterhin genau zu 
verfolgen, um sichenustellen, daß die gesamte WJrtschafts.. 
tiitigkeit in diesen Gebieten auf die Stärkung und Diverslfizie
rung ibrer Volkswirtschaften im Interesse der autochthonen 
Völker und auf die FIlrderong der wirtscbaftlichen und 
finanziellen Existenzfäbigkeit dieser Gebiete angelegt ist, mit 
dem Ziel, die Ausübung des Rechts auf SeIbstbestimmun und 
Unabhängigkeit durch die Völker dieser Gebiete zu erleichtern 
und zu beschlennigen; 

13. ersucht den Sonderausscbuß fIIr den Stand der 
Verwirk1ichung der Erk1iirung über die Gewährung der 
Unabh\ingigkeit an koloniale Ulnder und Völker, diese Frage 
weiter zu prüfen und der Generalversamm\ung auf ibrer 

. fllnfzigsten Thgung dariIber Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsltvmg 
9. Dezember 1994 

49/4L Verwirklichung der Erk1llnmg 6ber die Gewiih
nmg der Unabhllnglgkel~ an koloulale LIInder und 
Völker durch die Sonderorganlsationen und die 
den VereInten Nationen angeschlossenen Interna. 
tionalen lnstItntionen 

Die Generalversammlung, 

1ItICh Behandlung des Punktes "Verwirklichung der 
Erk1llrung über die Gewährung der Unabhlingigkeit an 
koloniale Ulnder und Völker durch die Sonderorganisationen 

sowie noch BeIumdlung der zu diesem Punkt untedneileten 
Berichte des Generalsekretllrs71 und des VbrsilZenden des 
Sonderausschusses fIIr den Stand der Verwirklichnng der 
Erk\iirung über die Gewährung der Unabh1ingigkeit an 
koloniale Li1nder und Völkern, 

1ItICh PrlJfung des diese Frage betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses fIIr den Stand der Verwirkli
chung der ErIdllrung über die Gewii\mmg der Unabhlingigkeit 
an koloniale Li1nder und Vö1ker", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. D-zember 1960 mit der Erk\lInmg über die GewlIhrung der 
Unabb!lngigkeit an koloniale Ulnder und Völker und Resolu
tion 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960 sowie auf alle ihre 
anderen Resolutionen zu diesem Thema, darunter inlJbesondme 
die Resolution 46/181 vom 19. Dezember 1991, mit der sie 
den Aktionspian fiIr die Internationale Dekade zur Beseitigung 
des Kolonialismus'" gebilligt hat, 

eingedenk der einschlägigen Bestimm1mgen in den Sch\uß
dokumenten der aufeinanderfolgenden Konferenzen der 
Staats- und Regierungschefs der nichtgehnndenen Ulnder 
sowie der von der Versammlung der Staats· und Regierungs
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit, dem Südpa
zifischen Forum und der Karibischen Gemeinschaft ver
abscbiedeteo Resolutionen, 

besorgt cIarilber, daß die Ziele der Charta der Vereinten 
Nationen und der Erk\lIrnng noch nicht vollständig erreicht 
worden sind, 

in Anbetracht dessen, daß die große Mehrheit der ver
hleibenden Gebiete ohne Selhstregierung kleine Jnselgebiete 
sind, 

Sowie inAnbetracht dessen, daß die WeItkonferenz über die 
bestandfllhige Entwicklung der kleinen lnse1stanten unter den 
Entwicklungs1i1ndern im Einklang mit ibrer Resolution 481193 
vom 21. Dezember 1993 vom 25. ApriJ bis zum 6. Mai 1994 
in Barbados abgehalten wurde, 

ferner in Anbetracht dessen, daß einige Gebiete ohne 
Selbstregierung an der Konferenz als assoziierte Mitglieder der 
Regionalkommissionen teilgenommen haben, 

unter Hinweis auf die einschlllgigen Resolutionen des 
Ausschusses fiIr Entwicklung und Znsammenarbeit in der 
Karibik betreffend den Zugang der Gebiete ohne Selbst
regierung zu den Programmen des Systems der Vereinten 
Nationen, 

Kenntnis nehmend von der UnterstDtzung, die den Gebieten 
ohne Selbstregierung bisher von bemmmten Sonderorganisa
tionen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, insbesondere dem Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, gewährt worden ist, und die Auffassung 
vertretend, daß diese UnterstOtzung entsprel;bend dem drin-
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genden Bedarf der Völker dieser Gebiete an externer Hi1fe Erklllrung Ober die OewlIbrung der Unabhängigkeit an 
weiter ausgebaut werden sollte, kolouiale Länder und Völker Ober seine Konsultationen mit 

betonend, daß die Planung und VerwirklIchung einer 
bestandfl!Irigen Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den 
Gebieten ohne SeIbstregierung aufgrund ihrer beschränkten 
Entwicklungsmöglichkeiten besondere Heransforderungen 
darstellen, mit denen sie ohne die Zusammenarbeit und 
Unterstlltzung der Sonderorganlsationen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen nur schwer fertig 
werden können, 

sowie betonend, daß es wichtig ist, die erforderlichen Mittel 
" zur Finanzierung der umfangreicheren Hilfsprogramme für die 
Völker dieser Gebiete sicherzustellen, und daß in dieser 
Hinsicht die Unterstlltzllng aller großen Finanzierungs.. 
institutionen im System der Vereinten Nationen gewonnen 
werden muß, 

erneut erk1l.lrond, daß es Aufgabe der Sonderorganisationen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen ist, innerhalb ihres jeweiligen Zustllndigkeits 
alles Erforderliche zu tnn, um die vo1lstllndige DurchfIIhrung 
der Resolution 1514 (XV) der "Generalversammlung und 
anderer einscblllgiger Resolutionen der vereinten Nationen 
ohne weitere Verzögerungen sicherzustellen, insbesondere 
derjenigen Resolutionen, die sich auf die Gewährung von 
Untetsllllzung an die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung 
beziehen, 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes an die Organisation der 
afrikanischen Einheit, das Slldpazüische Forum und die 
Kan'bische Gemeinscbaftsowie andere Regiona1organisationen 
für die fortgesetzte Unterstiltzung und Hilfe, die sie den 
SonderoIganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht gewIIhrt 
haben, 

ihrer Oberzeugung Ausdruck verleihend, daß engere 
Kontakte und Konsultationen zwischen den Sonderorganisatio
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen und den Regionalorganisationen sowie untereinander 
mit dazu beitragen, die effektive Ausarbeitung von HiIfs.. 
progtilDlll1en für die betroffenen Völker zu erleichtern. 

eingedenk dessen, daß es unbedingt notwendig ist, die auf 
die Durchff1htung der verschiedenen Beschlllsse der Vereinten 
Nationen zur Bntkolouialisierung gerichtete Tlltigkeit der 
Sonderorganlsatonen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen laufend weiterzuverfoigen, 

in Anbetracht der l!uBerst instabilen Volkswirtschaften der 
kleinen Jnselgebiete unter den Gebieten ohne Selbstregierung 
und ihrer Anfllliigkeit für Naturkatastrophen wie Hurrikane, 
Zyklone und das Ansteigen des Meeresspiegels sowie unter 
Hinweis auf ihre einscblllgigen Resolutionen, insbesondere 
Resolution 47/189 vom 22. Dezember 1992, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/22 vom 
25. November 1992 Ober die Zusammenarbeit und Koordinie
rung der Sonderorganisationen und der den Vereinten Natio
nen angeschlossenen internationalen Institutionen bei der 
Gewährung von Hi1fe an die Gebiete ohne Selbstregierung, 

I. nimmt Kenntnis von dem BerIcht des Vorsitzenden des 
"Sonderansschusses für den Stand der VerwirklIchung der 

dem"Präsidenten des Wirtschafts.. und Sozialrals und macht 
sich die sich daraus ergebenden Feststellungen und Anregun
gen zu eigen74

; 

2. empfiehlt, daß sich alle Staaten in den Sonderorganisa
tionen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen verstlIrkt darum bemühen, die vollständige und 
wirksame Verwirklichung der Erklllrung Ober die Gewährung 
der Unabhängigkeit an kolouiale Länder und Völker und 
anderer einscblllgiger Resolutionen der Vereinten Nationen 
sicherzustellen; 

3. erklIJrt erneut, daß sich die Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen und Institutionen des Systems der 
Vereinten Nationen bei ihren Bemühungen, zur vollstllndigen, 
ohne weitere Verzögerungen erfolgenden Verwirklichung der 
Erklllrung Ober die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker und aller anderen einschlägigen 
Resolutionen der Generalversamm1ung beizutragen, auch 
weiterhin von den Resolutionen der Vereinten Nationen zu 
dieser Frage 1eiten lassen sollen; 

4. erkllJrt m4Jeniem erneut, daß die Anerkennung der 
Rechtmäßigkeit des Strebens der Völker der Gebiete ohne 
Selbstregierung nach Ausllbung ihres Rechts auf Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit durch die Generalversamm
lung; den Sicherheitsrat und andere Organe der Vereinten 
Nationen folgerichtig bedingt, daß diesen Völkern jede 
geeignete Hi1fe gewlihtt wird; 

5. dankt denjenigen Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der vereinten Nationen, die 
hinsichtlich der Durchfilhrung der Resolution 1514 (XV) der 
Generalversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen 
der Vereinten Nationen auch weiterhin mit den Vereinten 
Nationen und den regionalen und subregionaleo 0rganisatio
nen zusammenarbeiten, und fordert alle Sonderorganisationen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen nachdrilcklIch auf, die vo1lstllndige und zilgige 
Durchfilhrung der einscblllgigen Bestimmungen dieser 
Resulutionen zu beschleunigen; 

6. ersucht die Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie 
internationale und regionale Organisationen, die Bedingungen 
in jedem Gebiet genau zu prOfen, damit geeignete Maßnahmen 
zur Beschleunigung des wirtschaftlichen und sozialen Fort,. 
schtitts dieser Gebiete getroffen werden können; 

7. ersucht die Sonderorganisationen und die den Ver
einten Nationen angeschlossenen internationalen Institutionen 
sowie die regionalen Organisationen m4Jerdem, im Rahmen 
ihres jeweiligen Mandnts die bestehenden Unters!lltzungs
maßnabmen zu verstärken und angemessene Hilfsprogramme 
für die verbliebenen Treuhnndgebiete und Gebiete ohne 
Selbstregierung zu erarbeiten, mit dem Ziel, den wirtschaftli
chen und sozialen Fortschritt in diesen Gebieten zu beschleuni
gen; 

8. ersucht die Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationenj'erner, bei 
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der Erstellung ihrer Hilfsprogmmme die untet dem TItel 
"CbaUenges and oppottunities: a sttategic framewotk" (Her
ausforderungen und Möglicbkeiten: ein strategischer Rabmen) 
~ten~~genund~ungender 
im Juni 1990 in New York !!bgehaltenen 'Thgung von 
Regierungssachverstlindigen der Inse1staaten untet den Bot
wicklungslllndem sowie von Gebetllindem und -organisatio
nen" gebl1brend zu betllcksichtigen: 

9. ersucht die Sonderorganisatonen, das von der 
Weltkonferenz aber die bestandfllbige Entwicklung der kleinen 
Jnse1staaten untet den Entwicklungsillndern ver!!bscbiedete 
Aktionsprogramm fflr die bestsndfiibige Botwickl~ der 
kleinen Tnse1staate11 unter den Botwicklungsllindem· ZI1 

. berilcksicbtigen, insbesondere was seine Anwendung auf die 
kleinen Jnse1staaten untet den Gebieten oboe Selbstregierung 
anbelangt; 

10. fordert die Sonderorganisatonen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen nachdrUcklkh 
auf, Progmmme zu erstellen, welche die bestandfIIbige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten untet den Gebieten oboe 
Selbstregierung untetstfItzen, und Maßn!!bmen zu etgteifen, 
die sie in die Lage versetzen, Umweltverllndenmgen witksam, 
kreativ und auf Dauer ZI1 bewlUtigen und die Auswirkungen 
auf die Meeres- und Kllstemessourcen ZI1 mildem und ihre 
GeflIbtdung zu vermindern; 

11. fordert die Leitet der Sonderorganisationen und 
anderen Otgtmisationen des Systems der Vereinten Nationen 
nachdrllcklkh auf, in aktiver zusammenarbeit mit den in 
Betracht kommenden RegiOD!!lorganisationen konkrete Vor· 
scbliige zur vo11inbaItllchen Durchfllbtung der einschiligigen 
Resolutionen der Vereinten Nationen auszuarbeiten und ihren 
Leitungsgremien und beschluBfassenden Organen diese VOl
scbllige vorrangig zu untetbreiten: 

12. empfiehlt den Leitern der Weltbank und des Intetna
tIonalen Wäbnmgsfonds, die Aufmerk!!amkeit ihrer Leitungs

. gremien auf diese Resolution zu lenken und die Einfi!bnmg 
flexibler Verfabren ZU1 Ausarbeitung gezieltet Programme fflr 
die Völker der 1'reobandgebiete und der Gebiete ohne Selbst
regierung zu erwägen; 

13. fordert die Sonderorganisationen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen nachdrUcklkh 
auf, in die 'IlIgesordnung der ordentllchen 'Thgungen ihrer 
Leitungsgremien, soweit nicht bereits geschehen, einen 
eigenen Tagesordnungspunkt betreffend die von ihnen 
erzielten Fortschritte bei der Durchfllbtung der Resolution 
1514 (XV) und anderer einscblligiger Resolutionen der Ver
einten Nationen aufzunehmen; 

14. begriifJt es, daß das Botwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen bei der Wahrung einer engen Verbindung 
zwischen den Sonderorganisationen und anderen Organisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen sowie bei der 
Gewlibrung von Unterstlltzung an die Völker der Gebiete ohne 
Selbstregierung auch weitetbin initiativ liitig ist, und fordert 
die ausfIlbrenden Organe der Sonderorganisationen und 
anderen Otgtmisationen des Systems der Vereinten Nationen 
auf, Beitriige ZI1 den Sofortbi1fe... Normallsierungs- und 
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Wiederaufbaubemllhungen in den von Naturkatasttophen 
betroffenen Gebieten ohne Selbstregienmg in Erwägung zu 
ziehen und sich hinsichtlich ihrer Rolle bei der VorbcIeltung 
auf Katastrophen, der Katastrophenmilderung, den Antwort
maßnahmen sowie der Schadensbeseitigwlg von dem Aktlons
programm fflr die bestandfIIbige Entwicklung der kleinen 
Inse1staaten unter den Bntwicklungslllndem leiten zu lassen, 
und dabei die Brgebnisse der Internationalen Dekade fflr 
Katastrophenvorbeugung zu berilcksicbtigen; 

15. ermutigt die Gebiete ohne Selbslregierung, Mal\
nahmen zur Scbaflimg undIoder Stlirkung von lDstitutionen 
und Politiken zu mgreifen. die auf die VorbcIeitung auf 
Katastrophen und deren BewlUtigung ausgerichtet sind; 

16. fordert die beneffenden Verwaltungsmllclrte 1IIlCh
drllcklich auf, die Thjlnahme der Vertreter der Regierungen 
von 1l:eubandgebieten und Gebieten ohne Selbstregierung an 
den einscbUlgigen Thgungen und Konferenzen der jeweiligen 
Organisationen zu erJeichtem, damit diese Gebiete aus den 
entsprechenden Aktivitäten der Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen 
den größlin6glichen Nutzen ziehen können; 

17. empfiehlt allen Regierungen, sich in den Sonder
organisationen und anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, deren Mitglied sie sind, w,slihkt darum 
ZI1 bemOben, die vollständige und effektive Durchfllbtung der 
Resolution 1514 (XV) und anderer einscblligiger Resolutionen 
der Vereinten Nationen sicherzustellen und in diesem Zu
sammenhang der Frage der Gewiibrung von Nothilfe an die 
Völker der Treobandgebiete und der Gebiete ohne Selbst
regierung Vorrang einzurIlumen; 

18. ersucht den GeneraIsekreIih die Sonderorganisat 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen auch weiterbin bei der Ausarbeitung geeignetet 
MaBnsbmen zur DutcbfIlbnmg der einscblligigen Resolutionen 
der Vereinten Nationen ZI1 untetstfltzen und mit Hilfe der 
genannten Organisationen einen Bericht zur Vorlage bei den 
zuständigen Organen ZI1 erstellen, in dem die seit der Ver
öffentlichung seines Ietzten Berichts ergriffenen :Ma8nalnnen 
zur Durchfllbtung der einscblilgigen Resolutionen, ein
scbließllcb dieser Resolution, erlllutert werden; 

19. spricht dem WJrtscbafts- und SoziaIrat lIue An
erkennung aus fflr seine Aussprache" und seine Resolution 
1994137 vorn 29. Julll994 zu dieser Frage und ersucht ihn, im 
Benehmen mit dem SonderausschuB auch weiterbin geeignete 
MaBIl!Ibmen ZU1 Koordinlenmg der Politiken und Tätigkeiten 
der Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen ZU1 Durchfllbtung der 
einscblligigen Resolutionen der Generalversammlung zu 
erwägen; 

20. ersucht die Sonderorganisatonen, dem Generalsekre
tär regelmli8ig aber die Durchfllbtung dieser Resolution 
Bericht zu etstatten; 

21. ersucht den GeneralsekretII, diese Resolution den 
Leitungsgremien der entsprechenden Sonderorganisatonen 
und der den Vereinten Nationen angeschlossenen intema-
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tionalen Institutionen zuzuleiten, damit diese Gremien die 
erforderlichen Maßnahmen zur Durcbfflbrung dieser Resolu
tion treffen können, und ersucht den Generalsekretär außer
dem, der Generalversamm1ung auf ihrer fiInfzigsten Thgung 
lIber die Durchfilbrung dieser Resolution Bericht zu eIstatten: 

22. ersucht den Sonderallsschuß, diese Frage auch 
weiterhin ZU prüfen und der Generalversamm1ung auf ihrer 
fDnfzigsten Thgung dariIber Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsilvmg 
9. Dezember 1994 

4"42. Von den MitglIedstaaten angebotene Studien. und 
AusbDdnngsil .. 'lgIIehkelten ftIr EInwohner der Ge
biete ohne Selbstregieruug 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/48 vom 10. Dezember 
1993, 

nach Priifung des gemllß ihrer Resolution 84S (IX) vom 
22. NovemheI 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs 
lIber von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und 
Ausbildungsm6fichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne 
Selbstregierung , 

Im BewqfJtseIn der Bedeutung, die der Förderung des 
bi1dungsmliBigen Fortschtitts der Einwohner der Gebiete ohne 
Selbstregierung zukommt, 

fest davon Uberzeugt, daß es sehr wichtig ist, auch weiter
. hin Stipendien anzubieten beziehungsweise die Zahl dieser 
Angehcte zu erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Sch6ler 
und Studenten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an 
Bildungs- und Ausbi1dungsbilfe gedeckt werden kann, sowie 
die Auffassung _Iletend, daß Schüler und Studenten in 
diesen Gebieten ermutigt werden sollten, solche Angehcte zu 
nutzen, 

1. nimmt den Bericht des Generalsekretärs z.ur Kenntnis; 

2. dankt deqjenjgen Mitg1iedstaaten, die den Einwohnern 
der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfl1gung 
gestellt haben; 

3. blltet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen 
Gebiete, die noch nicht die Selbstregierung oder Unabblingig
!reit erlangt haben, jetzt und auch Idlnftig großzügig Studien
und Ausbi1dungsmöglichkeiten anzubieten und den Idlnftigen 
Schfllern und Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur 
Verfl1gung zu stellen; 

4. fordert die Verwaltungsml!chte nachdrfJckllch fJIif, in 
den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten wirksame 
Maßnahmen für eine umfassende und stetige Verbreitung von 
Informetionen lIber die von den Staaten angebotenen Studien
und Ausbildungsmögllchkeiten zu treffen und alle notwendi
gen Einrichtungen bereitzustellen, damit die Schöler und 
Studenten diese Angebote nutzen können; 

S. BmlChtdenGeneralsekretär,derGeneralversannnlung 
auf ihrer fDnfzigsten Thgung IlheI die Durcltt'ilbrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten; 

" A149/413. 

6. lenkt die Arifmerksamkelt des Sonderausschnsses für 
den Stand der Verwirklichung der Erk1iirung lIber die GewIIh· 
rung der Unabblingigkeit an koloniale Länder und Völker auf 
diese Resolution. 

83. PlenDniIt.ung 
9. Dezember 1994 

4"43. Die Situation In den bese1zteu GebIeten ~ 

Die Generalversammlung, 

In Bekrilftigung der einschlägigen Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen, insbesondere des Grundsatzes der 
UnzullIssigkeit des gewaltsamen Gebietserwerbs, 

betonend, wie wichtig die Bemllhungen om die WJederher
stellung des Friedens im gesamten Hoheitsgebiet der RepubIlk 
Kroatien sowie um die Erhaltung der territoria1en Unversebrt
heit Kroatiens innerhalb der international anerkannten Grenzen 
sind; und in dieser Hinsicht betonend, daß die Gebiete, die 
Schutzzonen der Vereinten Nationen bilden, feste Bestandteile 
des Hoheitsgebiets der Republik sind, 

hiJchst beunruhl.gt und besorgt darI1heI, daß die in den 
serbisch kontrollierten Teilen Kroatiens herrschende Lage de 
facto einen Besetzungszustand von ThiIen des souverllnen 
kroatischen Hoheitsgebiets erm6g1icht und fOrdert und somit 
eine ernste Gefahr für die Souverilnitiit und territoriale Un
versebrtheit der Republik Kroatien darstellt, 

die verabscheuungswiirdigen Politiken und Praktiken der 
ethnischen Slluberung und deren Folgen sowie alle anderen 
Verstöße gegen das humanitllre Völketrecht verwerfend, 

betonend, daß die serbisch kontrollierten Gebiete Kroatiens 
unter der strikten Aufsicht der internationalen Clemeinschaft 
friedlich wieder dem Rest des Landes eingegliedert werden 
milssen, 

sowie betonend, wie wichtig es ist, daß alle Staaten in der 
Region des ehema1igen Jugos1awien die internationalen 
Grenzen gegenseitig anerkeunen, und unter Hinweis auf alle 
einschlligigen Resolutionen des Sicherheitsrats zu dieser Frage, 

1. bekundet Ihre Entschlossenheit, die Achtung der 
Souverilnitiit und territorialen Unversebrtheit der RepubIlk 
Krmitien zu gewllbrleisten; 

2. fordert alle Paneien, insbesondere die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro), fJIif, allen Resolutio
nen des Sicherheitsrats betleffend die Sitoation in Kroatien 
uneingeschränkt Folge zu leisten und die territoriale Un
versebrtheit Kroatiens genauestens zu achten, und gelangt in 
dieser Hinsicht zu dem Schluß, daß ihre auf die Integration der 
besetzten Gebiete Kroatiens in das Verwaltungs.., MilltIIr-. 
Bildungs-, Verkehrs- und Kommunikationss der Bundes
republik gerichteten Aktivitliten unrechtmllßig und null und 
nichtig sind und sofort eingestellt werden mlIssen; 

3. ersucht die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro), den selbsternannten Behörden in den serbisch 
konIIollierten 'lbi1en Kroatiens ab sofort keinerlei militiIrische 
und logistische Unterstiltzung mehr zu gewilhren; 

4. verurteilt die selbsternannten serbischen Behörden in 
den serbisch kontrollierten Gebieten Kroatiens entichleden 
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wegenlbrermi1itantenAktionen, die zur etlmischen Sliuberung Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 
der Schutzzonen der Vereinten Nationen gefflhrt haben. und 14. Dezember 1960 mit der Erldiirung lIher die Gewiibrung der 
wegen lbrer konstanten Weigerung. den clnsc:blllgigen Resolu- Unabhängigkeit an kolonia\e Llinder und Völker. 
tionen des Sicherheitsrats Folge zu leisten; 

5. bekrliftlgt Ihre Unte1WlfJtzung fIIr den Grundsatz, 
wonach alle in den serbisch kontrollierten "!eilen Kroatiens 
unter Nötigung zustande gekommenen Erkilirungen oder 
Verpflichtungen. insbesondere soweit sie Grund und Boden 
sowie Vennögen betreffen, gilnzlich null und nichtig sind; 

6. bekrliftlgt das Recht aller Flüchtlinge und Vertriebe
nen aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, mit Unter
stötzung der internutionalen Gemeinschaft in Sicherheit und 
Würde freiwillig an ihre Heimstlltten zurückzukehren. und 
stellt in dieser Hinsicht fest, daß die VoIkszllhlung von 1991 
die Grundlage fIIr die Ermittlung der demograpbischen 
Struktur der Republik Kroatien bildet; 

7. fordert nac1ubiJckllch, daß die Staatsgewalt der 
Republik Kroatien im gesamten Hoheitsgebiet Kroatiens 
wiederhergestellt wird, und fordert außerdem nachdrOcklich, 

. daß die Menschenrechte und die Rechte der Minderhclten in 
dem Hoheitsgebiet Kroatiens. so auch das Recht auf Autono
mie im Einklang mit der Verfassung der Republik Kroatien 
und den anerkannten intemationalen Notmen auf das genaue
ste geachtet und Anstrengungen untemommen werden, WB im 
Rahmen der Internationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien eine politische Lösung herbeizufOhren; 

8. fordert die gegenscltige Anerkennung der Republik 
Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) innerhalb lbrer bestehenden intemationa\ an
erkannten Grenzen; 

9. spricht der Schutztruppe der Vereinten Nationen Ihre 
Anerkennung aus fIIr ihre kontinuierlichen Bemühungen bei 
der Wahrnehmung lbrer Aufgaben im Hoheitsgebiet der 
Republik Kroatien und unterstreicht in diesem Zusammenhang 
die wichtige Rolle, die ihr bei dem Friedensprozeß insgesamt 
und der erfolgreichen friedlichen Wiedereingliederung der 
serbisch kontrollierten Gebiete Kroatiens zukommt; 

10. fordert aqfienIem. daß die Waffenruhevereinbarungen 
im Hoheitsgebiet Kroatiens voll eingehalten werden. und 
spricht sich nachdrOckIich dafIIr aus, daß die direkten Ver
handlungen in enger Zusammenarbeit mit der lntemationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien wiederaufgenom
menwerden; 

11. ersucht den Generalsekretlir. der Generalversamm\ung 
auf lbrer filnfzigsten Thgung einen umfassenden Bericht über 
die Durchfilhrung dieser Resolution vorzuIegen. 

83. Plenarsitzung 
9. Der.ember 1994 

49/44. Wesfsehara-Frage 

Die Generalversammlung. 

nach eingehender Behandlung der Westsabara-Frage, 

in Bekrt/ftl8Ullg des unverlloßerlichen Rechts aller Völker 
auf Selbstbestimmung und l.Tnabldlngigkeit gemäß den 
GnnWslltzen der Chatte der Vereinten Nationen und der 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48149 vom 10. Dezember 
1993. 

sowie unter Hinweis darauf. daß das Königreich Marokko 
und die Freute PopuIar pere Ia Liberaci6n de Saguie el-Hamra 
y de Rfo de Oro em 30. August 1988 den VorschIIIgen grund
slItzHch zugestimmt haben, die vom GenereIsekretlir der 
Vereinten Nationen und dem emtierenden Vorsitzenden der 
Versammlung der Staats- und Reglerungschefs der Organisa
tion der afrt1canisc:ben Einheit im Rahmen ihres gemeinsameu 
Gute-Dienste-Auftrags unterbreitet wurden. 

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits
rats 621 (1988) vom 20. September 1988. 658 (1990) vom 
27. Juni 1990.690 (1991) vom 29. April 1991. 725 (1991) 
vom 31. Dezember 1991 und 809 (1993) vom 2. März 1993 
zur Westsabara-Frage, 

mit Genugtuung erInnemd an das lnktafltreten der Waffen
ruhe in Westsabara em 6. September 1991 im Einklang mit 
dem von den beiden Parteien akzeptierten Vorschlag des 
GeneraIsekretll 

im Hinblick auf die Resolution 907 (1994). die der Si
cherheitsmt em 29. März 1994 verebscbiedet hat, 

Kenntnis nehmmut von der Erkillrung. die der PrIIsident des 
Sicherheitsrats em 29. Juli 1994 abgegeben hat"'. 

mit Genugtuung Ober die Ernennung von Erik Jensen zum 
Stellvertretenden Sondetbeauftragten des Generelsekretärs fIIr 
Westsahara und die Fortschritte, welche die Identifizierungs
kommission der Mission der Vereinten Nationen fIIr das 
Referendwn in Westsabara unter seiner Leitung erzielt hat, 

betonend. wie wichtig und niltzlich die Wiederaufnahme 
der direkten GesprIIche zwischen den beiden genannten 
Parteien ist, demit ein K1ima geschaffen wird, das der zUgigen 
und wirksamen Umsetzung des Regelungsplans filrderlich ist, 

nach Prlifung des entsprechenden Kapitels im Bericht des 
Sondereusschusses fIIr den Stand der Verwirklichung der 
Erkilirung über die Gewlllmntg der Unabhängigkeit an 
kolonia\e Llinder und VÖlker"'. 

:wwIe nach Prtjfung des Berichts des Generelsekretärs8
'. 

1. nimmt mit DDIIk KenntnIs von dem Bericht des Gene
raIsekretärs; 

2. wIlrdigt die Meßnehmen des Generalsekretllrs und des 
Personals der Mission der Vereinten Nationen fIIr das Referen
dwn in Westsehara mit dem Ziel. die Westsabara-Frage durch 
die Umsetzung des RegelungspIans beizuIegen; 

3. bekundet erneut ihre Unte1WlfJtzung fIIr die weiteren 
Bemühungen des GeneraIsekretli um die Abhaltung eines 
von den Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der 

"SlPRSTß994/39; siebe 0jf/:IJJl1u l'roIunIroII des __ 
N~_ Jahr,l/esoIuIIonen und _ des ~ 
1994. 

.. 0jf/:IJJl1u Pratokoll de Genera/venommIung, N61I1IU1IIivIenJ.,. 
Tagung, IIeiIage 23 (N49f13) Kap. vm. 

.. A/49/492. 



Organlsation der afrikanischen Einheit orgauisierten und unter Hinweis auf illre Resolutionen 1514 (XV) vom 
Oberwachten Selbstbestimmungsreferendums des Volkes von 14. Oezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960, 
Westsabara im BiDklang mit den Resolutionen des Sicherheits
rats 658 (1990) und 690 (1991), mit denen der Rat den 
RegelungsplnD fIIr Westsabsml verabschiedet hat; 

4. erkliirt erneut, daß das Ziel, dem alle zugestimmt 
haben, die AbbaItung eines von den Vereinten Nationen in 
Zusammenarbeit mit der OrganisatIon der afrikanischen 
Einheit und ohne militllrische oder administrative BiDscbrlln
kung orgauisierten und durchgefUhrten Referendums des 
Volkes von Westsabara im Einklang mit dem Regelungsplan 
ist; 

5. schUeßt sich der Erklärung des Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 29. Juli 1994 an, in der der Rat unter 
anderem die Fortschritte he~t hat, die in bezug auf die im 
Bericht des GeneralsekreUir angesprochenen Fragen bislnDg 
auf dem Weg zur Umsetzung des Regelungsplans erzielt 
wurden, insbesondere die Arbeit der Identifizienmgskommis
sion und die Bemllbungen des Stellvertretenden Sonder
beauftragten des Generalsekretärs gemäß Resolution 907 
(1994) gelobt hat und die beiden Parteien nachdrücklich 
uofgefOldert hat, mit dem Generalsekretllr und der Mission der 
Vereinten Nationen fIIr das Referendum in Westsabara auch 
weiterhin zusammenzoarbeiten, um die möglichst baldige 
Umsetzung des Regelungsplans sicherzuste11en; 

6. gibt der Hojfnung Ausdruck, daß die direkten Ge
sprilche zwischen den beiden Parteien in KfIrze wieder
aufgenommen werden, damit ein Klima geschaffen wird, das 
der zflgigen und wirksamen Umsetzung des Regelungsplans 
fllrderlich ist; 

7. ermcht den Sonderausschuß fIIr den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung Ober die Gewllbrung der 
UnabhiiDgigkeit an koloniale Länder und Völker, die Lage in 
Westsahara unter Ber6cksichtignog des vonstatten gehenden 
Referendumsprozesses weiter zu behandeln und der General
versammlung auf ihrer fllnfzigsten 'Thgung darllber Bericbt zu 
erstatten: 

8. bittet den Generalsekretär, der GeneralversammIung 
auf ihrer filDfzigsten 'Thgung einen Bericht Ober die Durch
fOhrung dieser Resolution vorzu1egen. 

83. Plenarsitvmg 
9. Dezember 1994 

49/45. Neukaledonlen-Frage 

Die Generalversammlung, 

ntlCh Behandlung der Neokaledooien-Frage, 

ntlCh Priifung des Neokaledonien betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses fIIr den Stand der Verwirkli
chung der Erk1lIrung Ober die Gew!lbrung der UnabhiiDgigkeit 
an koloniale Länder und Völker"', 

In Bekrilftigung des in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, 

.. 8119941819; _I.!Q/cItllRecords qfthe Seeurity Cmmdl, Fony-ninth 
YeaI', SupplementforJuly, Augustand September 1994. 

feststellend, daß die positiven Maßnabmen wichtig sind, 
welche die französischen Behörden in Zusammenarbeit mit 
allen 'ThiIen der Bevölkerung in NeukaiPAlonien treffen und die 
daraof gerichtet sind, die politische, wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung in dem Gehiet zu fIIrdern, einschließlich Maß. 
Dalunen auf dem Gebiet des Umweltschutzes und MaßDalunen 
zur Beklimpfung des Drogemnißbraucbs und des Drogen
handels, um so einen Rahmen fIIr die friedliche Fortentwick
lung des Gehiets bis hin zur Selbstbestimmung zu schaffen, 

sowie in diesem Zusammenhang feststellend. daß eine 
ausgewogene wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie 
der weitere Dialog zwischen den beteiligten Parteien in 
Neokaledonien bei der Vorbereitang des Selbstbestimmungs
aktes Neukaledoniens wichtig sind, 

unter Begrq{Jung des Ausbaus des ÜbeJ:prOfungsprozesses 
der Abkommen von Matignon durch eine hllufigere Ein
berufung von Koordinierungstagungen, 

mit BefrIedIgung Kenntnis nehmend von der IDtensivierung 
der Kontakte zwischen Neokaledonien und den Nachbnrllln
dem der Region des Södpazifik, 

1. fordert alle Parteien ntlChdriJckllch auf, im Intel elle 
aller Einwohner Neukaledoniens und unter Zugrundelegnog 
des 'positiven Ergebnisses der HalbzeitDberprflfung der 
Abkommen von Matignon ihren Dialog im Geiste des Einver
nehmens fortzufIIbten; 

2. bittet alle beteiligten Parteien, auch weiterhin einen 
Ralunen fIIr die friedliche Frutentwicklung des Gebiets bis hin 
zu einem Akt der Selbstbestimmung zu begönstigen, der alle 
Wahlmöglicbkeiten eröffnet und der die Rechte aller Neokale
donier schOtzt, gemäß dem Buchstaben und dem Geist der 
Abkommen von Matignon, die auf dem Grundsatz aufbauen, 
daß es Sache der Einwohner Neokaledoniens ist, zu wählen, 
wie sie ihr SchickBaI gestalten wollen; 

3. begrqpt die Maßnalunen, die ergriffen worden sind, 
um die Wl11schaft Nel1ka1edoniens in allen Bereichen zu 
stärken und zu diversifizieren, etwa durch die InbetriebnaIuDß 
des neoen Nickel-Bergwerks durch die Soci6t6 m6tallurgique 
de nickel in Kopeto und die Einrichtung neuer Aquakoltur
Projekte, und befllrwortet im Einklang mit dem Geist der 
Abkommen von Matignon weitere dernrtige Maßnabmen; 

4. ,begrqpr außerdem die Bedeotong, die die Vertrags
parteien der Abkommen von Matignon größeren Fortschritten 
auf den Gebieten Wohnungswesen, Bescbllftignog, Aus
bildung, Bildung und Gesundheitsfllrsorge in Neokaledonien 
beimessen; 

5. anerkennt den Beitrag des melanesischen Kulturzen
trums zum Schutz der einheimischen Koltor von Neokaledo
nien; 

6. n/mml Kenntnis von den positiven Initiativen zum 
Schutz der natilrlichen Umwelt Nenkaledoniens, namentlich 
von der Opetation "Zon6co", deren Auftrag darin besteht, die 
Meeresressoorcen iDnerbaIb der Wl11schaftszone Neokaledo
niens kartographisch zu erfassen und zu evaluieren; 

7. anerkennt die engen Verbindungen zwischen Neokale
donien und den Völkern des Södpazifik sowie die positiven 



GeneraI ..... """!mqj-Nemumd.I ... lptoT_ 

Maßnahmen, welche die französischen Behörden und die 
Provinzbehörden derzeit ergreifen, um den weiteren Ausbau 
dieser Verbindungen zu erleichtern, einschließlich der Ent
wicklung engerer Beziehungen zu den MitgliedsIlIndern des 
Sildpazifischen Forums; 

8. begrlJßt in diesem Znsammoanhang Insbesondere die 
hochrangigen Besuche, welche Delegationen aus Ländern des 
pazifischen Raums Neukaledonien auch weiterhin abstatten, 
und die hochrangigen Besuche von Delegationen aus Neukalo
dunien in Mitgliedsillndern des Sildpazifischen Forums; 

9. ersucht den Sonderausschuß filr den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung i1ber die Gewährung der 
Unabbilngigkeit an koloniale Länder und Völker, die Prnfung 
dieser Frage auf seiner nächsten Thgung fortzusetzen und der 
Generalversammlung auf ihrer ftlnfzigsten Thgung dari1ber 
Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsitl.ung 
9. Dezember 1994 

49/46. Die Fragen der AmerlkauIsclten JungfenduseIn, 
AmerlkaDIscll-8amoas, AIIgußJas, Bermudas, der 
BrItIsclten JungfenduseIn, der Cayma nlnse1n, 
Guams, Mo:ntsemds, lbkelaus und der 'lbrks- und 
Calmdnselo 

A 

All.GEMBINFs 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung der Fragen der Amerikanischen Jung
ferninseln, Amerikanisch-Samoas, Anguillas, Bermudas, der 
Britischen Jungferninseln, der Caymaninseln, Guams, Mont
serrats, Tokelaus und der Torfes- und CaicosinseIn, 

nach Pr/ifung des entsprechenden Kapitels im Bericht des 
Sonderausschusses filr den Stand der Verwirklichung der 
Erklilrung i1ber die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erldärung i1ber die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf alle 

. diese Gebiete betreffenden Resolutionen und Beschlilsse der 
Vereinten Nationen, darunter insbesondere diejenigen Resolu
tionen, die von der Generalversammlung auf ihrer achtund
vierzigsten Thgung zu den jeweiligen in dieser Resolution 
behandelten Gebieten verabscbiedet wurden, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 1541 (XV) vom 
15. Dezember 1960 mit den Gnmdsätren, von denen sich die 
Mitgliedstaaten leiten lassen sollen, um festzustellen, ob sie 
verpflichtet sind, die gemäß ArtikeJ 73 e) der Charta der 
Vereinten Nationen verlangten Informationen zu i1bermitteln, 

im Bewr4/tsein der Notwendigkeit, in Anbetracht des von 
den Vereinten Nationen gesetzten Ziels der Beseitigung des 
Kolonialismus bis zum Jahr 2000 die vollständige und zUgige 
Verwirklichung der Erklärung hinsichtlich dieser Gebiete 
sicherzustellen, 

.. 0ßIzJe/k.r ProtoIrDIJ der Genera/vel'&ammg. Netl1I1I1Idvisrdlllß 
Tagung, BeIlage 23 (A/49123), Kap. IX. 

Kenntnis nehmend von dem Beschluß des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland als der Ver
waltungsmacht, im Hinblick auf die Verbesserung seiner 
Beziehungen zu seinen abhängigen Gebieten in der Karibik 
eine neue Politik zu verfolgen, 

e1j'reut i1ber die Mitwirkung JlTeusee'ands an der Arbeit des 
Sonderausschusses. 

iiI Kenntnis der besonderen Gegebenheiten eines jeden 
Gebiets in bezug auf seine geographische Lage und seine 
wirtschaftlichen VerbiUtnisse sowie eingedenk dessen, daß die 
Förderung der wirtschaftlichen Stabilität und die weitere 
Diversifizierung und Stlirkung der Volkswirtschaften der 
jeweiligen Gebiete eine vordringliche Notwendigkeit iat, 

sich dessen bewr4h, daß die ldeinen Gebiete filr Naturkata
strophen und die Zetstötung der Umwelt besonders anfiiIIig 
sind, und in diesem Zusammenhang eingedenk der Beratungen 
alJer damit Zllsammenhllngenden internationalen Konferenzen, 
namentlich der Konferenz der Vereinten Nationen i1ber 
Umwelt und Entwicklung, auf der die Agenda 21'8 ver
abschiedet wurde, der Wellkonferenz filr Katastrophen
vorbeugung und der Weltkonferenz i1ber die bestandfllbige 
Entwicklung der ldeinen Inse1staaten unter den Entwicklungs
llIndern, 

sich QljjJerrJem bewr4/t, wie ni1tzlich die MItwirkung von 
Ve1l1eteIn der Gebiete me Selbstregierung an der Arbeit des 
Sonderausschusses filr die Gebiete wie auch filr den Sonder
ausschuß ist, 

Ihrer Obel7.eugung Ausdruck verleihend, daß Referenden 
und andere Formen der Volksbefragung iIber den kiInftigen 
Status der Gebiete ohne Selbs1regierung ein geeignetes Mittel 
sind, um sich ein Bild von den Wilnschen der Völker dieser 
Gebiete in bezug auf ihren ldlnftigen politischen Status zu 
verschaffen, 

eingedenk der Thtsache, daß Besuchsdelegationen der 
Vereinten Nationen das wirksamate Mittel sind, um sich von 
der Lage in den Gebieten ohne Selbstbestimmung ein Bild zu 
verschaffen, und die Auffassung YeI ketend, daß die Möglich
keit im Auge behalten werden sou. zu gegebener Zeit im 
Benehmen mit den Verwa!tungsmächten weitere Besuchs
delegationen in diese Gebiete zu entsenden, 

mit Genugtuung i1ber den Beitrag der Sonderorganisatonen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na
tionen, insbesondere des Entwicklungsprogramms der VIll'
einten Nationen, sowie regionaler Institutionen, wie beispieIs
weise der Karibischen Entwicklungsbank, zur Entwicklung 
einiger Gebiete, 

eingedenk der Fragilität der Wirtschaft der kleinen Gebiete 
und ihrer AnfIilligkeit filr Naturkatastrophen und die Zer
stötung der Umwelt sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 
und den Bericht des Paziflscben RegionaIseminats zur Ober
pri1fung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gego
beabeiten in den ldeinen Inselstaate1l unter den Entwicklungs
llIndern", das im Zusammenhang mit dem Aktionsplan der 
Intm:nationalen Dekade zur Beseitigung des Kol(ll!ialismus'" 
im Juni 1993 in Port Moresby abgehaJten wurde, sowie auf die 
im Bericht des Seminars wiedergegebene Position der Gebiets
regierungen, 

.. AlAC.l09I11S9. 



1. bUllgt das die Amerilamischen JungfemilIseln, 
AmeriIamisch-Samoa, AnguiDa, Bermuda, die Britischen 
Jungfeminseln, die Caymaninseln, Guam, Montserrat, 'lblreIau 

· und die Turks- und Caicosinseln betreffende Kapitel im 
Bericht des Sonderansschusses fOr den Stand der Verwirkli
chung der BrkllIrung Ober die GewIIbrung der Uuabhllngigkeit 
an knloniale. Länder und VÖlker; 

2. bIIkrtf/Iigt das unveriluBerliche Recht der Bevlllkerung 
dieser Gebiete auf Selbstbestimmung und Uuabhllngigkeit im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und Resolu
tion 1514 (XV) mit der BrIdIIrung Ober die Gewllbrung der 
UnabbJIngigkeit an kolODiale Länder und VIIlker; 

3. bekrljftlgt mifJerdem, daß es geml1B den diesbez11gli
chen Bestimmungen der Charta, der Erklärung und der 
eiDscblllgiwm Resolutionen der Genemlversammlung letztlich 
Sache der Bevölkerung dieser Gebiete selbst ist, ihren kDnfti
gen politischen Status frei zu bestimmen, und fordert die 
Verwa1tungsmUehte in diesem Zusammenhang auf, gemeinsam 
mit den <.lebietsregien politische Aufk1Iinmgsprogranune 
in den Gebieten zu ennögiichen, um die Bevölkerung Ober die 
Mögllchlreiten aufzuklllren, die ihr bei der Ausllbung ihres 
Rechts auf Selbstbestjmmung im Einklang mit den in Resolu
tion 1541 (XV) klar abgegrenzten rechtmllBigen Optionen be
treffend den politischen Status offenstehen; 

4. wietkrholt, daß es den Verwaltungsmllchten obliegt, 
· in den Gebieten Bedingongen ZU schaffen, die es ihrer Bevöl
kerung ermögiichen, ihr unverllußerliches Recht auf Selbst
Ns'hillnung und Uuabhllngigkeit frei und ohne Einmischung 
auszuOben; 

5. fordert das Vereinigte Königreich Großbritannien und 
Nordir1and als Verwaltungsmacht auf, im Rahmen der Ober
prIIfung seiner Politik und der Verwaltung seiner Bbhllngigen 
Gebiete in der Karibik sowie im Rahmen etwaiger kIlnftiger 
Änderungen seiner Grondsatzpolitik mit Auswirkungen auf 
diese Gebiete allen VorscblJigen gebllhrend Rechnung ZU 
tragen, die von den unter seiner Verwaltung stehenden 
Gebieten Ullterbteitet werden; 

6. ersucht die VerwaltungsmlIchte, die Mitwirkung 
gewiIhlter Vertreter der ihrer Verwaltung unterstehenden 
Gebiete ohne Sc1bstregIerung und von diesen Vetbete.tn 
enIsprechend beauftragter Ste1Ien oder Persönlichkeiten an der 
Arbeit des Sonderausschusses und seines Unterausschusses fOr 
kleine Gebiete, Petitionen, Information und Unterstiltzung 
sowie an der Tätigkeit seiner Setninaoo zu unterstl1tzen und zu 
erleichtern; 

7. Ilq/Iert von neuem die Al4ffassung, daß Faktoren wie 
Landesgr6ße, geogIaphische Lage, Einwohnerzahl und 
Knappheit an natilrlichen Ressourcen in keinet Weise als 

· Vorwand dienen sollten, um die zflgige Ausllbung des unver
iluBerlichen Rechts der Bevölkerung dieser Gebiete auf 
Selbstbestimmung zu verzllgernö 

8. erkllJrt erneut, daß es den Verwa1tungsmllchten nach 
der Charta obliegt, die wirtscbaft1iche und ~ Entwicklung 
zu fIIrdern und die kulturelle ldentitlIt dieser Gebiete zu 
erhalten, und empfieh1t, der Stlirkung und Dlversifizierung 

· ihrer jeweiligen Vo1kswirtschaften im BL'DOhmen mit der 
beI1efTonden Gebietsregierun auch weiterhin Vorrang ein
zurIIumen; 
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9. fordert die Verwaltungsmllchte nachdrllcklich auf, 
gemeinsam mit der beI1effenden Gebietsregierung jetzt und 
auch kiInfIig wirksame Maßnahmen zu treffen, um das unver
iluBerliche Eigentum .. , Erschließungs- und Verfilgungsrecht 
der Völker dieser Gebiete Ober deren natllr1iche Ressourcen, 
einschließlich der Meeresressource sowie ihr Recht auf die 
Übernahrne und Beibehaltung der Kontrolle Ober die kDnftige 
Erschließung dieser Ressourcen zu gewllhrleisten und zu 
gamatieren; 

10. fordert die Verwa1tungsmllchte mifJerrJem 1II1Chdrllck
lieh auf, alle erforderlichen Maßuabmen zu treffen, um die 
Umwelt der ihrer Verwaltung unterstehenden Gebiete vor 
jedweder Zerstllrung zu schlitzen und sie zu erbalten, und 
ersucht die zuständigen Sonderorgnnisationen, die Umwelt
verhiiltnisse auch weiterhin zu llberwachen; 

11. fordert die Verwaltungsmllchte auf, gemeinsam mit 
der jeweiligen Gebietsregierung auch weiterhin alle erforder
lichen Maßnahmen ZU treffen, um den mit detn Drogenhandel, 
der Geldwäsche und anderen stratbaren Handlungen zusam
JIlenhllngenden Problemen ZU begegnen; 

12. fordert die Verwaltungsmllchte 1II1ChdrllcklIch auf, 
jetzt und auch kDnftig enge Beziehungen zwischen den 
Gebieten und anderen Inse1gemeinschaften in ihrer jeweiligen 
RegIon zu fOrdem und die Zusammenarbeit zwischen den 
jeweiligen Gebietsregierungen und regionalen Institutionen 
sowie den Sonderorganisatonen und anderen Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen zu fOrdern; 

13. fordert die Verwaltungsmllchte aqfJerrJem 1II1Chdrllck
Uch auf, mit detn SondetausschuB bei seiner Tätigkeit jetzt und 
auch kiInfIig Z'J88J!l1!!eDZ'wbeiten, indetn sie ihm im Einklang 
mit Artike1 73 e) der Charta rechtzeitig die nenesten In- . 
formationen fOr jedes ihrer Verwaltung unterstehende Gebiet 
vorlegen und die Entsendung von Besuchsdelegetionen in die 
Gebiete erleichtern, deren Aufgabe es ist, sich aus erster Hand 
Informationen dariIber zu besorgen und sich ein Bild von den 
Wllnschen und Bestrebungen der Bewohner zu machen; 

14. appel1Jert an die Verwaltungsm!k:hte, sich auch 
welter1lin beziehungsweise etnout an den Sitzungen und 
Aktivitliten des Sondernusschusses zu beteiligen und sicher
zustellen, daß Vertreter der Gebiete ohne Selbstregierung an 
der Tätigkeit des Sondemusschusses mitwirken; 

IS. fordert die Mitgiiedstaaten 1II1ChtIrllcklich auf, zu den 
Anstrengungen beizutragen, welche die Vereinten Nationen 
unternehmen, um den Ko1nnia1ismus bis zum Jahr 2000 zu 
beseitigen, und fordert sie auf, die auf die Verwirklichung 
dieses ZIels gerichteten Maßuabmen des SondeJ:ausschusses 
auch kDnftig voll zu untersIIItzen; 

16. bIttetdie Sonderorganisatonen und anderen Otpnisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen, jetzt und auch 
kIlnftig alle erforderlichen Maßnalunen zu treffen, um raschere 
Fortschritie im sozialen und wirtschaftlichen Leben der Ge
biete zu erzielen; 

17. ersucht die Sonderorgnnisationen und anderen 
OrganisatIonen des Systems der Vereinten Nationen, bei der 
Aufste11nng ihrer Bllfsprogramme das von der im Juni 1990 in 
New York abgehaltenen 'll!gung von RegierungBSachver
stlIndigen der Jnse1staaten unter den Entwicklungslllndern 
sowie von Oeberlllndern und -organisationen einstimmig 
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verabschiedete Dokument mit dem TItel "Challenges and 
oppmtunities: a strategie frameworkn75 (Hemusforderungen 
und Gelegenheiten: Ein strategischer Rabmenplan) gebObrend 
zu berilcksicbtigen; 

18. ersucht den Sonderausscbuß, die Frage der kleinen 
Gebiete aucb weiterhin zu prilfen und der Generalversamm
lung die Maßnahmen vorzuscblagen, die es der Bevö1kerung 
dieser Gebiete sm 00_ ermöglicben, ihr Recht auf Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit auszuflben, und der Ver
sammlung auf ihrer fllnfzigsten Tagung dari1ber Bericht zu 
erstatten. 

B 

EINzELNE GmlIBTB 

L AmerlkanJsch-Samoa 

Die Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A. 

83. PlenarsitzJmg 
9. Dezember 1994 

im Hinblick auf die Anstrengungen. die zur Zeit in 
Amerikaniscb-Samoa unternommen werden, um die Nab
rungsmitteleneugung fiIr den ört1ichen Verbraucb zu erhöben, 

sowie im Hinblick auf die BemObungen, die der Gou-
verneur unternimmt, um die öffentlichen Ausgaben und das 
Hausbaltsdefizit des Gebiets zu senken, 

ferner im Hinblick dmauf. daß Amerikanisch-Samoa eines 
von zwei Gebieten der Vereioigten Staaten von Amerika ist, in 
dem die Arbeitgeber den Arbeitnehmern weniger als den auf 
dem Festland festgesetzten Mindestloba zablen dürfen, um die 
Kompatibilität mit den ört1icben Lebenshaltungskosten sicber
zustellen, 

feststellend, daß es dem Gebiet, IIba1ich wie anderen 
isolierten Gemeinwesen mit begrenzten Mittela. nacb wie vor 
an meclizinischen Facbkrilftea mangelt, 

sich bBWlflJt, daß ein Drittel der Bevö1kerung auf dörfliche 
Wasserversorgungssysteme angewiesen ist, die blIufig nicht 
den Mindestanforderungen der Hygiene genügen, 

daran erinnernd, daß 1981 eine Besucbsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt wurde, 

1. fonlert die Verwaltungsmacbt ar4f. gemeinsam mit der 
Gebietsregierung die wirtscbaft1iche und soziale Entwicklung 
des Gebiets aucb weiterhin zu fördern, um seine finanziellen 
Probleme zu mildern; 

2. fon/ert die Verwaltungsmacltt arUJerdem ar4f. in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen regionalen und \atema
tionalen Institutionen dem Gebiet bei der Steigerung seiner 
landwirtschaftlichen Produktion bebilf\icb zu sein; 

3. fordert die Verwaltungsmacbt nachdriJcklich ar4f. 
gemeinsam mit der Oebietsregierung dafiIr zu sorgen, daß die 
den Arbeitnehmern gezablten Gehli1ter den Lebensbalbmg5-
kosten des Gebiets entsprecben; 

4. ersucht die Verwaltllngsmacbt, gemeinsam mit der 
Gebietsregierung aucb kilaftig mit dazu beizutragen, daß der 
Mangel an JIledizinischem Personal in dem Gebiet behoben 
wird; 

5. ersucht die Verwaltungsmacht außen/em. gemeinsam 
mit der Gebietsregierung die gesamte Bevölkerung des Gebiets 
aucIi weiterhin ausreichend mit Wasser zu versoIgeD, das den 
Anforderungen der Hygiene genligt, und in diesem Rahmen 
die Möglichkeit zu prilfen, das zentrale Wasserversorgung
system der Regierung allgemein zugiinglicb zu macben; 

6. stellt fest, daß es dreizehn labre ber ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht bst, und 
fordert die Verwaltungsmacbt erneut auf. die möglichst 
baldige Entsendung eiaer solchen Delegation zu erleichtern. 

n. AnguJlJa 

Die Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A. 

nach AnhiJrung der Erk\lirung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordiriand als der 
Verwaltungsmacbt"'. 

sich bewtjfJt. daß es im Bildungssystem in Anguil1a 
schwerwiegende Probleme gibt, nament1icb fIberfIIllte K1assen 
und eine unzureicbende A usstattnng mit Gerät und mit Lehr
und LemmateriaI in den Schulen sowie einen boben Prozent
satz von nicht genilgend ausgebildeten Lehrkräften und die 
Abwandernng von Lehrern in den privaten Sektor und in 
andere Bereiche des 6ffent1icben Dienstes. 

sich arUJerdem dessen bewqßt. daß das Bildungssystem 
Anguil\as nicbt fllbig ist, das Problem der Knappbeit an 
eiabeimiscbem FacbpersonaI. insbesondere auf dem Gebiet des 
W'n1Scbaftsmanngements und des Fremdenverkehrs, zu mil
dern und daß eine Bildungsreform fiIr die Erreichung der 
Iangfriatigen wirtscbaft1ichen ZieJe des Gebiets von aller
größter Wichtigkeit ist, 

Im Hinblick darauf. daß die Regierung großes Gewicht auf 
die Personalentwicklung und -ausbildung \egt, 

sowie im Hinblick darauf. daß das InvestitiODSprogtaIllBl 
der Regierung fUr den öffent1ichen Sektor fUr 1991-1995 
voraussicbtlicb durcb ausliindiscbe Geber in Form von 
Zuscbflasen und Krediten zu Vorzugsbedingungen finanziert 
werden wird, 

sich bew1{/Jt. daß die Nutzung der Hocbseeressourcen dazu 
beitragen würde, die Gefahr der Erschöpfung der eigenen 
F'JScbereiressourn des Gebiets aufgrund einer OberfisCbung 
zu vermindern. 

daran erinnernd, daß 1984 eine Besucbsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, . 

1. ersucht die Verwaltungsmacbt, bei der PriIfung, 
Verabschiedung undIoder Umsetzung von Gnmdsatmlt
scbeidungen. die geeignet sind, sich auf die von ihr abhängi
gen Gebiete auszuwirken, den Interessen, BediIrfnissen und 
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WIIDschen der Gebietsregierung und des Volkes von Anguilla 1. vertritt die Alj/fassung. daß das Referendum iIber den 
auch kilnftig höchste Aufmerlcsamkeit zu widmen; kllnftigen Status von Bemwda für die Bevölkerung des 

Gebiets ein geeignetes Mittel ist, um iIber ihre eigene Zukunft 
2. fordert nationale.· regionale und internationale plid- zu eirtscheiden; 

agogische Fachinstitutionen f11lf, Anguilla Mittel und Gerät zur 
Vert1lgung zu stellen und zugunsten der Lehrkräfte des Gebiets 
Ausbildungskurse zu veranstalten. damit es seine Probleme im 
Bildungsbereich überwinden kann; 

3. fordert alle Länder. Institutionen und Organisationen, 
die Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Persona1ausbildung 
besitzen, f11lf, Anguilla auf diesem Gebiet Hilfe zu gewiibren; 

4. bittet die internationale Clebergemeinsch großzIIgi
. ge Beiträge zu dem Investitioosprogramm der Regierung für 
den öffentlichen Sektor für 1991-1995 zu entrichten und dem 
Gebiet jede erdenkliche Hilfe zu gewl!bren, damit es die vom 
Exekntivrat des Gebiets festgelegten wichtigsten Entwick
lungsziele erreichen kann; 

5. emJCht alle Ulnder und Organisationen, die Erfahrun
gen auf dem Gebiet der Hochseefischerei besitzen. dem 
Fischereisektor des Gebiets die Anschaffung größerer Boote 
und einer geeigneten F'lSCherelausrilstung zu erleichtern und 
den Fischern des Gebiets Ausbildungsprogramme auf dem 
Gebiet der Hocbseetischerei anzubieten; 

6. stellt fest. daß es zehn Jahre her ist, daß eine Besocbs
delegation der Vereinten Nationen Anguilla besocht hat, und 
fordert die Verwaltungsmacht auf. die möglicbst baldige 
Entsendung einer weiteren Besnchsde1egation in das Gebiet zu 
erleichtern. 

m. Bermutla 

Dis Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A. 

nach AnhiJrung der ErkUirung des Vertreters des Ver
. einigten Königreichs Großbritnonien und Nordlrland als der 
Verwaltungsmacht"'. 

eingedenk der im November 1993 in dem Gebiet abgehalte
nen allgemeinen Wahlen und des für 1994 geplanten Referen
dums über die Unabhängigkeit von Bermuda, 

Kenntnis nehmend von den negativen Auswirkungen der 
weltweiten Rezession auf die Wirtschaft Bermudas, 

sowie Kenntnis nehmend von der kUrzlich erfolgten 
Überprf1fung des Strafrechtspflegesystems in dem Gebiet, 

mit Besorgnis davon KenntnIs nehmend, daß die Kriminali
tlit in den Sekundarscho1en zugenommen hat, sowie die 
geplante Neugliederung des öffentlichen Schulsystems zur 
Kenntnis nehmend, 

die Altfassung vertretend. daß die Schließung der Militär
stiIIzpunkte und militärischen Einrichtungen in dem Gebiet die 
vollständige Verwirklichung der Erktärung über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker 
beschleunigen könnte, 

feststellend, daß das Gebiet noch nie von einer Besocbs
delegation der Vereinten Nationen besucht worden ist, 

2. stellt mit Genugtuung fest, daß sich die Wirtschaft des 
Gebiets zu erholen begonnen bst und daß die GebIetsregieron 
auch weiterhin das Gewicht auf die allgemeine gute Ver
waltung der Wirtschaft von Bermuda legt; 

3. forrJen die Verwaltungsmacht fIlI/ sicherzustellen, daß 
das Strafrecblspflegesystem allen Einwohnern des Gebiets 
gegenüber gerecht ist; 

4. nimmt Kenntnis von den PIl!nen der Gebietsregierung 
im Hinblick auf die Neugliederung des gesamten Bildungs
systems mit dem Ziel, einen breiteren Zugang zu den Hoch
scho1en zu erleichtern und mehr bermudischen Studenten die 
Qualifikationen zu verschaffen, die notwendig sind, um den 
Arbeitskrllftebedarf des Gebiets zu decken; 

5. nimmt außerdem KenntnIs von dem Beschloß Kana
das, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland 
und der Vereinigten Staaten von Amerikn, 1995 ihre jeweili
gen Militilmtlltzpunkte in Bermuda zu schließen; 

6. forrJen die Verwaltungsmacht et7lellt f11lf, die MÖg
liebst baldige Entseodnng einer Besochsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet zu erleichtern. 

Iv. Britische Jungfemlnseln 

DIs Getieralvel'Sllllll1llung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A. 

nach AnhiJrung der ErkUirung des VettLeteIs des Ver
einigten Königreichs Großbrltnonien und Nordlrland als der 
Verwaltungsmacht'" • 

feststellend, daß das Gebiet um Überprf1fung seiner Ver
fassung ersucht hat, und außerdem feststellend, daß die 
Verwaltnngsmacht die Kommission zur Überprf1fung der 
Verfassung eingesetzt hat, 

sowie Kenntnis nehmend von den Maßnahmen der Gebiets
regierung zur Entwicklung der Landwirtschaft, der Industrie, 
des Bildungswesens und des Kommunikationswesen 

ferner Kenntnis nehmend von dem Wunsch des Gebiets, in 
die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisati der Ver
einten Nationen und andere regionale und internationale 
Organisationen aufgenommen zu werden, 

feststellend, daß der ungedeckte Bedarf des Gebiets an 
Arbeitskdlften nach wie vor ein Hauptbindernis für sein wirt
schaftliches Wacbstum ist, 

In Anerkennung der Maßnabmß1l, die die Gebietsregierung 
zur Zeit ergreift. um den Drogenhandel und die Geldwllsche zu 
verbindern. 

1. ersucht die Verwaltungsmacbt, den von der Gebiets
regierung und der Bevölkerung des GebIets 1m Zusammen
hang. mit der Überprf1fung der Verfassung zum Ausdruck 
gebrachten Wünschen und Anliegen Rechnung zu tragen; 
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2. ersucht die Verwaltungsmacht und alle Finanz
institutionen flI4IJerdem, dem Gebiet auch weiterhin Hilfe zu 
gewähren, damit es die Auswirkungen der weltweiten WIrt
schaftsrezession mildern und seine Entwicklungsprogramme 
weiter durchfllhren kann; 

3. fordert die Verwaltungsmacht erneut Qlff, die Auf
lIIIlnne des Gebiets als assoziiertes Mitglied in die EmlIhnmga
und Landwirtscbaftsorgaon der Vereinten Nationen aowie 
seine Mitarbeit in anderen regionalen und internationalen 
OJganisationen zu erleichtern; 

4. fordert das Entwicklungaprogramm der Vereinten 
Nationen Qlff, seine technische Hilfe an die Britischen Jung
feminseIo fortzusetzen, unter BeriJcksichtigung der AntiIllig
keit des Gebiets fIIr externe Wirtschaftsfakt und der dort 
herrschenden Knappheit an Facbpersonal; 

S. fordert alle Llinder und alle Organisationen. die Ober 
Facbkompetenz in der Ausbildung von Facharbeitern ver
fügen. Qlff, die Gebietsregierung in jeder Weise bei der 
Durchfilhrung ihrer Bildunga- und Berufsbildungaprogramme 
zu untenrtOtzen; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen. 
die die Gebietsregierung ZIU" Zeit ergreift, um den Drogen
bandel und die Geldwäsche zu verhindern, und fordert die 
Verwaltungsmacht nachdrllcklich auf. das Gebiet bei diesen 
Anatrengungen auch weiterhin zu unteJ:stOtzen; 

7. stellt fest, daß es achtzehn Jahre her ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
appelliert erneut an die Verwaltungsmacht, die möglichat 
baldige Entsendung einer solchen Delegation zu ermöglichen. 

V. Caymaninseln 

Dle Generalversammlung, 

Ber;ug nehmend auf die Resolution A, 

nach AnhiJrung der ErkIlirung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland als der 
Verwaltungsmacht'" , 

feststellend. daß am 1. Februar 1994 auf den Caymaninseln 
eine gelinderte Verfassung in Kraft getreten ist, 

Im Bewt4Jtse1n der PrioritlIten, die die Gebietsregienm auf 
wirtschaftlichem Gebiet festgelegt hat, g 

feststellend, daß ein dringender Bedarf danach besteht, 
Einheimischen eine Fach- und Berufsausbildung sowie eine 
Ausbildung fIIr FOhrungspersonal und akademisch qualifizierte 
Fachkrilfte ZU vermitteln, 

60wk Kenntnis nehmend von den Maßnahmen der Gebiets
regierung mit dem Ziel, ihr Programm zur Einstellung von 
einheimischem Personal durchzufllbren, um eine verstärkte 
Mitwirkung der einheimischen Bevölkerung am Entschei
cIungsprozeß auf den Caymaninseln zu f6rdern, 

ferner feststellend, daß das Gebiet von der Einfuhr 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse abhlingig ist, 

mit BesorgnisfeststeUend. daß das Gebiet fIIr den Drogen
handel und damit zusammenblingende AktiVitäten anfiU)jg ist, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den ADstrengun
sen. die die Gebietsregienmg. die Regierungen anderer LIInder 
der Region und das Veteinigle Königreich GroBbritannlen und 
Nordirland als die Verwaltungsmacht unternehmen, um 
unerlaubte Aktivitlilen wie Geldwliscbe, Ge1dscbmuggel, die 
Ausstellung faIscber Reclmungen und andere damit zu
sammenhängende be1rIIgerische AktivitIiIen sowie den Ge
brauch von illegalen Drogen und den Handel mit dieaen zu 
verhindern und zu unterbinden, 

daran erinnernd, daß 1m eine Besuchadelegation der 
VereinIIm Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. erBucht die Verwaltungsmacht, der Gebietsregionmg 
alle Fachkenntnisse ZIU" Verfllgung zu stellen, die sie benötigt, 
um iIne wirtscbaftIiche Ziele erreichen zu können; 

2. fordert die Verwaltungsmacht ntu:hdrilcklich Qlff, im 
Benehmen mit der Gebietsregienmg die Ausweitung des 
derzeit durchgefilhrlen Programms ZIU" Beschaffung von 
Arbeitspllilzen fIIr die l'inbeimiscbe BeviIlkea:ung. insbes0nde
re auf Leituogaebene, auch weiterlIin zu er1eichtmn; 

3. fordert die Verwaltungsmacht Qlff, im BenehmOlI mit 
der Gebietsregierung die landwirtschaftliche Entwicklung der 
Caymaninse!n auch weiterhin zu ftIrdem; 

4. eraucht die Sonderorganiaat und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen, iIne HiIfil.. 
programme fIIr das Gebiet fortzusetzen und mlazubauen, um 
seine WJrtschaft zu stliIken, zu entwickeln und zu diver
sifizieren; 

5. fordert die VerwaItungsmacht flI4IJerdem Qlff, gemein
sam mit der Gebietstegierung auch weiterhin alle notwendigen 
Maßnahmen ZU treffen, um den Problemen im 7nSllllllllonbang 
mit der Geldwäscbe, dem Geldscbmuggel und anderen damit 
zuSllmrneDblingenden Verbrechen sowie dem Drogenhandel zu 
begegnen; 

6. stellt fest. daß es siebzehn Jahre her ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besncht hat, und 
fordert die Verwa1bmgsmacht erneut auf. die möglichst bal
dige Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

VI. Guam 

Dle Generalversammlung. 

1Jezpg nehmend auf die Resolution A, 

daran erinnernd, daß das Volk von Guam in einem 1987 
abgebaltenen Referendum den Entwurf eines Geseb.es zur 
Konstituierung eines Freistaates Guam gabilligt hat, mit dem 
ein neuer RaIunen fIIr die Beziehungen zwischen dem Gebiet 
und der Verwaltungamacht geschaffen werden ,8011, der die 
interne SelbaIregierung Guams vorsieht und das Recht der 
autochthonen Bevölkerung, der Cbamorros, auf SeJbstbe. 
atimmung in dem Gebiet anerkennt, 

sich dessen bewti/II. daß die VerhandJungen zwischen der 
Verwa1tungsmacht und der Gebietmegierung Ober den Entwurf 
des Gesetzes Ober den Freistaat Guam und Ober den kIlnftigen 
Statna des Gebiets weitergeben, wobei das Hauptgewicht 
inabesondere auf Fragen der weiteren Entwicklung der Be
ziehungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und 
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. Guam, der Selbstbestimmung der Chamorros und der Mit- VII. Montserrat 
wirkung Guams in den intematioDalen Organisationen liegt, 

feststellend, daß die Verwalbmgsmacht am 3. November 
1993 einen Sonderbeauftragten für Fragen des Freistaates 
Guam ernannt hat, 

sich bewl4fJt. daß die Verwalbmgsmacht ihr Progmmm zur 
Übereignung von 6berschllssigem, in Bundesbesitz befindli
chem Grund und Boden an die Regierung von Guam nach wie 
vor durcbfllbrt, 

feststellend, daß die Bevölkerung des Gebiets eine Reform 
des Programms der Verwa1bmgsmacht für die vollstl!ndige und 
rasche Übereignung von Grundbesitz an das Volk von Guam 
verlangt hat, 

sich dessen bewlfl1t. daß die Einwanderung nach Guam 
dazu gefIIbrt hat, daß die autochthone Bevölkerung. die 
Chamorros, zu einer Minderheit in ihrem He.imatland gewor
densind, 

sich der Möglichkeit bewl4fJt. die WJrtschaft von Guam mit 
Hilfe des kommerziellen Fischfangs und der Landwirtschaft 
und anderer tragfähiger TIltigkeiten zu diversifizieren und ZU 
entwickeln. 

mit Besorgnis aber die eskalierende Kriminalitätsrate in 
. dem Gebiet, 

daran erinnernd. daß 1979 eme Besuchsdelegatinn der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. fordert die Verwalbmgsmacht atif, ihre Verhandlnngen 
mit der Gebietsregierung aber den Entwurf des Gesetzes zur 
Konstituierung eines Freistaates Guam und den kf1nftigen 
Status des Gebiets zfIgig fortzusetzen; 

2. gibt der HoJftumg Ausdruck, daß die Emeonung eines 
Sonderbeauftrag für Fragen des Freistaates Guam durch die 
Verwaltnngsmacht die derzeit vonstatten gehenden Erörterun
gen fIher den politischen Status von Guam erleichtern werden; 

3. ersucht die Verwalbmgsmacht, gemeinsam mit der 
Gebietsregierung die Übereignung von Land an die Bevölke
rung des Gebiets weiter zu beschleunigen und die erforderli
chen Schritte zum Schutz ihrer Eigentumsrechte zu unterneh
men; 

4. ersucht die Verwalbmgsmacht tJt4IIenlem, auch 
weiterhin die politischen Rechte und die kultmelle und 
ethnische Identität der Cbamorros anzuerkennen und zu achten 
und a1les zu tun, um auf die Besorgnisse der Gebietsregierung 
in bezug auf die Einwanderungsfrage einzugehen; 

5. ersucht die Verwalbmgsmachtferner. auch weiterhin 
geeignete Maßnehmen der Gehietsregierung zur Förderung des 
Ausbaus des kommerziellen Fischfangs und der Landwirt
schaft sowie anderer tragfähiger TIltigkeiten zu unterstIItzen; 

6. fordert die Verwalbmgsmacht nachdrllckllch atif, der 
Gebietsregierung auch weiterhin bei der Verbrechensverhfl
bmg behilflich zu sein; 

7. stellt fest. daß es fünfzehn Jahre her ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
fordert die Verwalbmgsmacht erneut auf. die möglichst 
baldige Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

Die Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

nach AnhiJrung der Erklärung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirlnnd als der 
Verwalbmgsmacht"'. 

Im Hinblick darauf. daß die Gebietsregierung die Un
abhllngigkeit zwar für wfinschenswert und unvermeidlich hlUt, 
daß zunächst jedoch die wirtscbaftliche und finanzielle 
Existenztllbigkeit in einem Umfang gewährleistet sein sollte, 
der ausreicht, um den Bestand MontseIrats als unabh1lngiger 
Staat sicherzustellen, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber. daß Drogen
verkehr und Geldwiische in dem Gebiet weit verbreitet sind, 

unter Berllcksichtlgung dessen. daß Montserrat Mitglied 
regionaler und internationaler Organe ist und daß die Be
schlußfassung fIher den Antrag des Gebiets auf Wieder
zulassung als assoziiertes Mitglied der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, WlS!IeDSchaft und KnItur 
immer noch aussteht, 

Im Bewußtsein der Politik der Gebietsregierung. einhei
mische Humanressourcen weiter auszubilden und zu er
schließen, 

sowie im Bewqptsein der Politik der Gebietsregierung. 
innerhalb von fünf Jahren ein Höchstmaß an Eigenstllndigkeit 
in der Nehrungsmittelproduktion zu erreichen, 

daran erinnernd. daß die letzte Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen 1982 in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. ersucht die Verwa1nmgsmac1rt, sich um die Förderung 
der wirtschaftIichen und sozialen Entwicklung des Gebiets zu 
bemflhen. damit dieses die Selbstbestimmung und Unabhlln
gigkeit erlangen kann; 

2. stellt fest. daß die Gebietsregierung der Unabh1lngig
keit im Rnhmen einer politischen Union mit der Organisation 
der ostkaribischen Staaten ausdrUcklich den Vorzug gibt; 

3. ersucht die Verwalbmgsmacht und die zustllndigen 
regioDalen und internatioDalen Organisationen sowie diejeni
gen Länder. die dazu in der Lage sind, der Regierung Montser
rats jede Hilfe zu gewlibren. die sie benötigt, um durch 
Ausbildung auf a1Ien Ebenen ihr erklärtes Ziel der Verbes
serung der Effizienz und Produktivität des öffentlichen 
Dienstes zu erreichen; 

4. forden die Verwa1bmgsmacht erneut atif, in Zn
sammenarbeit mit der Gebietsregierung dringend die erfor
derlichen Maßnehmen zu ergreifen. um die Wiederaufnahme 
Montsemlts als assoziiettes Mitglied der Organisation der VIlI'
einten Nationen für Erziehung. Wissenschaft und KnItnr zu 
erleichtern; 

5. forden die Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie 
regioDale und andere multilaterale Finanzinstitutionen nach
drlJckllch atif, Montserrat bei der StlIrkung, Entwicklung und 
Diversifizierung seiner Volkswirtschaft im Einklang mit seinen 
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mittel- ond langfristigen Entwicklungsplllnen auch weiterhin 
verstärkt zu helfen; 

6. fo1riert die Verwaltungsmacht nachdrlJcklich auf, dem 
Gebiet auch weiterhin Unterstatzung hei der Verhinderung des 
Drol!l'nhande)s und der Geldwllsche zu gewlibren; 

7. stellt fest, daß es zwölf Jahre her ist, daß eine Delega
tion der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
fordert die Verwaltungsmacht auf, die möglichst baldige 
Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

VIIT. 7Urks- und Caicosinseln 

Die Generalversammlung, 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

nach AnhiJrung der Erklilrung des Ver1reters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und NordirIand als der 
Verwaltungsmacht'" , 

Kenntnis nehmend von den in jüngster Zeit vorgenomme
nen Änderungen der Verfassung des Gebiets und der Ahsicht 
der Gebietsregierung. sich tl!r weitere Verfassongsändergen 
einzusetzen, 

sowie KennI1IIs nehmend von den verschiedenen Auf
fassungen, die die gewählten Vertreter der Turks- und Caicos
inseln zur Frage des künftigen Statos des Gebiets zum Aus
drock gebracht haben, 

In KennI1IIs des Beschlusses der Verwaltungsmacht, im 
Hinblick auf die Verbesserung des Dialogs, der Koordinierung 
und der zusammenarbeit mit den von ibr abhllngigen Gebieten 
der Karibik eine neue Politik zu verfolgen, 

KennI1IIs nehmend von den NotstandsmaRnahmen, die die 
Gebietsregierung elgIiffen hat, um das HaushaItsdefizit und 
die öffentlichen Ausgaben zu senken, 

sowie KennI1IIs nehmend von der Thtsache, daß sich die 
Gebietsregierung verpflichtet hat, eine Reform des öffentlichen 
Dienstes vorZllnchmen, um gt6ßere Effizienz zu erreichen, und 
ibre Politik der Beschllftigung von Einheimischen durch
zuföhren, 

ferner feststellend, daß die Gebietsregierung erkllirt hat, sie 
benötige Entwicklungshilfe, um ibr erkllirtes Ziel der wirt· 
schaftlichen Unabhllngigkeit bis 1996 zu erreichen, 

feststellend, daß die Gebietsregierung beschlossen hat, eine 
Investitionsbank ZU grIInden, um umfangteiches Kapital aus 
der ganzen Welt tl!r dringend benötigte Ptojekte anzuziehen, 

sowie ferner feststellend, daß 90 Prozent der in dem Gebiet 
verbtauchten Nahrungsmittel importiert sind und daß die 
Regierung um die Verbessetung der Landwirtschaft und des 
FiSChereiwesens bemüht ist, 

Im Bewußtsein dessen, daß sich die Gebietsregierung 
bemüht, einen Bewirtschaftungsplan zur Kontrolle jedwedet 
Ausbeutung von MeeresteSSOurcen auszuarheiten, 

sowie Im Bewt4Jtseln der Piemdenverkebrspolitik der 
Gebietsregierung, deren Ziel darin besteht, nationale Normen 
tl!r die Ptemdenverkehrsindustrie aufzustellen, 

KennI1IIs nehmend von der Zahl der Dicbtqualifizierten 
Lehrer und der Auslllnder im Bildungssystem des Gebiets, 

mit Interesse KennI1IIs nehmend von der Erkllinmg Ober die 
politische, wir1schaftIiche und soziale Gmamtsituation auf den 
Turks- und Caicosinseln, die ein gewähltes Mitglied des 
Gesetzgebenden Rates des Gebiets im März 1993 vor dem 
Unterausschuß tl!r kleine Gebiete, Petitionen, Information und 
Unterstlltzung des Sonderausschusses tl!r den Stand der 
Verwirklichung der Erk\iirung aber die Gewäbrung der 
Unabhllngigkeit an koloniale Länder und Völker abgegeben 
hat, sowie von den darin bereitgestellten diesbezflgIichen 
Informationen, 

1, erldlJrt emeUl, daß es letzdich Sache der Bevölkerung 
des Gebiets selbst ist, ihre eigene Zukunft durch die AnsUbung 
ihres Rechts auf Selbstbestimmung und Unabhllngigkeit zu 
bestimmen; 

2. bittet die Verwalhmgsmacht, hei der Umsetzung einer 
neuen Politik gegenOber den von ibr abhllngigen Gebieten die 
wUnsche und Interessen der Regierung und der Bevölkerung 
der Thrks- und Caicosinseln auch weiterhin vollauf zu berilck
sichtigen; 

3. fo1riert die Gebietsregierung auf, andere Beschllfti
gungsmöglichkeiten tl!r diejenigen Staatsbeamten zu fOrdern, 
die aufgrund der Reform des öffentlichen Dienstes und des 
geplanten PersonaIabbaus in dem Dienst ibren Atheitsplatz 
verlieren; 

4. fo1riert die Gebietsregierung al4Perdem auf, ein 
umfassendes Ausbildungsprogtamm einzuleiten, um sicher
zustellen, daß die BeschlIftigung von AnsIi!ndern in dem 
Gebiet nicht der Einstellung von entsprechend qualifizierten 
und verfIIgbaren Einheimischen abtIllglich ist; 

S. fo1riert die Sonderorganisationen und anderen In
stibItionen des SystelDS der Vereinten Nationen auf, nach 
konkteten Wegen zu suchen, wie der Regierung der Turks
und Caicosinseln geholfen werden kann, ibr erkllirtes Ziel zu 
erreichen, bis 1996 die wittachaftliche UnabhlIngigkeit zu 
erlangen; 

6. nimmt mit BefrIedlgung davon KennI1IIs, daß die 
Regierung des Vereinigten Königteichs Großbritannien und 
Norditland der Gebietsregierung verstärkt Hilfe, insbesondere 
finanzielle Hilfe, gewährt hat, und bittet die Regierung des 
Vereinigten Königreichs, auch weiterhin im derzeitigen 
Umfang Hi!fe zu gewIIbren; 

7. fo1riert alle nationalen, regiuna1en, interregionalen und 
internationalen FinMzinstibItionen, namentlich auch den 
Internatihnalen Wähnmgsfonds und die Weltbank, auf, aI1es 
Erforderliche zu tun, um der Regierung der Thrks- und Caicos
inseln bei der GrUndung undlbdet Betreibung ihrer Investi
tionsbank bebilf[ich zu sein; 

8. fo1riert die VerwaltnDgsmacht und die entsprechenden 
regionalen und internationalen Organisationen nachdr/lck1ich 
auf, der Gebietstegierung hei der Verbessetung der Lei
stungsfilbigkeit des Agtar- und Fischeteisektors bebilflich ZU 

sein: 

9. fo1riert die Verwaltungsmacht und die entsprechenden 
regionalen und internationalen Organisationen flI4IIerdem 



nachdrUcklich llIif, die Anstrengungen zu unterstlltzen, die die 
Gebietsregierung unternimmt, um dem Problem der Ver
scbmutzung und Zerstörung der Umwelt zu begegnen; 

10. /orden alle Länder und Organisationen mit Erfahrung 
in der Lehrerausbildung llIif, dem Gebiet in diesem Bereich 
großzf1gige Hilfe zu gewiibren und dabei das Hauptgewicht auf 
die Ausbildung von Einheimischen zulegen; 

11. lenkt die Alffmerksamkeit der VerwaItungsmacht auf 
die Erklänmg über die politische, wirtschaftliche und soziale 
Situation in dem Gebiet, die ein gewähltes Mitglied des 
Gesetzgebenden Rates des Gebiets im Miirz 1993 vor dem 
Unterausschuß filr kleine Gebiete, Petitionen, Information und 
Unterstützung des Sonderausschusses filr den Stand der 
Verwirklichung der Erklänmg über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker abgegeben 
hat, sowie auf die darin bereitgestellten diesbezIIglichen Infor.. 
mationen; 

12. stelit fest. daß es vierzehn Jahre her ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
fordert die Verwaltungsmacht erneut auf. die möglichst bal
dige Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

IX.. Amerlkanische Jungfeminseln 

Dle Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

elngedenk der Ergebnisse des am 11. Oktober 1993 
abgehaltenen Referendums über den politischen Status des 
Gebiets, 

feststellend, daß die Gebietsregierung nach wie vor dnran 
interessiert ist, sich um die assoziierte Mitgliedschaft in der 
OIganisation der ostknribischen Staaten und um Beobnchter
status in der Karibischen Gemeinschaft ZU bemühen, sowie 
feststellend, daß sie nos tinanzielleil Gründen nicht in der Lage 
ist, sieh an der TlI1igkeit der ErnIibrungs- und Landwirtschafts
organisation der Vereinten Nationen und der Weltgesundheits
organisation zu beteiligen. 

im Bewqlltseln der schwerwiegenden F'manzprobleme der 
Gebietsregierung und der Maßnabmen, die sie zur Zeit exgreift, 
um das Hausbaltsdefizit zu senken, 

feststellend. daß das Gebiet seine W'ntschaft weiter di
versifizieren muß, 

sowie festsfellend. daß die Frage der Übereignung von 
Water Island an das Gebiet noch weiter behandelt wird, 

,ferner feststellend. daß die Gebietsregierung 1993 die 
Vermögenswerte der West India Company erworben hat, die 

. umfangreiches Eigentum an Grund und Boden und Ein
richtungen im Hafen von Charlotte Amalie innehatte, 

mit Besorgnis über die eskalierende Kriminalitätsrate in 
dem Gebiet, 

doran erinnernd. daß 1977 eine Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. ersucht die VerwaitungamllCht erneut. im Einklang mit 
Ihrer Politik und dem Mandat der jeweiligen Organisationen 
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den Erfordernissen entsprechend die Milarbeit des Gebiets in 
der Organisation der ostk8libischen Staaten und in der Karibi
schen Gemeinschaft sowie in verscbiedenen internationalen 
und regionalen OIganisationen zu erleichtern; 

2. ersucht die Verwaltungamacht, der Gebietsregierung 
bei ihren Anstrengungen im Hinblick mrf den Auagleich des 
Haushalts und die Diversifizierung der W'ntschaft des Gebiets 
behilflich zu sein; 

. 3. bittet die VerwaItun~~~~Ch die ~h-
etgnung von Water Island an g ZU erletc -
tetn; 

4. nimmt davun Kenntnis. daß die Gebietsregierung die 
Vermögenswerte der West India Company in dem Gebiet 
erworben hat; 

5.. ersucht die VerwaItung&m!lCbt, der Gebietsregierung 
auch weiterhin bei der Verbrechensverhütung bebilftich zu 
sein; 

6. stelit fest. daß es siebzehn Jahre ber ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
fordert die Verwaltungsmacht erneut auf, die möglichst 
baldige Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

49/47. 1bkeIau-Frage 

Dle Generalve1'Slll1l11llung. 

noch Behandlung der 'lbkelau-Frage, 

83. Plenaraitvmg 
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noch Prq{ung des diese Frage betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses filr den Stand der Verwirkli
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker"'. .. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Pezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 

iiI Kenntnis der drei Optionen betteffend den zukllnftigen 
Status der Gebiete ohne Selbstregierung. die in Grundsatz VI 
des Anhangs zu ihrer Resolntion 1541 (XV) vom 15. Dezem
ber 1960 enthalten sind, 

mit GenugtUung feststellend, daß Thkelan erstma1s als ein 
Volk und eine Nation znsammeogekommen ist, um mit der 
Besuchsdelegation der Vereinten Nationen zu sprechen und die 
Frage des Aktes der Selbstbestimmung von 'lbkelan zu 
behandeln, 

im Bewt4Jtseln der besonderen Probleme, denen sich 
Thkelau aufgrnnd seiner isolierten Lage, seiner geringen 
Größe, seiner begrenzten Ressourcen und seiner mangelnden 
Infrastrnktur gegenübersieht, 

erneut die AI4assung vertretend. daß Faktoren wie 
Landesgrijße, geographische Lage, Einwohneaabl und 
Knappheit an natürlichen Ressourcen in keiner Weise die 

.. QJ1lzie1le8 ProtolwU der Generalv_" NeummdvlstzJgsIß 
Tagung. Beilog. 23 (A/49123). Kap. X. 



144 ~-NeuuWilhletzfuolo~ 

Verwirklichung der Brkliinmg verzögern sollten, die fOr 3. nimmt Kenntnis von der vom Ulu-o-7bkelau im 
Thkelau volle GOltigkeit besitzt, Namen des Volkes und seiner Filhrung verlesenen feierllchen 

nach Prlifung des Berichts der Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen"', die im Juli 1994 auf Einladung der 
Regierung Neuseelands und des Allgemeinen FOlIO (Rates) 
von Tokelau nach Tokelau entsandt worden ist, 

nach AnhIJrung der Brkliinmg des Vertreters Neuseelands 
als der Verwaltungsmacht", 

mit &ifrledigung Kenntnis nehmend von der auch weiterhin 
beispielbaften Kooperation der Verwaltungsmacbt im Rahmen 
der Arbeit des Sonderausschusses betreffend Tokelau und von 
Ihrer Bereitschaft, Besucbsdelegationen der Vereinten Natio
nen Zugang zu dem Thrritorium zu gewllhren, 

1. bekr4ftlgt das unveräußerliche Recht des Volkes von 
Tokelau auf Selbstbestimmung und Unabbllngigkeit gemi!ß 
den Resolationen 1514 (XV) und 1541 (XV); 

2. aprlcht dem Ulu-o-7bkelau (der höchsten Instanz 
Tokelaus), den Ältesten von Thkelau, dem Rat der Faipule 
(der gemeinsamen Vorsitzenden des Allgemeinen FOlIO), den 
Pulenuku (den Dorfvorstehern) und allen anderen Vertretern 
des Volkes von Thkelau sowie der Verwaltungsmacht ihren 
tie.fempftmdene Dank aus fOr die Freundlichkeit, Koopera
tionsbereitscbaft und Hilfsbereitschaft, die sie der nach 
TokeIau eJItsandten Besucbsdelegation der Vereinten Nationen 
bewiesen haben; 

87 AlAC.l09f1JX9. 

Brkliinmg, aus der eine starke Prlifetew: fOr den zukOnftigen 
Status einer freien Assoziierung mit Neuseeland hervorging; 

4. stellt fest, daß das Volk von Thkelau durch den 
Allgemeinen Fono, den Rat der Faipule und andere In
stitutionen seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht bot, die 
voll~ Regierungsverantwortung zu llbe!:nebmen und seine 
eigenen Angelegenheiten im Rahmen einer Verfassung zu 
regeln, die derzeit ausgearbeitet wird; 

5. stellt aqJIerdem fest, daß das Volk von Thkelau ent
schlossen ist, sein Recht auf Selbstbestimmung wahrzuneh
men, sobald im Einklang mit seiner eigenen Verfassung alle 
Funktionsbereiche der Regierung geschaffen worden sind und 
effektiv arbeiten; 

6. begrifJt die Zusicherungen der Regierung von 
Neuseelnnd, Ne"seeland werde seine Verpflichtungen gegen
Ilber den Vereinten Nationen in bezog auf Thkelau erfIIIIen 
und die frei zum Ausdruck gebrachten Wilnsche des Volkes 
von Thkelau . betteffend den kIlnftigen Status Thkelaus 
respektieren; 

7. bllltgt den Bericht der von den Vereinten Nationen 
1994 nach Thkelau entsandten Besucbsdelegation; 

8. ersucht den Sonderausschuß fOr den Stand der 
Brkliinmg llber die Gewllhrung der Unabbllngigkeit an 
koloniale Liinder und Völker, diese Frage auch weiterhin zu 
prIIfen und der Generalversammlung auf Ihrer filnfzigsten 
1ltgung darllber Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsitzrmg 
9. Dezember 1994 




